Stadt Braunschweig 24-24100

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift "Wenden-West, 2. BA",
E 63

Stadtgebiet zw. d. Str. Heideblick, der Stadtbahntrasse und der
eltenhofer Str. (Geltungsb. A), Stadtgebiet Gem. Wenden FI. 3,
Flurst. 152/3 (Geltungsb. B), Stadtgebiet Gem. Veltenhof Fl. 7,
Flurst. 34/3 tlw. (Geltungsb. C), Stadtgebiet Gem. Waggum Fl. 3,
Flurst. 47/5 tlw. (Geltungsb. D), Stadtgebiet Gem. Runingen Fl. 4,
Flurst. 90/5 tlw. (Geltungsb. E)

Beschluss iiber die erneute Beteiligung der Offentlichkeit

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat lli 07.08.2024

61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 08.08.2024 o]
(Anhdrung)

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Stidwest (Anhdrung) 20.08.2024 O
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nérdliche Schunter-/Okeraue 20.08.2024 o]
(Anhdérung) .
IAusschuss fir Planung und Hochbau (Vorberatung) 04.09.2024 @)
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 10.09.2024 N
Beschluss:

»1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit értlicher Bauvorschrift "Wenden-West, 2. BA",
WE 63, sowie der Begrindung mit Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Zu den Entwirfen ist die Offentlichkeit gemaR § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) zu
beteiligen.

3. Stellungnahmen kénnen gemank § 4a (3) Satz 2 BauGB nur zu den Anderungen und
Erganzungen abgegeben werden.

4. Die Dauer der Beteiligung der Offentlichkeit wird gemaR § 4a (3) Satz 3 BauGB auf zwei
Wochen verkiirzt.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 Nieder-
sachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm
handelt es sich bei der Entscheidung (iber die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a (3)
BauGB zu Bauleitplanen um eine Angelegenheit, tGber die weder der Rat oder die Stadt-
bezirksrate zu beschlieen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist. Daher
besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch nicht
auf einen Ausschuss gemaf § 6 Hauptsatzung Ubertragen. Daher bleibt es bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.




Das Anhodrungsrecht des Stadtbezirksrates 112 Wabe-Schunter-Beberbach entsprechend
§ 94 NKomVG bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im Geltungs-
bereich D des Bebauungsplanes (Anlage 2.4).

Das Anhorungsrecht des Stadtbezirksrates 222 Sidwest entsprechend § 94 NkomVG
bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im Geltungsbereich E des
Bebauungsplanes (Anlage 2.5).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Der Verwaltungsausschuss hatte am 08.02.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes
~-Wenden-West, 2. BA*, WE 63, beschlossen. Stadtebauliches Ziel flr diesen Bauabschnitt
ist eine umweltfreundliche und stadtebaulich ausgewogene Siedlungserweiterung.

Bezuglich der weiteren Planungsziele wird auf die Ausfuhrungen in den Beschlussvorlagen
Nr. 23-22314, Nr. 23-22314-01 und Nr. 23-22314-02 verwiesen.

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange gemafi § 4 (1) BauGB
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 23.03.2022 bis 09.05.2022 durchgefihrt.

Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB
und sonstiger Stellen
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 26.05.2023 bis 07.07.2023 durchgeflhrt.

Die Leitungstrager haben Hinweise zur leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung bzw. zu
vorhandenen Leitungen gegeben. Weitere Aspekte betrafen Anregungen zum Artenschutz,
zur Energieversorgung, zum Umgang mit Niederschlagswasser, aber auch Bedenken
hinsichtlich des Flachenverlustes fir die Landwirtschaft.

Die Hinweise auf die Nahe zum Flughafen und der daraus resultierenden Larmbelastung
sowie mdgliche Auswirkungen des geplanten Nahversorgers auf den Zentralen Versorgungs-
bereich bzw. das Stadtteilzentrum ,Wenden Hauptstrale® sind gutachterlich untersucht
worden und die Ergebnisse in die Planung eingeflossen.

Aus den Stellungnahmen sind jedoch keine Umstande hervorgegangen, die eine grund-
legende Anderung der Planung erforderlich gemacht hatten.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit geman § 3 (2) BauGB

Am 12.12.2023 wurde die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB vom
Verwaltungsausschuss beschlossen und in der Zeit vom 22.01.2024 bis 23.02.2024
durchgefihrt.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB sind drei Stellung-
nahmen eingegangen. Diese beziehen sich auf die Aspekte Strahlenbelastung, Nahver-
sorgung, Wohnraum- und Kitabedarf, Verkehr, Larm und Klimadkologie, Flachenverbrauch
und Wirtschaftlichkeit.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Aus den Stellungnahmen sind keine Umstande hervorgegangen, die eine grundlegende
Anderung der Planung erforderlich gemacht hatten.



Erfordernis einer erneuten Offentlichkeitsbeteiligung geman § 4a (3) BauGB

Am 01.07.2024 ist die Anderung der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in Kraft
getreten. Damit entfallt unter anderem die Rechtsgrundlage fiir den bauordnungsrechtlichen
Nachweis von Einstellplatzen und fiir die Festsetzung eines Stellplatzschlissels jeweils fiir
Wohngebaude. Die bislang bestehenden planungsrechtlichen Steuerungsmaoglichkeiten tber
ortliche Bauvorschriften im Bebauungsplan hinsichtlich einer nachzuweisenden Mindest-
stellplatzanzahl fir Wohngebaude sind den planenden Gemeinden somit entzogen. Die
Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes missen mangels Rechtsgrundlage zurtick-
genommen werden und erfordern somit eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit.

Die Verwaltung sieht die entsprechende Anderung der NBauO kritisch. Neben der
eigentlichen Feinsteuerung der erforderlichen Stellplatzzahlen bot das Instrument auch die
Méglichkeit, Vorhabentragern durch die Inaussichtstellung von Stellplatzreduzierungen
zugleich Anreize fiir den Ausbau von alternativen Mobilitatsmoglichkeiten zu geben. Diese
Anreizmdglichkeiten sind nunmehr entfallen.

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die zukiinftigen Bauherren auch aus eigenen
Uberlegungen an der Herstellung von Stellplatzen fiir inre Wohnungen festhalten werden.
Sollten jedoch auf freiwilliger Basis nicht geniigend private Stellplatze errichtet werden,
besteht aus stadtebaulicher Sicht die Gefahr, dass die Fahrzeuge stattdessen im 6ffentlichen
Raum abgestellt werden, was dann u. a. zu Lasten von zu Full Gehenden und Radfahrenden
sowie der Aufenthaltsqualitat im offentlichen Raum gehen kdnnte.

Im Baugebiet ,Wenden-West, 2. BA* wird zwar ohnehin von einem eher geringeren Bedarf
an Pkw-Stellplatzen ausgegangen, da die Bewohner von der guten Anbindung des
Baugebietes an das éffentliche Wegenetz und der guten Anbindung an das OPNV-Netz
profitieren, zu beachten ist jedoch, dass das Baugebiet als ,autoarmes” Quartier geplant ist
und im Quartier selbst mit wenigen Ausnahmen keine 6ffentlichen Stellplatze vorgesehen
sind. Durch die im Baugebiet ,Wenden-West ,2. BA* vorgesehenen Quartiersgaragen stehen
jedoch genlgend private Stellplatze zur Verfiigung, um erhéhtern Parkdruck auf 6ffentlichen
Flachen insbesondere der umliegenden Quartiere zu vermeiden.

Die Stadt Braunschweig beabsichtigt daher in Absprache mit der ErschlieBungstragerin zur
Vermeidung negativer Folgen wie Parksuchverkehr, Falschparken usw. einer solchen stadte-
baulichen Fehlentwicklung Uber entsprechende verpflichtende Vorgaben im Rahmen des
Grundstucksverkaufs zu entgegnen und die Bauherrinnen und Bauherren insbesondere bei
grolkeren Wohnbauvorhaben vertraglich zum Nachweis einer Mindestzahl von Stellplatze
bzw. zur anteiligen Kostenibernahme in der Quartiersgarage zu verpflichten.

Die Quartiersgaragen sollen ungeachtet der gesetzlichen Anderung wie vorgesehen
umgesetzt werden. Die GroRRe der Quartiersgaragen orientiert sich an den Vorgaben der
gutachterlichen Untersuchung (Verkehrsgutachten mit Mobilitdtskonzept, WVI Prof. Dr.
Wermuth Verkehrsforschung, 2023). Somit ist sichergestellt, dass der zu erwartende Bedarf
an Stellplatzen fir Anwohnende, Besuchende und Beschaftigte im Quartier gedeckt werden
kann.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes zum Stellplatzschlissel flir Wohngebaude
sowie zur Vereinbarung eines Mobilitatskonzeptes, missen mangels Rechtsgrundlage
zuriickgenommen werden und erfordern somit eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit.
Der Bebauungsplanentwurf bleibt in seinen Ubrigen Teilen unverandert, lediglich die textliche
Festsetzung im Teil B V wird entsprechend gestrichen und die Nummerierung und die
Begriindung entsprechend angepasst. Zusatzlich wurden einzelne redaktionelle Anderungen
in der Begriindung vorgenommen, ohne dass neue Inhalte aufgefiihrt sind. Die Anderungen
sind in den Anlagen kenntlich gemacht.



Mit dem Gesetz zur Starkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Anderung
weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 wurde bestimmt, dass bei erneuten Beteiligungs-
verfahren gemalf} § 4a BauGB Stellungnahmen nur noch zu den geanderten oder erganzten
Teilen abgegeben werden kdnnen. Die Beteiligungsfrist ist zu verkirzen, soweit kein
besonderer atypischer Fall vorliegt. Damit hat der Gesetzgeber die bisherige Entscheidungs-
maoglichkeit der Gemeinde hinsichtlich des Umfangs der erneuten Beteiligung gestrichen.

Die Anderung des Bebauungsplanes beriihrt keine erkennbaren Belange der Trager
offentlicher Belange oder sonstiger Stellen. Eine erneute Behordenbeteiligung wirde demnach
reiner Formalismus sein und ist daher aus Sicht der Bauverwaltung nicht erforderlich.

Empfehlung )
Die Verwaltung empfiehlt die erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaf § 4a (3) BauGB

zum Bebauungsplan mit drtlicher Bauvorschrift "Wenden-West, 2. BA", WE 63.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1.1:  Ubersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet
(unverandert)

Anlage 1.2:  Ubersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
(unverandert)

Anlage 2.1:  Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A) (unverandert)
Anlage 2.2:  Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B) (unverandert)
Anlage 2.3:  Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich C) (unverandert)
Anlage 2.4: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D) (unverandert)
Anlage 2.5:  Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E) (unveréandert)
Anlage 2.6: Planzeichenerklarungen (unverandert)

Anlage 3: Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan (unverandert)

Anlage 4: geanderte Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 5: geanderte Begriundung mit Umweltbericht



Stadt Braunschweig Anlage 1.1

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Ubersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation


jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Stadt Braunschweig Anlage 1.2

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Ubersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB
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Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation


jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 2.1

Stadt Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung geman § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Mafistab 1:2500

Stadtgrundkarte " der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte ?
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 2.4

Stadt W%/W Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemak § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Stadt Braunschweig Anlage 2.5

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


stadt §¥)9 Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA

Anlage 2.6

WA 63

Planzeichenerklarungen (Zahlenangaben sind Beispiele)
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet
MU Urbanes Gebiet
SO Sondergebiet

MaRB der baulichen Nutzung, Hohen baulicher
Anlagen in Metern iiber dem Bezugspunkt
entsprechend textlicher Festsetzung

04 Grundflachenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse
als Héchstmaf

GH 10,50 Gebaudehdhe als Hochstmaly

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

A nur Hausgruppen zulassig
A nur Doppelhauser und
Hausgruppen zulassig
a abweichende Bauweise
m=emam=  Baulinie

memmems  Baugrenze
Flachen fiir den Gemeinbedarf

| Kindertagesstatte

Verkehrsflachen

]

I ﬁ I Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung "Geh- und Radweg"

StraRenverkehrsflachen

F+R

Einfahrt- und Ausfahrt
A (Breite und Lage entsprechend
StralRenausbauplan)

Flachen und Anlagen der Ver- und Entsorgung

Tolo Flachen fur

kommu- . .
s Telekommunikation

Wertstoff-Sammelanlage

@ ©

Elektrizitat

Griinflachen

‘ H Offentliche Griinflache entsprechend
textlicher Festsetzung

Spielplatz

Jugendplatz

Verkehrsgrin

MaRnahmen fiir Natur und Landschaft
(nur Geltungsbereiche B, C, D und E)

=

Flache fur MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
entsprechend textlicher Festsetzung

Anlagen fir die Versickerung

Sonstige Festsetzungen
von Niederschlagswasser (Mulden),
gleichbedeutend mit Zu- und

4
Abfahrstverbot

IS Bl Grenze des Geltungsbereiches
—o—e—e—  Nutzungsabgrenzung

xA-A/

Abgrenzung der unterschiedlich
festgesetzten Larmpegelbereiche (LPB)

Gemeinschaftsflachen fiir Carports

|_G£a_| und Nebenanlagen

|owonnwesl  Gemeinschaftswohnweg

| St | Flachen fir Stellplatze
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

E entsprechend textlicher Festsetzung
(nur Geltungsbereich B)

Hinweise

M Mafangaben in Metern

\_/ "~ \_ inVerlangerung der Fluchtlinie

Kennzeichnung

RRRESES Bereich, in dem mit
FH Kampfmitteln zu rechnen ist

Bestandsangaben

E 7’ Wohngebaude

t::' Neben- bzw.
Wirtschaftsgebaude

Gebaude nicht im amtlichen
Liegenschaftskataster enthalten

o————° Flurstlicksgrenze
I1 vorh. Geschosszahl

303 ST Flurstiicksnummern

Héhenangaben iber NN
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 3
stadt §F)8 Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Nutzungsbeispiel

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaRk § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


stadt ¥F)6 Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden West, 2. BA

Anlage 4

WE 63

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemafl § 1 aund § 9 BauGB

| Art der baulichen Nutzung

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemaf
§ 4 BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Wohngebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fir Verwaltungen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

— Gartenbaubetriebe und Tankstellen,
- der Versorgung des Gebietes dienenden
Laden.

2. Inden Urbanen Gebieten sind gemaR} § 6a
BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Geschafts- und Blirogebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften,

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

- Wohnnutzungen sind nur in den Oberge-
schossen zulassig.

Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

- Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss
des Urbanen Gebietes MU 2, sofern diese

der Nahversorgung der Bevdlkerung dienen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

- Sonstige Einzelhandelsbetriebe, mit Aus-
nahme von Kiosken

- Vergnligungsstatten,

- Tankstellen,

- Bordelle und bordellartige Nutzungen sowie
Wohnungsprostitution.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leis-
tung zulassig.

Die Sondergebiete mit der Zweckbestimmung
"Quartiersgarage" dienen der Unterbringung der
im Plangebiet erforderlichen Stellplatze und Be-
sucherstellplatzen.

Dartiber hinaus dienen sie als Mobilitatsstation

mit gemeinschaftlich nutzbaren und dem Quar-
tier zur Verfigung stehenden Mobilitdtsangebo-
ten.

Die allgemein zulassigen Nutzungen sind:

- Offentliche sowie private Stellplatze,

- Fahrradabstellanlagen,

— bauliche Anlagen, die der Herstellung eines
Angebots an alternativen Mobilitdtsformen
dienen (z. B. Ladeséaulen, Bikesharing, Rol-
lersharing usw.),

- die fir den Betrieb der Parkh&user notwen-
digen Verwaltungseinheiten und Nebenanla-
gen,

- Gewerbebetriebe, die der Zweckbestim-
mung dienen (z. B. Fahrradreparaturser-
vice),

- Sonstige Gemeinschaftsanlagen (z. B.
Quartierstreff),

- sowie Paketstationen.

- Im Sondergebiet SO 2 sind auch selbststan-
dige Anlagen zur Erzeugung und Versor-
gung von Warme aus erneuerbarer Ener-
gien (Energiezentrale) zulassig.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

- sonstige Buronutzung.

Maf der baulichen Nutzung

Gebaudehohen

Uberschreitungen der zeichnerisch festgesetz-
ten maximalen Gebaudehdhe sind flr techni-
sche Anlagen (z. B. Liftungsanlagen, Anten-
nen, PV-Anlagen) und Erschliefungsanlagen
(Treppenhéauser und -aufgange, Aufziige) bis zu
3,0 m ausnahmsweise zulassig, soweit sie um
das MaR ihrer Héhe von der Fassadenkante zu-
ruckspringen.
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Bezugspunkt der Hohenangaben

Bezugspunkt fur die Hbhenangaben ist die H6-
henlage der nachstgelegenen Verkehrsflache
an dem Punkt der Stralenbegrenzungslinie, der
der Mitte der straRenzugewandten Gebau-
deseite am nachsten liegt.

Grundflache

Bei der Ermittlung der zul&ssigen Grundflache
bleiben die festgesetzten Gemeinschaftsflachen
(Carports und Wohnwege) unberticksichtigt.

Uberschreitungen der zuldssigen Grundflache
durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufge-
fuhrten Grundflachen sind im Plangebiet nicht
zulassig.

Sie kbnnen ausnahmsweise zugelassen wer-
den, sofern nachgewiesen wird, dass die Versi-
ckerung auf dem Grundstiick sichergestellt ist.

Uberbaubare Grundstiicksflaiche, Bauweise,
Grundstiicksgrofien, Zahl der Wohnungen

Uberschreitung von Baugrenzen und Baulinien

Baugrenzen und Baulinien dirfen durch Ein-
gangsuberdachungen, Hauseingangstreppen,
KellerauBBentreppen, Kellerlichtschachte, sons-
tige Aullentreppen und Rampen bis zu einer
Tiefe von 1,5 m auf insgesamt maximal 50 %
der jeweiligen Fassadenbreite iberschritten
werden.

Bauweise
In den Gebieten mit abweichender Bauweise a
durfen innerhalb der Gberbaubaren Flachen Ge-

baude auch wie folgt errichtet werden:

- mit einer Lange von Uber 50 m,
— ohne seitlichen Grenzabstand.

Grundstiicksgréfen

Die Grofie der Baugrundstiicke darf 200 m?
nicht unterschreiten.

Zahl der Wohnungen in Wohngebauden

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist in

Wohngebauden max. 1 Wohnung je ange-
fangene 600 m? Grundsticksflache zulas-
sig.

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist in

Wohngebauden max. 1 Wohnung je ange-
fangene 320 m? Grundstlicksflache zulas-

sig.

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3

und WA 4 ist in Wohngeb&uden max. 1
Wohnung je angefangene 70 m? Grund-
stucksflache zulassig.

- Im Urbanen Gebiet MU 1 ist in Wohngebau-

den max. 1 Wohnung je angefangene 60 m?
Grundstiicksflache zulassig.

- Im Urbanen Gebiet MU 2 ist in Wohngebau-
den max. 1 Wohnung je angefangene 70 m?
Grundstuicksflache zulassig.

Flachenanteile der festgesetzten Gemein-
schaftsflachen (Carports und Wohnwege) sind
den zugeordneten Grundstiicksflachen bei der
Ermittlung der zuldssigen Wohnungen nicht zu-
zurechnen.

\Y

Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Zufahr-
ten, Gemeinschaftswohnwege

2.1.

2.2

Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
missen zu oOffentlichen Flachen einen Abstand
von mindestens 1,0 m einhalten.

Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand zu 6ffent-
lichen Flachen einhalten, ist die der &ffentlichen
Flache zugewandte Seite vollstandig einzugri-
nen (Flachenbegrinung mit Strduchern und/
oder Hecken mit einer Hohe von mindestens
1,2 m und/ oder Begriinung von Wandseiten mit
Kletterpflanzen).

Ausgenommen sind Fahrradstander, Einfrie-
dungen, Werbeanlagen gemal B Il 1 und Brief-
kastenanlagen.

Stellplatze und Carports

Im gesamten Plangebiet sind Stellplatze, Car-
ports und Garagen nur innerhalb der dafiir fest-
gesetzten Flachen und in den Sondergebieten
zulassig. Ausgenommen davon sind Fahrrad-
stellplatze.

Die Gemeinschaftsflachen fiur Carports sind fol-
gendermalen zugeordnet:

- GCa1istdem WA 2.1 zugeordnet
- GCa 2istdem WA 2.2 zugeordnet
- GCa 3 istdem WA 2.3 zugeordnet

Auf den Flachen sind Uberdachte Stellplatze
ohne eigene Seitenwande (Carports), Sammel-
anlagen fur Mullboxen und Abstellanlagen fiir
Fahrrader zulassig.

Grundstiickszufahrten

Der Anschluss der Grundstiicke an die Ver-
kehrsflache ist im Bereich der festgesetzten An-
lagen zur Versickerung des Niederschlagswas-
sers ausgeschlossen (Zufahrtsverbot).

Zuwegungen fir den Ful’- und Radverkehr kon-
nen ausnahmsweise zugelassen werden, so-
fern Abfluss des Niederschlagswassers nicht
beeintrachtigt wird.

Gemeinschaftswohnwege

Die als Gemeinschaftswohnwege festgesetzten
Flachen dienen der Zuganglichkeit anliegender
Grundstiicke.

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift ,Wenden-West 2. BA*, WE 63
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990

Textliche Festsetzungen, Stand: 01.08.2023
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



Griinordnung

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Begriinung o&ffentlicher Flachen

Anlagen zur Versickerung des Niederschlags-
wassers

In den Verkehrs- und Griinflachen ist ein natur-
nah zu gestaltendes System aus offenen Versi-
ckerungsmulden anzulegen. Die Versickerungs-
mulden sind als extensiv gepflegte Wiesenfla-
chen mit einer maximalen Béschungsneigung
von 1:2 zu gestalten.

Die Mulden dienen u. a. auch dem Schutz vor
Uberflutungen siehe A XI Nr. 1.

Die festgesetzten Stralenverkehrsflachen sind
wie folgt zu begriinen:

In die Planstral’en A1 und A 2 sind entlang der
Veltenhofer StralRe in eine mind. 5 m breite
Grinflache groRkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des Stralenraums in einem Regelabstand von
max. 10 m zu pflanzen. Die Vegetationsflache
ist als Stauden- oder extensiv gepflegte Wie-
senflache zu gestalten.

In die Planstrallen B 1, B 2, und C 1 sind — inte-
griert in die Muldenflachen in einem Regelab-
stand von 8 m mindestens mittelkronige Laub-
baume als gliedernde Freiraumelemente und
zur Einfassung des Strallenraums zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die Bdume auch in
Gruppen angeordnet werden.

In die PlanstralRe C 2 sind — integriert in die
Muldenflachen in einem Regelabstand von 8 m
mindestens mittelkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des StraRenraums zu pflanzen.

Die Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung ,,Geh- und Radweg* sind
wie folgt zu begriinen:

In die Verkehrsflachen sind — integriert in die
Muldenflachen — mindestens mittelkronige
Laubbaume als gliedernde Freiraumelemente
und zur Einfassung des Geh- und Radwegs in
einem Regelabstand von ca. 8 m zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die Badume auch in
Gruppen angeordnet werden.

Offentliche Griinflachen mit der Zweckbestim-
mung ,Parkanlage mit Freizeitnutzungen*

Innerhalb der Grunflachen zulassig ist die An-
lage von

- Kinderspielflachen in einer Grée von
1.200 m?,

- Jugendspielangeboten in einer Grofie von

2.700 m?,

- Spielangeboten fiir alle Generationen in ei-
ner GréRRe von 500 m?,

- Modblierungen zum Aufenthalt,

— Fahrradstellplatzen

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

2.2

- Freizeitwegen sowie
- unterirdischen Anlagen zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien (Geothermie-Sonden).

Innerhalb 6ffentlichen Griinflachen sind Flachen
fur die temporare Ruckhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser mit einem Ruck-
haltevolumen von mindestens 560 m? in die Ge-
staltung zu integrieren.

Die Versickerungsflachen sind im Bereich der
Rasen-/ extensiv gepflegten Wiesenflachen als
flache Gelandevertiefungen in variierenden
Breiten mit einer Bdschungsneigung bis max.
1:2 zu gestalten. Zuséatzlich zu den Versicke-
rungsmulden kénnen Varianten mit Einstaufla-
chen angelegt werden, die zur Ausbildung von
Feuchtwiesenvegetation beitragen kdnnen.

Die Vegetationsflachen auRerhalb der Re-
tentions-, Spiel- und Wegeflachen sind wie folgt
zu gestalten:

- zu 80 % als locker mit Baumen Uberstellte
Uberwiegend extensiv gepflegte Rasen- und
Wiesenflachen. Ein Teilbereich mit einer
Gesamtgrofle von ca. 800 m? ist als Obst-
wiese mit mindestens 12 Obstbaumen her-
zustellen. Mindestens 15 % der Wiesenfla-
che ist nur einmal im Jahr zu mahen und
das Mahdgut ist abzufahren.

- zu 20 % mit flachenhaften Anpflanzungen
mit Baumen und Strauchern.

Mit der Herstellung der 6ffentlichen Grinflachen
ist spatestens zwei Jahre nach Beginn der Er-
schlieBungsarbeiten zu beginnen und sie sind
innerhalb von zwei Jahren fertigzustellen.

Die Frist fur die Fertigstellung der Spielflachen
kann um ein Jahr nach Fertigstellung der 6ffent-
lichen Grunflache verlangert werden.

Die Anpflanzungen auf den Verkehrsflachen
sind spatestens in der nachstfolgenden Pflanz-
periode nach Abnahme der Verkehrsflachen
durchzufuhren und fertigzustellen. Eine Aus-
nahme hiervon ist zuldssig, wenn angrenzende
laufende HochbaumaRnamen die Herstellung o-
der den Erhalt der hergestellten 6ffentlichen
Grunflache erheblich beeintrachtigen wirden.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinungen
auf offentlichen Flachen sind mit einer dreijahri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die
Fertigstellungspflege herzustellen.

Begriinung privater Flachen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 4 auf Grundstiicken mit Gebauden mit
mehr als zwei Wohneinheiten, im Sondergebiet,
auf den Flachen fir Gemeinbedarf und in den
urbanen Gebieten ist je angefangene 500 m?
Grundstiicksflache mindestens ein Laubbaum
oder Obstbaum zu pflanzen.

In den Allgemeinen Wohngebieten und in den
Urbanen Gebieten sind bei Gebduden mit mehr
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2.3.

5.1.

als zwei Wohneinheiten die Standorte fir Mull-
boxen dreiseitig mit einer mindestens 1,6 m ho-
hen Hecke aus Laubgehdlzen oder einem voll-
standig mit Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen.

Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten
Flachen, die an offentliche Flachen angrenzen,
mussen spatestens ein Jahr nach Ingebrauch-
nahme der baulichen Anlagen fertiggestellt
sein.

Dachbegriinung

Mindestens 70 % der Dachflachen sind mindes-
tens extensiv zu begriinen.

Ausgenommen sind Dachflachen von Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO mit einer zu-
sammenhangenden Dachflachengrofie von we-
niger als 25 m? sowie von Carports mit Photo-
voltaikanlagen (Solarcarports).

Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachflache ist mit einer standortge-
rechten Gréaser-/ Krdutermischung anzusaen
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.

Fassadenbegriinung

In den Sondergebieten Quartiersgarage (SO 1
und SO 2) sind mindestens 50 % der AulRen-
wande von Gebauden, zu begriinen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 4, auf der Gemeinbedarfsflache und in den
urbanen Gebieten sind mindestens 20 % der
Auflenwande von Gebauden, zu begriinen.

Bei einer bodengebundenen Fassadenbegri-
nung ist pro 1,5 Ifd. m Wandlange mind. eine
Schling- und/oder Kletterpflanze zu verwenden.

Private und o6ffentliche Grinflachen

Fir die festgesetzten Anpflanzungen sind fol-
gende Pflanzqualitaten zu verwenden:

- Laubbdume: Hochstamm mit Stammumfang
mind. 16 — 18 cm, gemessen in 1 m Hohe.

- Obstbaume: Hochstamm mit Stammumfang
10 — 12 cm, gemessen in 1 m Héhe.

- GroRstraucher oder Solitare: mind. 3 x ver-
pflanzt, mind. 100 cm. Sonstige Strauch-
pflanzungen: mind. 2 x verpflanzt, mind. 60
cm.

Es sind standortgerechte und in den 6&ffentli-
chen Grinflachen tGberwiegend heimische Ge-
hélze zu verwenden.

Fur die festgesetzten flachenhaften Gehdlz-
pflanzungen auf 6ffentlichen Flachen sind min-
destens folgende Pflanzqualitaten zu verwen-
den; artbedingte Abweichungen sind mdglich:

- Heister: 2x verpflanzt, 150-200 cm Hoéhe
- Straucher: 1x verpflanzt, 60-100 cm Hoéhe.

5.2.

5.3.

Einzelbaumstandorte sind mit einer offenen,
vollflachig zu begriinenden Vegetationsflache
von mindestens 12 m? netto in einer Mindest-
breite von 2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe
von mindestens 1,5 m, einem Substratvolumen
von mindestens 18 m? herzustellen und nach-
haltig gegen Uberfahren zu schiitzen.

Alle festgesetzten Anpflanzungen und Begru-
nungen sind fachgerecht auszufiihren, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang spatestens in
der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

\

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes

2.

2.1.

2.2.

Larmpegelbereiche

In den Allgemeinen Wohngebieten und Urba-
nen Gebieten sind bei der Errichtung und Ande-
rung von Gebauden an den Fassaden von
schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen (i. S. von
DIN 4109) passive SchallschutzmaRnahmen
nach den Bestimmungen fiir die im Bebauungs-
plan festgesetzten Larmpegelbereiche gemaf
DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ durchzu-
fihren.

LarmschutzmalRnahmen gegeniber Verkehrs-
larm

Schutzbediirftige Raume

Schutzbediirftige Raume, die zum Schlafen vor-
gesehenen sind (Kinder-, Gaste- und Schlaf-
zimmer), sind mit einer fensterunabhangigen
Bellftung auszustatten.

Alternativ kdnnen besondere Fensterkonstrukti-
onen, die auch im teilgedffneten Zustand einen
Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewahr-
leisten, Anwendung finden, wenn nicht durch
andere bauliche MaRnahmen gleicher Wirkung
(z. B. durch Laubengéange, vorgesetzte Fenster-
laden oder Gebaudevorspriinge) ausreichender
Schallschutz gewahrleistet wird.

Aulienwohnbereiche

An den Fassaden der nachfolgend genannten
Gebaude bzw. Gebaudeseiten, sind Aulen-
wohnbereiche, wie z. B. Terrassen, Loggien
und Balkone nicht zulassig, sofern nicht ein wei-
terer, der Wohneinheit zugehdriger AuRRen-
wohnbereich an einer der Larmquelle (Planstra-
Ren, Veltenhofer Stralle, Schienentrasse) abge-
wandten Fassade, im direkten Schallschatten
des Gebaudes, angeordnet ist:

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1
entlang der Planstraf’en B1 und C1.

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2.1
und WA 2.2 entlang der Planstralle C1.

- In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ent-
lang der Stadtbahntrasse und entlang der
PlanstraRe C1.
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2.3.

2.4.

- In den Urbanen Gebieten MU 1 und MU 2
entlang der PlanstraRen A1 und A2 (Velten-
hofer StralRe).

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 an den
Ostlichen, stdlichen und westlichen Fassa-
den.

Alternativ sind Au3enwohnbereiche an den der
Larmquelle (Planstrallen, Veltenhdfer Stralle,
Schienentrasse) zugewandten Fassaden zulas-
sig, wenn sie durch bauliche Schallschutzmal}-
nahmen, z. B. durch (teil)geschlossene Bris-
tungen oder Verglasungen, abgeschirmt wer-
den.

Die Abschirmung muss die Einhaltung des fur
die Tagzeit maRgeblichen, jeweils um 3 dB(A)
modifizierten Orientierungswertes der DIN
18005 von 58 dB(A) fur Allgemeine Wohnge-
biete und 63 dB(A) fiir Urbane Gebiete, in der
Mitte des AuRenwohnbereichs in 2 m Hohe si-
cherstellen.

AuRenspielflachen

Innerhalb der AuRenspielflache der Kinderta-
gesstatten sind auf mindestens 50% der Au-
Renspielflache Gerduschimmissionen von < 55
dB(A) sicherzustellen.

Ausnahmeklausel

Von den Festsetzungen unter A VI 1 bis

A VI 2.2 zu den Larmschutzmalinahmen gegen-
Uber dem Verkehrslarm kann ganz oder teil-
weise abgewichen werden, wenn im jeweiligen
Einzelfall schalltechnisch nachgewiesen wird,
dass die Einhaltung des fir die Tagzeit maf-
geblichen, jeweils um 3 dB(A) modifizierten Ori-
entierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A)
fur Allgemeine Wohngebiete und 63 dB(A) fir
Urbane Gebiete, in der Mitte des Auflenwohn-
bereichs in 2 m Héhe auf andere Art und Weise
gewahrleistet ist.

Vi

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Geltungsbereich A

Fir gebaudebriitende Vogelarten (Hausrot-
schwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe,
Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mi-
cken-, Bart-, Fransen-, Breitfligelfledermaus)
sind Nist- und Ruhestatten an Geb&uden durch
geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integ-
rieren oder als kiinstliche Nisthilfen anzubringen.

Innerhalb des Wohngebietes sind an jedem Ge-
baude mit mehr als zwei Wohneinheiten und in-
nerhalb des Urbanen Gebietes und den Flachen
fur Gemeinbedarf pro Grundstlick mindestens 5
Nist- und Ruhestatten anzubringen, die fiir min-
destens eine der in Satz 1 genannten Arten aus
jeder Tiergruppe (Vogel und Fledermause) ge-
eignet sind.

Die Einrichtungen sind im Rahmen des Bauge-
nehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im Einver-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde
nachzuweisen.

Geltungsbereich B

Die festgesetzte Flache fiir Mallnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Hugelland“ ein mesophiles
Grinland zu entwickeln.

Geltungsbereich C

Die festgesetzte Flache fiir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist als offene Biotop-
struktur mit dem Zielbiotoptyp , Trockenrasen® zu
entwickeln.

Hierzu ist der Oberboden in Teilen abzuschieben
und zur Modellierung des Gelandes zu verwen-
den. Zur Ansalbung der Flachen ist entweder
Mahdgut aus vorhandenen Flachen zu Ubertra-
gen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf
der Flache sind sechs Totholz-/ Steinanh&aufun-
gen zur Strukturanreicherung anzulegen.

Nach jahrlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts
in den ersten drei Jahren sind die Flachen im
Weiteren durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu
halten.

Eine Beweidung ist in Absprache mit der unteren
Naturschutzbehorde zulassig.

Geltungsbereich D

Die festgesetzte Flache fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Hugelland“ ein mesophiles
Grinland zu entwickeln.

Geltungsbereich E

Die festgesetzte Flache fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:
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Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und

Erneuerbare Energien

ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und
ohne mineralische Diinger zu bewirtschaften. 1.

Innerhalb der Ackerflache sind in Ost-West-Rich-
tung drei Streifen mit einer Regelbreite von 15 m
als Lebensraum fur die Feldlerche wie folgt her-
zurichten: Die drei Streifen sind erstmalig mit
dem Saatgut ,,Géttinger Mischung® einzusaen.

Im Frihjahr ist jahrlich abwechselnd ein Streifen
damit neu zu bestellen. Der Altbestand ist bis zur
Neubestellung zu erhalten.

Zeitliche Umsetzung und Pflanzqualitaten

Die MalRnahmen Geltungsbereichen B, C, D und
E sind in der Pflanzperiode herzustellen, die auf
das Inkrafttreten des Bebauungsplanes folgt,
spatestens bis zum Beginn der Erschlielungsar-
beiten. Im Anschluss an die Fertigstellungs-
pflege ist eine dreijahrige Entwicklungspflege
durchzufihren.

Fir die in den Geltungsbereichen B und D zu
pflanzenden Gehdlze gelten folgende Mindest-
pflanzqualitaten:

- Heister: mindestens 2 x verpflanzt, 150 bis
200 cm Hohe

- Straucher: verpflanzter Strauch, 60 bis 100
cm Hohe

Solarmindestflache

Bei der Errichtung von Gebauden, die mindes-
tens eine Dachflache von 50 m2 aufweisen, sind
mindestens 50 Prozent der Dachflache mit Pho-
tovoltaikanlagen auszustatten.

Die Pflicht entfallt,
- wenn ihre Erflllung im Einzelfall anderen
o Offentlich-rechtlichen Pflichten wider-
spricht,
o technisch unmaoglich ist,
e wirtschaftlich nicht vertretbar ist
- oder soweit auf der Dachflache solarthermi-
sche Anlagen errichtet sind.

Ausfiihrung

Auf Dachflachen, die gemall AV 3 zu begriinen
sind, muss die Funktionsfahigkeit der Begriinung
dauerhaft gewahrleistet werden (z. B. aufgestan-
derte Bauweise).

Durch geeignete Maflnahmen wie z.B. Antire-
flexbeschichtungen der Photovoltaik-Module ist
sicherzustellen, dass es zu keiner Blendung von
Luftverkehrsteilnehmern kommt.

Zuordnung

MaRnahmen, die der Vermeidung von Schaden
durch Starkregen dienen

Die festgesetzten Fldchen und MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 1.
von Boden, Natur und Landschaft sowie die
festgesetzten offentlichen Griinflachen (mit
Ausnahme der technischen Anlagen) dienen im
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermdglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im
Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie
folgt zugeordnet:

Allgemeines Wohngebiet 50,8 %
Urbanes Gebiet 8,2 % 2.
Sondergebiet Quartiersgarage 8,5%
Gemeinbedarfsflache 74 %
Planstralle A 2 0,4 %
Planstralle B 1 Ausbau 6,9 %
Planstralle B 1 Neubau 3,3 %
Planstralle B 2 1,5 %
Planstralle C 1 2,6 %
Planstralle C 2 22 %
Verkehrsflache besonderer 4,6 %
Zweckbestimmung Geh- und

Radweg

Offentlichen Griinflachen 1 1,9 %
und 2 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Offentlichen Griinflachen 3 1,7 %
und 4 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Summe 100,0 %

Notentwasserung

Um Schaden durch Uberflutungen zu minimieren
sind die stralRenbegleitenden Mulden so anzule-
gen, dass ein ausreichender Freibord zur Verfu-
gung steht, um das Niederschlagswasser bei
starken Regenereignissen in die 6ffentliche
Grunflache oder in einen Notlberlauf mit An-
schluss an den Regenwasserkanal abzuleiten
(Gelandetiefpunkt). Sie sind von jeglicher Be-
bauung freizuhalten.

Hoéhenlage

Im gesamten Planungsgebiet sind die Oberkann-
ten der Erdgeschossfullbéden sowie (iberflu-
tungsgefahrdete Gebaudeoffnungen (z.B. Keller-
lichtschachte, Antritte zur Kellerhalsen, usw.)
zum Schutz vor Uberflutungen mind. 0,40 m
Uber Bezugspunkt gemafR A Il Nr. 2 anzulegen.
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B Ortliche Bauvorschrift
geman

- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. B IV Nr—2)

- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. B V)

- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. B Il)

- § 84 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 NBauO (zu Ziff.B 1ll)
- § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO (zu Ziff. VI)

b) Metallgitterzaune in Kombination mit
Schnitthecken

c) Holzstaketen oder -geflecht

d) Maschendrahtzdune, die von freiwachsen-
den Geholz- und Staudenpflanzungen uber-
wachsen werden, und

e) Heckenpflanzungen.

- § 80 NBauO (zu Ziff. VII) [\

Fahrradabstellanlagen

| Geltungsbereich I Stelipl

Die Ortliche Bauvorschrift gilt fiir den gesamten Gel-
tungsbereich A des Bebauungsplanes ,Wenden-
West, 2. BA* WE 63.

Ausgenommen sind die nachrichtlich ibernommenen
Flachen.

Il Werbeanlagen

1. Werbeanlagen sind nur innerhalb der tiberbau-
baren Grundstlicksflache zulassig.

Ausnahmsweise kann zur besseren Auffindbar-
keit auch aufderhalb der Gberbaubaren Grund-
stucksflachen eine Werbeanlage je Baugrund-
stiick zugelassen werden, bei mehreren Betrie-

ben auf einem Baugrundstiick nur als Sammel- 2—FEahrradabstellanlagen

anlage. Die Summe aller Werbeflachen dieser

Anlage darf maximal 6 m? betragen. 24 1. Abstellplatzbedarf

2.  Es dirfen héchstens 10 %, jedoch maximal
20 m2 der Wandflachen einer einzelnen Gebau-
deseite flir Werbezwecke genutzt werden, da-
bei darf die Werbeanlage die Traufkante nicht
Uberschreiten.

3. Je Grundstlick sind maximal eine freistehende
Werbeanlagen in einer Hohe von bis zu 4,0 m
Uber Bezugspunkt gemaf A 1.2 zulassig.

4. Unzulassig sind insbesondere:

- Fahnenmasten,

- Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder
Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bild-
schirme, Rollbander, Filmwande oder City-
Light Boards,

- blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht,
Lauflichtbéander und Skybeamer,

- akustische Werbeanlagen.

Il Einfriedungen

1. Einfriedungen an Verkehrs- und 6ffentlichen
Grinflachen sind nur bis maximal 1,5 m Héhe
Uber dem Bezugspunkt zulassig.

Auf Gemeinbedarfsflachen ist auch eine hohere
Einfriedung zulassig.

Die Materialitat der Einfriedung wird auf fol-
gende Mdglichkeiten beschrankt:

a) Spanndrahtzdune in Kombination mit
Schnitthecken

Bei der Errichtung, Anderung und Nutzungsan-
derung von baulichen Anlagen, deren Nutzung
einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern
erwarten lasst, sind Fahrradstellanlagen flr
standige Nutzer (Bewohnende und Beschéaf-
tigte) sowie fur Besucher in ausreichender An-
zahl und Groéf3e herzustellen.

Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstell-
platze (Abstellplatzbedarf) bemisst sich an fol-
genden Richtwerten:

- fur Verkaufsstatten bis 2.000 m? mind. ein
Fahrradstellplatz je 50 m? Verkaufsnutzfla-
che, mind. jedoch 2 je Laden

- flir Gebaude mit Blro-, Verwaltungs- und
Praxisraumen mind. ein Fahrradstellplatz je
60 m? Nutzflache

- flr Versammlungsstatten ein Fahrradstell-
platz je 2,5 Besucherplatze

- fir Tageseinrichtungen fir Kinder ein Fahr-
radstellplatz je 3 Kinder

- fir sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ein Fahrradstellplatz je 5 Beschaftigte
mind. jedoch 2

- flr Wohnungen unter 40 m? Wohnflache 1,0
Fahrradstellplatz

- fur Wohnungen 40 —80 m? Wohnflache 2,5
Fahrradstellplatz fir Wohnungen > 80 m?
Wohnflache 4,0 Fahrradstellplatze

- Zusatzlich sind fiir Wohngebaude Fahr-
radabstellanlagen fiir Besucher in einer An-
zahl von mind. 10% der als notwendig ermit-
telten Anzahl herzustellen.
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Fir Bauvorhaben, die in der Liste nicht ver-
zeichnet sind, ist die Anzahl sinngemaf zu er-
mitteln.

Jeder zehnte Abstellplatz ist so auszubilden,
dass er auch durch ein Lastenrad genutzt wer-
den kann.

Fir jeden zehnten Abstellplatz muss zudem ein
zusatzlicher Stellplatz fur einen Fahrradanha-
nger geschaffen werden.

Beschaffenheit

Der Aufstellort der Fahrradabstellplatze muss
von der Verkehrsflache aus ebenerdig, liber ge-
eignete Aufzlge, Uber Rampen mit und einer
maximalen Neigung von 10% oder Auf3entrep-
pen mit Rampen leicht und verkehrssicher er-
reichbar sein.

Der Aufstellort der Fahrradstellplatze fir stéan-
dige Nutzer (Bewohnende und Beschaftigte)
muss abschliel3bar, beleuchtet und witterungs-
geschutzt sein (Fahrradraum/-schuppen).

Fahrradabstellanlagen fiir Besucher missen
eingangsnah auf dem Freigelande errichtet wer-
den. Es sind Ordnungssysteme zu verwenden,
die das sichere anschlieRen der Fahrrader er-
mdglichen.

Eine Lademdglichkeit fur Pedelecs ist fir 25%
der nachzuweisenden Fahrradstellplatze vorzu-
sehen.

Dacher

Fir Hauptgebaude sind nur Dacher mit einer
Dachneigung von 0 — 15° zulassig.

Niederschlagswasser

Das auf den Grundstiicken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stiick zu versickern oder zu verregnen.

Die Versickerungsflachen sind so zu bemessen,
dass das Regenwasser zuriickgehalten werden
kann, ohne dass Wasser auf angrenzende
Grundstuicksflachen Uberlauft.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation ist
nur ausnahmsweise zulassig, wenn die Durch-
Iassigkeit des Bodens fiir eine Versickerung auf
dem eigenen Grundstiick nachweislich nicht ge-
geben ist oder um Schaden durch Starkregen
vorzubeugen (Notiberlauf).

Ausgenommen von der Versickerungspflicht auf
dem eigenen Grundstiick sind die Gemeinbe-
darfsflachen, die das anfallende Niederschlags-
wasser in die angrenzenden o&ffentlichen Griin-
flachen einleiten kdnnen.

VI

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemaf § 80 Abs. 3
NBauO, wer eine BaumalRnahme durchfiihrt
oder durchfiihren lasst, die der ortlichen Bau-
vorschrift widerspricht.

C Nachrichtliche Ubernahme

Bauhéhenbeschrankungszone

Die Bauhdhen innerhalb des Geltungsbereiches
unterliegen der Héhenbeschrankung nach dem
Luftverkehrsgesetz.

D Hinweise

1.

Freiflachenplane

In den Urbanen Gebieten, den Gemeinbedarfs-
flachen und im Sondergebiet ist im Rahmen des
Bauantrages ein qualifizierter Freiflachenplan
vorzulegen.

In den Allgemeinen Wohngebieten ist bei Ge-
bauden mit mehr als zwei Wohneinheiten im
Rahmen des Bauantrages ein qualifizierter Frei-
flachenplan vorzulegen.

Ausschluss von Schottergarten

Die Anlage geschotterter Gartenflachen und
von Kunstrasenflachen ist grundsatzlich nicht
zulassig.

Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundsti-
cke mussen nach § 9 Abs. 2 NBauO Griinfla-
chen sein, soweit sie nicht fiir eine andere zu-
lassige Nutzung erforderlich sind.

Kampfmittel

In den Geltungsbereichen B, C, D und E be-
steht Kampfmittelverdacht. Auch der die im
Plan gekennzeichneten Flache des Geltungsbe-
reichs A ist kampfmittelverdachtigt.

Die Flachen wurden im 2. Weltkrieg bombar-
diert. Aus Sicherheitsgriinden sind vor dem Be-
ginn bzw. wahrend der Erdarbeiten geeignete
Gefahrenforschungsmafinahmen auf Kampfmit-
tel durchzufihren. Auf die DIN 18323 ,Kampf-
mittelrdumarbeiten® wird hingewiesen.

Rettungsweg

Bei Gebauden oder Gebaudeteilen, die tGber
50 m von der Verkehrsflache entfernt liegen, ist
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen.
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Vorbelastung Schall

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
liegt im Einflussbereich des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des
Flugplatzes ist mit Luftverkehrslarm zu rechnen.

Das Plangebiet ist durch StraRen-, Schienen,
Flugverkehr sowie durch den Betrieb gewerbli-
cher Anlagen larmvorbelastet.

Informationen zu Schallschutzmaflnahmen

Zur Umsetzung der ,Festsetzungen zum Schutz
gegen schadliche Umwelteinwirkungen* sind
folgende Grundlagen mafgeblich:

- DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Herausgeber Deutsches Institut flir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2023

- DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

- 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), 2020 (BGBI. | S. 2334).

- ,Richtlinien fir den Larmschutz an Stralken®,
(RLS-19), Bundesminister fir Verkehr, Aus-
gabe 2019 (VKkBI. 2019, Heft 20 Ifd. Nr. 139,
S. 698)

- ,Berechnung des Beurteilungspegels von
Schienenwegen® (Schall 03), 2014 (BGBI. |
S. 2271-2313).

- Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (TA Larm), 6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (BAnz AT 08.05.2017
B5)

- 18. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(18. BImSchV): ,Sportanlagenlarmschutz-
verordnung®, 2017 (BGBI. | S. 1468).

- VDI 2714 ,Schallausbreitung im Freien®,
Beuth-Verlag, 1988

- VDI 2720 ,Schallschutz durch Abschirmung
im Freien®, Beuth-Verlag, Berlin, 1997

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt" der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Nachweise im Einzelfall

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
sind auf die konkreten Baumalinahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.

Allgemein:
Fir die Fassaden ist ein Reflexionsverlust in
Hoéhe von 1 dB(A) zu Grunde zu legen.

StraRenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Stral3en-
verkehrslarm ist gemafR § 3 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels flr
StralRen” auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift RLS-19 ,Richtlinie fur den
Larmschutz an StralRen® (2014) unter Berlick-

sichtigung der vorgesehenen Larmminderungs-
malnahmen vorzunehmen. § 3a der 16. BIm-
SchV ,Festlegung der StralRendeckschichtkor-
rektur® ist zu beachten.

Schienenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Schienen-
verkehrslarm ist gemaf § 4 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels fiir
Schienenwege” nach Anlage 2 der 16. BIm-
SchV, entsprechend auf Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift Schall 03 (2014),
unter Berlcksichtigung der vorgesehenen
Larmminderungsmafnahmen vorzunehmen. §
5 der 16. BImSchV ,Festlegung akustischer
Kennwerte fur abweichende Bahntechnik und
schalltechnische Innovation® ist zu beachten.

Anlagen-/Gewerbelarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Gewer-
belarm (Anlagenlarm) ist auf Grundlage der TA
Larm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (2017) unter Berlicksichtigung der vorge-
nommenen Larmminderungsmafinahmen vor-
zunehmen.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach der DIN ISO 9613-2 (1999) fur eine
Mittenfrequenz von f = 500 Hz unter Anwen-
dung des alternativen Verfahrens gemaf Nr.
7.3.2 fir die jeweiligen Immissionspunkthéhen
(Erdgeschoss: 2,5 m Gber Gelandeoberkante
und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl. 2,8 m)
anzufertigen. Die meteorologische Korrektur
wird konservativ nicht bertcksichtigt.

Sportanlagenlarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Sportan-
lagenlarm ist auf Grundlage der 18. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (18. BImSchV,
2017) ,Sportanlagenlarmschutzverordnung® in
Verbindung mit den Rechenvorschriften DIN
2714 ,Schallausbreitung im Freien“ und DIN
2720 ,Schallschutz durch Abschirmung im
Freien®, unter Beriicksichtigung der vorgenom-
menen Larmminderungsmalnahmen vorzuneh-
men.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach VDI 2714 fur Mitwindwetterlage un-
ter Berlicksichtigung der Bodendampfung nach
Kapitel 6.3 fur die jeweiligen Immissionspunkt-
héhen (Erdgeschoss: 2,5 m Uiber Gelandeober-
kante und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl.
2,8 m) anzufertigen.
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 22.07.2024 -

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 394)

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I. S. 1274; 2021 | S.
123), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 225)

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
vom 12. Dezember 2019 (BGBI. S. 2513), zuletzt geandert durch Art. 1 Gesetzes
vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 235)

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225)

1.7 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. I. S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151)

1.8 Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt geandert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289; 2024 Nr. 13)

1.9 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51)

1.10 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBI. S. 2024 Nr. 9)

1.1 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemafier Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren wahrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz — PlanSIG)

vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 4. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 344)
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1.12 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409)
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2 Bisherige Rechtsverhiltnisse

2.1 Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 fir den GrofRraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben
»Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstatten* zugewiesen.

Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmafig in Oberzentren
stattfinden. Im GroRraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentral6rtlichen
Standorten, die Uber Zugangsstellen des schienengebundenen OPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfugen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine héhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den.

Der Geltungsbereich A dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich
als Siedlungsflache dargestellt. An der dstlichen Grenze des Plangebiets verlauft die
linienhafte Darstellung des Vorranggebietes flir den Schienenverkehr (Stadtbahn).
Die Planung ist mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar und von daher an
die Ziele der Raumordnung angepasst.

Damit steht die Planung nicht im Widerspruch zu den Vorgaben des Regionalen

Raumordnungsprogramms und ist im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der
Raumordnung angepasst.

2.2 Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungsplan der
Stadt Braunschweig in der Fassung der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005.

Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur den Geltungsbereich A, basierend
auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991, Wohnbauflache und Griinflache so-
wie an der Veltenhofer Stralle Mischbauflache dar. Aus dieser Darstellung kann die
vorgesehene Nutzung entwickelt werden.

Im Geltungsbereich B (Gemarkung Wenden, Flur 3, Flst. 152/3) stellt der Flachen-
nutzungsplan Flache fur Landwirtschaft sowie auf einem ca. 30 m breiter Streifen
entlang des Mittellandkanals eine Grinflache (Parkanlage) dar. Im Geltungsbereich
C ist Flache fur Landwirtschaft und Wald dargestellt. In den Geltungsbereichen D
sowie Geltungsbereich E ist Flache fur Landwirtschaft dargestellt. Aus diesen Dar-
stellungen kann die vorgesehene Nutzung der Ausgleichsflachen entwickelt werden.

Damit ist der Bebauungsplan geman § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungs-
plan entwickelt.

2.3 Bebauungsplane

Far den norddstlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A gilt der rechtskraftige Be-
bauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus dem Jahr 1975. Der qualifizierte Bebau-
ungsplan setzt u. a. Gemeinbedarfsflache Schule sowie Verkehrsflachen fest, die in
dem hier betroffenen Bereich jedoch in dieser Form nicht realisiert wurden und
durch den Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63 Uberplant werden. Die in
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diesem Bereich liegenden planfestgestellten Stadtbahnflachen werden nachrichtlich
Ubernommen.

Fur den westlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A gilt der rechtskréftige Be-
bauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 aus dem Jahr 2021, der in diesem Be-
reich ein Gehrecht zugunsten der Anlieger und Leitungsrechte festsetzt. Diese wer-
den durch den Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63 durch Festsetzung
von offentlichen Verkehrs- und Grinflachen Uberplant.

Fur den restlichen Teil des Geltungsbereiches A existiert bisher noch kein rechtkraf-
tiger Bebauungsplan. Diese Flachen sind wie auch die Geltungsbereiche B, C, D
und E dem Auflenbereich im Sinne des § 35 BauGB zuzuordnen.

Im naheren Umfeld des Geltungsbereichs A sind im Bereich der Ortslage Wenden
weitere rechtskraftige Bebauungsplane vorhanden.

Nordlich und westlich des Geltungsbereichs existiert zudem ein Aufstellungsbe-
schluss aus dem Jahr 1995. Dieser fuhrt die Bezeichnung ,Wenden-West*, WE 50
und umfasste basierend auf der Rahmenplanung urspringlich ein groferes Gebiet.
Der urspriingliche Geltungsbereich wurde jedoch mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans fur den 2. Bauabschnitts teilweise zuriickgenommen, um das Verfahren
fur diesen Bereich unter der Bezeichnung Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA,
WE 63, fortzuftihren.

2.4 |Integriertes Stadtentwicklungskonzept und integriertes Klimaschutzkonzept

Die betreffende Flache (Geltungsbereich A) ist im Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept Braunschweig 2030 (ISEK, 2018) flr die Entwicklung von Wohnbauflachen
vorgesehen (Wenden-West Wohngebiet). Dadurch soll die sehr gute infrastruktu-
relle Ausstattung Wendens (Schule, Einkaufsmdglichkeiten, Stadtbahn ...) besser
ausgenutzt werden. Zwischen der geplanten Wohnbebauung und der stidwestlich
angrenzenden gewerblichen Nutzung ist zudem ein Griinzug vorgesehen, der die
Anbindung der Wendener Burgerinnen und Blrger an die freie Landschaft verbes-
sern soll. Die Planung entspricht dem integrativen Ansatz des Konzepts. Das Plan-
gebiet erfullt hierbei insbesondere das Leitziel ,Die Stadt kompakt weiterbauen® bei
Beibehaltung der Freiraumqualitat.

Damit entspricht die Planung den Ergebnissen des von der Gemeinde gemaf § 1
Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossenen stadtebaulichen Entwicklungskonzepts.

Ein besonderes Augenmerk wird bei der vorliegenden Planung dartiber hinaus auf
die Umsetzung der vom Rat beschlossenen MaRnahmen aus dem integrierten Kli-
maschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten Baulandentwicklung gelegt. Dazu
gehort u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie ,Klimagerechte Bauleit-
planung®.
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3

Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschafts-
standort mit einem hohen Arbeitsplatzzuwachs (2008 bis 2019 plus 23.000 Beschéaf-
tigte; Prognose 2020 bis 2035 plus 19.400 Beschaftigte). Dies ist der Hauptgrund far
den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung neuer Wohngebiete. Als neue
Zielzahlen fur die Entwicklung Braunschweigs empfiehlt das Gutachterbiro InWIS
auf Basis aktueller Bedarfsprognosen (2023) von 2020 bis 2025 Baurecht fur 5.700
Wohnungen, bis 2030 fur weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 fur weitere 3.000
Wohnungen zu schaffen. Dabei werden laut Prognose deutlich mehr familienge-
rechte Wohnungen — auch im Geschosswohnungsbau — benétigt, um die aktuelle
Umlandwanderung von Familien nennenswert zu reduzieren.

Damit mittel- und langfristig der entsprechende Bedarf an Wohnraum gedeckt wer-
den kann, werden geeignete Standorte fur die kinftige Entwicklung von Wohnbau-
land bendtigt. Dieser Bedarf soll Uberwiegend durch Projekte der Innenentwicklung
und im Ubrigen in infrastrukturell gut ausgestatteten und verkehrlich gut an die
Braunschweiger Kernstadt angeschlossenen Stadtteilen, wie dem Plangebiet Wen-
den-West gedeckt werden. Dabei konzentriert sich die Stadt im Sinne nachhaltiger
Stadtentwicklung vorzugsweise auf Standorte die an den leistungsfahigen Schie-
nenpersonennahverkehr angebunden sind. Dies dient auch der Flachenersparnis,
da hier héhere Wohnungsdichten geboten und vertretbar sind. Standorte mit dieser
Lagegunst sind rar, sodass hier punktuell grol¥flachigere Entwicklungen auftreten.

Vor diesem Hintergrund sollen die glnstigen Standortfaktoren insbesondere der be-
reits vorhandene Stadtbahnanschluss in Wenden-West genutzt werden, um der
Schaffung von dringend bendétigten Wohnbauflachen Rechnung zu tragen und die
Vielfalt und Qualitat des Wohnungsangebotes in Braunschweig zu erweitern.

Der Flachennutzungsplan und das Integrierten Stadtentwicklungskonzept Braun-
schweig stellen die Flache, basierend auf einer Rahmenplanung aus dem Jahr 1991
bereits als Siedlungsflache dar.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 12. Marz 1991 dem Rahmenkonzept fiir die
weitere Entwicklung des Bereiches zwischen der Ortslage Wenden und der westli-
chen Stadtgrenze mit dem Ziel zugestimmt eine umweltfreundliche, stadtebaulich
ausgewogene Gesamtplanung umzusetzen.

Entlang der Bundesautobahn A 2 bis zum Mittellandkanal sind gewerbliche Flachen
vorgesehen. Angrenzend an die alte Ortslage Wenden sieht der Rahmenplan ein
neues Wohnquartier vor. Als Puffer zwischen den Gewerbe- und Siedlungsgebieten
ist im Rahmenkonzept ein zentraler Ubergeordneter Griingurtel von der Stralle Im
Steinkampe im Sidosten bis zum Mittellandkanal im Nordwesten geplant. Neben
seiner klimadkologisch bedeutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise soll
er u. a. der Freizeit- und Erholungsnutzung, dem Naturschutz, als Puffer (gegen
Schadstoff- und Larmimmissionen) sowie siedlungsdkologischen und stadtbildge-
stalterischen Ansprichen dienen.

Aufgrund der Grélie und Komplexitat des Gebietes erfolgt die Umsetzung des Rah-
menkonzepts ,Wenden-West“ in mehreren Bauabschnitten. So wurde mit Abschluss
des Bebauungsplanverfahrens ,Wenden-West, 1. BA*, WE 62, fir den Bereich sid-
lich der Veltenhofer Stralde bereits Baurecht flir Gewerbe und Wohnungsbau ge-
schaffen. Mit dem vorliegenden Plan soll nun entsprechend der Rahmenplanung
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und den Darstellungen des Flachennutzungsplans die Siedlungserweiterung flr den
Bereich noérdlich der Veltenhofer Strafl3e bis zum Heideblick fortgesetzt und die im
Rahmenkonzept verankerten Planungsziele umgesetzt werden.

Eine Flachenverfugbarkeit der nérdlich und westlich des Heideblicks liegenden Fla-
chen ist derzeit nicht gegeben. Diese Flachen wurden daher nicht in den Geltungs-
bereich des 2. Bauabschnittes aufgenommen. Auch wenn sie nicht Bestandteil des
Aufstellungsbeschlusses sind, werden sie in den stadtebaulichen Planungen als
Baulandpotenzial fiir weitere Bauabschnitte bereits mitbedacht. Planverfahren zur
Realisierung weitere Bauabschnitte stehen aktuell jedoch nicht in Aussicht.

Der Geltungsbereich des 2. Bauabschnittes grenzt unmittelbar westlich an den heu-
tigen Ortsrand von Wenden und unmittelbar nérdlich an den Bebauungsplan ,Wen-
den-West 1. BA*, WE 62 und umfasst das ca. 18,4 ha groRe Gebiet zwischen der
StralRe Im Heideblick im Westen und Norden, der Stadtbahntrasse im Osten und der
Veltenhofer Stral’e im Stden.

Stadtebauliches Ziel fir diesen Bauabschnitt ist eine umweltfreundliche und stadte-
baulich ausgewogene Siedlungserweiterung. Die Flachen bieten bietet auf Grund-
lage der aktuellen Uberlegungen Potenzial fiir schatzungsweise rund 700 Wohnein-
heiten — was statistisch gesehen einem Zuwachs von durchschnittlich rund 1.500
Einwohnern entspricht. Angestrebt wird ein Mix aus Einfamilienhausern und Mehrfa-
milienhausern, wobei Einfamilienhauser Gberwiegend in flachensparender Bauweise
als Reihenhaduser vorgesehen sind. Dabei sollen im Plangebiet sowohl kleinere als
auch gréRere Wohneinheiten entstehen, so dass sowohl Haushalte mit wenigen als
auch mehr Personen/Kindern einen entsprechenden Wohnraum finden kénnen.

Insgesamt ist im Plangebiet eine Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit
Belegungs- und Mietpreisbindung vorgesehen. Ziel ist es ein attraktives Wohnange-
bot fur verschiedene Bevodlkerungsgruppen zu schaffen.

Eine ausreichend breite, durchgehende Griinverbindung zwischen dem westlichen
Freiraum und dem Ortsrand von Wenden trennt das Wohngebiet in einen nérdlichen
und einen sudlichen Teilbereich. Der Griinzug soll neben der Freizeit- und Erho-
lungsnutzung, dem Naturschutz sowie siedlungsokologischen und stadtbildgestalte-
rischen Anspriichen dienen. Zugleich Ubernimmt er die klimadkologisch bedeutsame
Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise.

Das Wohngebiet wird Uber die Veltenhofer Stralde erschlossen und somit an den
Ortskern und die dort vorhandene Infrastruktur angebunden. Zur Vermeidung von
Durchgangsverkehr im Bereich der angrenzenden Schulen wird die Durchfahrt flr
den motorisierten Individualverkehr im nérdlichen Bereich des Heideblicks ausge-
schlossen bzw. nur fir den Ful3- und Radverkehr ermdglicht. Gebietsintern werden
die Baufelder groRtenteils Uber Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche er-
schlossen. Um die verkehrsbedingten Umweltbelastungen, die Inanspruchnahme
von Flachen und die negativen Auswirkungen des Pkw-Verkehrs weitestgehend zu
begrenzen, soll das Gebiet als ,autoarmes Quartier entwickelt werden.

Fir den Ful’- und Radverkehr ist daher im gesamten Plangebiet eine starke Durch-
lassigkeit vorgesehen. Uber die fuBlaufig erreichbaren Haltestellen ,Braunschweig
Gymnasium Wenden® und ,Braunschweig Veltenhofer StralRe” ist das Gebiet bereits
hervorragend an das OPNV-Netz angebunden. Am siidwestlichen Rand des Plan-
gebietes entsteht mit Ausbau der Veltenhofer Stralle eine weitere Bushaltestelle.
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Damit den Verkehrsteilnehmenden dem Umstieg auf alternative Mobilitatsformen er-
leichtert wird, ist zudem die Umsetzung eines nachhaltigen Mobilitatskonzepts ge-
plant. Dies beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Management des 6ffentlichen
und privaten Stellplatzangebotes. Zwei Quartiersgaragen sollen den 6ffentlichen
Raum vom motorisierten Verkehr entlasten und so zu einer hoheren Aufenthaltsqua-
litat beitragen.

Die Quartiersgaragen bieten auRerdem die Chance, alternative Mobilitdtsangebote
zu bindeln und z. B. Bike- und Car-Sharing-Angebote aufzunehmen, so dass der
Wechsel der Verkehrstrager erleichtert werden kann. Zudem lassen sie sich veran-
derten Mobilitatsbedarfen besser anpassen als beispielsweise Tiefgaragen. Ein Ver-
zicht auf die feste Zuordnungen von Stellplatzen zu Wohnungen eréffnet nicht zu-
letzt die Mdglichkeit der Mehrfachnutzung, insbesondere dort, wo sich Nutzungsan-
spruche im Tagesverlauf verteilen — tagstber Arbeit oder Einkauf, abends Wohnen.
Durch einen verringerten Flachenanspruch des ruhenden und fliekenden Verkehrs
steht letztlich mehr Bauland fir den Wohnungsbau und fur Grinflachen zur Verfu-
gung. Weniger Pkw-Verkehr zudem auch weniger Larm, bessere Luft und mehr Si-
cherheit fur spielende Kinder im Quartier.

In Sinne eines integrierten dkologischen Konzeptes wird im Bebauungsplanverfah-
ren ,Wenden-West 2. BA* ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der Mal3-
nahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten
Baulandentwicklung gelegt. Dazu gehoért u. a. auch die konsequente Umsetzung der
Leitlinie ,Klimagerechte Bauleitplanung®.

Vor diesem Hintergrund sind im Plangebiet neben der klimafreundlichen Mobilitat
u. a. eine kompakte, flachensparende Bauweise, die Sicherung von Frischluft-
schneisen, die Schaffung von Ausgleichsrdumen fir die Naherholung und den Na-
turschutz, die umfassende Durchgriinung im Straldenraum wie auch Fassaden- und
Dachbegrunung zur Verbesserung des Kleinklimas sowie eine moglichst klimaneut-
rale Energieversorgung vorgesehen.

Ein wesentlicher Aspekt des integrierten 6kologischen Konzeptes im Plangebiet ist
zudem der sensible und klimaangepasste Umgang mit Regenwasser. So soll anfal-
lendes Regenwasser im Baugebiet nicht einfach Gber die Kanalisation abgeleitet,
sondern gemaf dem Prinzip der Schwammstadt lokal aufgenommen und dem na-
turlichen Wasserkreislauf zurtickgefuhrt werden.

Nach dem Grundsatzbeschluss zum IKSK 2.0 des Rates der Stadt Braunschweig ist
fur das Stadtgebiet das Ziel der Klimaneutralitat bis 2030 anzustreben. Ein wesentli-
ches Ziel dieses Bebauungsplans ist daher ist die Herstellung einer CO2-neutralen
Energie- und Warmeversorgung zu ermaéglichen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen War-
meversorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind daher verschiedene Erzeu-
gungskonzepte zur Warmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Angestrebt
wird demnach der Ausbau eines an eine Energiezentrale angeschlossenen klima-
freundlichen Warmenetzes. Damit der Uberwiegende Anteil der Warme tdber Um-
weltwarme bereitgestellt werden kann, bieten sich Geothermiesonden an, die in der
zentralen Grinflache untergebracht werden kdénnen. Zusatzlich ist die Nutzung des
Mittellandkanals, stadtischen Abwassers oder von Umgebungsluft als Warmequelle
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denkbar. Dariber hinaus ist eine flachendeckende Nutzung von Solarenergie erfor-
derlich um den erforderlichen Strombezug aus dem Netz weitest mdglich zu redu-
zieren und so die geforderte CO2-Neutralitat zu erreichen.

Die Umsetzung des geplanten Energiekonzepts kann im Rahmen der Festsetzun-
gen grundsatzlich ermdglicht werden. Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der
tatsachlichen Umsetzbarkeit wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Mach-
barkeitsstudie liefern kdnnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger
noch erarbeitet werden muss.

Ausbau der Infrastruktur

Der Stadtteil Wenden verfugt mit mehreren Kindertagesstatten, umfassenden Nah-
versorgungsangeboten, medizinischen Praxen, einer Grundschule und einem Gym-
nasium bereits Uber eine sehr gute infrastrukturelle Ausstattung. Zur Deckung des
zusatzlichen Bedarfs sollen im Baugebiet dartber hinaus jedoch noch weitere Kin-
dertagesstatten, Kinder- und Jugendspielflachen sowie Freizeit- und Begegnungs-
raume geschaffen werden. Zudem wird im Freiraumkonzept auch ein geeigneter
Platz fir Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste berlcksichtigt. Der Bau eines Dorfge-
meinschaftshauses wird im Rahmen der Festsetzungen ebenfalls ermdglicht.

Entsprechend der zukinftigen Anforderungen gilt es dartiber hinaus auch die woh-
nortnahe, fullaufig erreichbare Versorgung mit Gitern des taglichen Bedarfs zu si-
chern. Eine Aufnahme des Stadtteilzentrums an der HauptstralRe in das ISEK-Pro-
jekt ,Starke Mitten“ ist unabhangig vom Planverfahren bereits vorgesehen, um das
das Stadtteilzentrum mit zentralen Funktionen aufzuwerten und bedarfsgerecht wei-
terzuentwickeln. Erganzend dazu ist zur Sicherung des zuséatzlichen Bedarfs zudem
die Schaffung von Baurecht fur einen Gebietsversorger in neuen ,autoarmen® Quar-
tier vorgesehen.

Bei Realisierung des Wohngebiets wird auRerdem die Notwendigkeit gesehen, die
zustandige Grundschule Wenden zu erweitern und das benachbarte Lessinggymna-
sium, das derzeit noch Raume der Grundschule Wenden nutzt, weiter auszubauen.
Dies wird durch Nachverdichtung am bestehenden Schulstandort unter Ausnutzung
des geltenden Planungsrechts erfolgen.

Stadtebauliches Ziel ist es durch die Ausnutzung vorhandener bzw. durch den Aus-
bau weiterer sozialer und technischer Infrastruktur fir die zukinftigen Bewohner des
Gebiets ,Wenden-West* ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen. Eine gute klein-
raumliche Erreichbarkeit der Infrastruktur hat nicht zuletzt neben positiven Effekten
auf das Verkehrsgeschehen meist auch positive Auswirkungen auf die Teilha-
bechancen, die Lebendigkeit und die Lebensqualitat im zuklnftigen Wohnquartier.

Die im Plangebiet vorgesehen Griinrdume sollen unter Beriicksichtigung der Nut-
zungsansprlche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten
Parkanlage flr die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung und Frei-
zeitnutzung ausgebaut werden. Zugleich sollen sie zur ausreichenden Kalt- und
Frischluftversorgung der angrenzenden Wohngebiete sowie zur Entlastung bei star-
keren Regenereignissen beitragen.

Bei der Dimensionierung und Gestaltung der allgemeinen 6ffentlichen Grinflachen
werden u. a. die aus dem Baugebiet resultierenden Flachenanspriche fur die Kin-
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derspiel-, Jugend- und Mehrgenerationenplatze sowie Anlagen zur Gebietsentwas-
serung bericksichtigt. Darliber hinaus soll die erholungswirksame Grinflache auch
dem Stadtteil Wenden zugutekommen und somit eine Uberbauung der freien Land-
schaft, die aufgrund dieser Planung und den damit einhergehenden Verlust von er-
holungswirksamem Landschaftsraum entsteht, ausgleichen.

Um die geplanten Griinanlagen an den Ortskern anzuschlief3en soll eine zusatzlich
FuR- und Radverbindung Uber die Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalz-
stra3e/Bunzlaustrale geschaffen werden. Ein in Nord-Sud Richtung verlaufende
FuR- und Radwegverbindung wird zum Teil abgeschirmt und entlang von abwechs-
lungsreichen Bepflanzung durch das Plangebiet hindurchfuhren. Sie wird GUber den
1. Bauabschnitt hinaus in Richtung Innenstadt fihren. Im Norden mindet der Weg
auf den Heideblick, wo er als Teilstick der wichtigen Ubergeordneten Wegeverbin-
dung Uber den Mittellandkanal hinweg in Richtung ,Waller See” und in den Land-
schaftsraum der Schunterniederung fihren wird. Somit ist auch die Gberortliche An-
bindung des Wohngebiets sichergestellt.

Am 8. Februar 2022 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebauungs-
plans ,Wenden-West 2. BA“, WE 63, beschlossen. Das Ziel des Bebauungsplans ist
die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Umsetzung der vorgenannten Ent-
wicklungsziele zu schaffen. Im besonderen Fokus der Planung stehen dabei die
vom Rat beschlossenen Ziele des Klimaschutzkonzepts 2.0. Dazu gehéren die kon-
sequente Beachtung der Leitlinie ,Klimagerechte Bauleitplanung“ die Zielstellung ei-
ner moglichst klimaneutralen Energieversorgung sowie die der klimagerechten Mo-
bilitat des zuklinftigen Wohngebiets.
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Umweltbericht

41

Beschreibung der Planung

Bei dem ca. 18,4 ha grofRen Plangebiet (Geltungsbereich A) handelt es sich um eine
derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flache westlich des Stadtteils Wen-
den, noérdlich der Veltenhéfer Stralle und sudlich bzw. westlich des Heideblick.

Ausgehend von der Wohnungsbedarfsprognose der Stadt Braunschweig wird zur
Deckung des bestehenden Bedarfs die Erganzung bereits bestehender Siedlungs-
strukturen erforderlich, so dass in der gesamtstadtischen Perspektive auch bisher
unbebaute Flachen in Anspruch genommen und zu Wohngebieten entwickelt wer-
den mussen. Moglichkeiten der Wiedernutzbarkeit von Flachen, Nachverdichtung
und anderen MalRnahmen der Innenentwicklung wie z.B. Nutzung von Brachflachen,
Gebaudeleerstand, Baullicken stehen im Stadtgebiet im erforderlichen Umfang zur
Deckung des Wohnraumbedarfs nicht zur Verfigung. Um die Eingriffe in die Um-
weltschutzguter méglichst gering zu halten, liegt der Schwerpunkt der Wohnbau-
landentwicklung in der gesamtstadtischen Perspektiv auf integrierten Standorten in
den Stadtteilen und auf Flachen, die heute oder in naher Zukunft durch das Stadt-
bahnnetz erschlossen werden. Zu diesem gehort u. a. auch das Wohngebiet ,Wen-
den-West 2. BA“.

Die geplante Siedlungserweiterung bietet auf Grundlage der aktuellen Uberlegun-
gen im 2. Bauabschnitt Wenden-West Potenzial fir schatzungsweise rund 700
Wohneinheiten. Angestrebt wird ein Mix aus Einfamilienhdusern und Mehrfamilien-
hausern, wobei Einfamilienhduser Gberwiegend in flachensparender Bauweise als
Reihenhauser vorgesehen sind. Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden
die Flachen lberwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. An der Veltenho-
fer Stralde ist analog zum 1. Bauabschnitt eine gemischte Nutzung (Urbanes Gebiet)
geplant. U. a. ist hier die Sicherung der wohnortnahen, fuRlaufig erreichbaren Ver-
sorgung durch die Schaffung von Baurecht fur einen Gebietsversorger vorgesehen.
Zur Deckung des zusatzlichen Bedarfs werden im Gebiet (Geltungsbereich A) dar-
Uber hinaus Planungsrecht flr die Realisierung von zwei Kindertagesstatten sowie
dem Bau zweier Quartiersgaragen geschaffen.

Ein zentraler von Sidosten in nordwestliche Richtung verlaufender Grinzug gliedert
das Baugebiet ,Wenden-West 2. BA® in einen stdlichen und einen nérdlichen Teil-
bereich. Der Griin- und Freizeitraum soll als nahturnah und abwechslungsreich ge-
staltete Parkanlage fur die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung
ausgebaut werden und zugleich zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung
der angrenzenden Wohngebiete beitragen. Im sidwestlichen Bereich des Plange-
biets (Geltungsbereich A) an der Veltenhoéfer Stralde ist eine weitere 6ffentliche
Griunflache vorgesehen, die eine Fortfihrung der im sidlich angrenzenden Bebau-
ungsplan ,Wenden-West, 1. BA“, WE 62, vorgesehenen Kaltluftschneise darstellt. In
die beiden Parkanlagen sollen zur Deckung des Bedarfs mehreren Kinder- und Ju-
gendspielflachen sowie Freizeit- und Begegnungsraume integriert werden.

Auf einem Teilbereich der sidlichen Grinflache wird im Freiraumkonzept zudem ein
Platz fir temporare Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste beriicksichtigt. Auf eine
spezifische Festsetzung als ,Festwiese“ wird jedoch verzichtet. So kénnen neben
Volksfesten dem Grunde nach auch andere temporare Nutzungen (z. B. Zirkus, Po-
nyreiten, Stellflache fir Kleinmarkte) auf dieser Flache stattfinden. Die geplanten
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Veranstaltungen werden aufgrund ihrer geringen Anzahl im Jahr und als Einzelemit-
tent als seltene Ereignisse nach der Freizeitlarm-Richtlinie (Nds.) beurteilt und je-
weils im Rahmen von Sondergenehmigungen erméglicht.

Verkehrlich wird das Plangebiet (Geltungsbereich A) tUber den Kreisverkehr an die
Veltenhofer Straflte und somit an den Ortskern und die dort vorhandene Infrastruktur
angebunden. Ein Anschluss der Wohnbauflachen im nérdlichen Bereich des Heide-
blicks ist nur fur den Ful3- und Radverkehr vorgesehen. Gebietsintern werden die
Baufelder grofitenteils Gber Wohnwege und verkehrsberuhigte Bereiche erschlos-
sen. Fur den FulR- und Radverkehr ist insgesamt eine starke Durchlassigkeit vorge-
sehen. In unmittelbarer Nahe zum Plangebiet befinden sich Haltestellen der Stadt-
bahn und mehrerer Buslinien. Eine sehr gute OPNV Anbindung ist demnach bereits
vorhanden. Neben dem stidwestlichen Rand des Plangebietes entsteht aktuell, im
Rahmen der Realisierung des ersten Bauabschnittes, eine weitere Bushaltestelle.

Prinzipiell ist im Plangebiet eine ausgepragte ErschlieBung durch (Rund-) Wege fur
den Ful3- und Radverkehr vorgesehen, die zum Teil abgeschirmt durch und entlang
von abwechslungsreichen Bepflanzung fuhren wird. Entlang der Geltungsbereichs-
grenzen kann ein Rundweg an die bereits vorhandenen Wegeverbindungen des
Ortsteils anknlpfen. Eine Anschlussmdglichkeit fir den Ful3- und Radverkehr zum
Ortskern Wenden ergibt sich an der Veltenhdfer Stralle an der nérdlichen Grenze
des Plangebietes am Heideblick. Um die geplanten Griinanlagen an den Ortskern
anzuschlieflen wird zudem noch eine weiter Full- und Radverbindung Uber die
Stadtbahnlinie im Bereich der Neusalzstralie/Bunzlaustralle geschaffen.

Innerhalb des Plangebiets ist zur Steigerung des Wohnwertes und der Aufenthalts-
qualitat sowie zur Verbesserung des Lokalklimas eine sehr umfangreiche Begri-
nung der offentlichen und privaten Freiflachen vorgesehen. Zudem soll der anfal-
lende Niederschlag gebietsintern auf den jeweiligen Grundstiicken bzw. in den
Grinflachen gespeichert bzw. verdunstet und versickert werden, so dass der Ab-
fluss stark reduziert und das anfallende Wasser dem natirlichen Wasserkreislauf
zugefihrt werden kann. Die wassersensible Gestaltung der Verkehrs- und Grinfla-
chen, aber auch die Gebaudebegriinung tragen nicht zuletzt dazu bei Hitzeinselef-
fekte abzudampfen und Schaden durch starkere Regenereignisse zu minimieren
und leisten zugleich einen grof3en Beitrag zur stadtischen Biodiversitat.

Berlcksichtigung soll im Plangebiet daruber hinaus auch der Ausbau eines an eine
Energiezentrale angeschlossenen klimafreundlichen Warmenetzes finden. Die Er-
gebnisse einer vorliegenden Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen
Warmeversorgung, BS|[ENERGY, September 2022) und die daraus resultierenden
Flachenanforderungen werden im Rahmen des Planverfahrens berlcksichtigt, um
die spatere Umsetzung des CO--neutralen Energiekonzepts grundsatzlich zu er-
maoglichen. Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der tatsdchlichen Umsetzbar-
keit des geplanten Energiekonzepts wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende
Machbarkeitsstudie liefern kénnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversor-
ger noch erarbeitet werden muss.

Eingriffswertigkeiten, die nicht vor Ort im Geltungsbereich A ausgeglichen werden
kénnen, werden in den Geltungsbereichen B, C, D und E des Bebauungsplanes
ausgeglichen. Diese Flachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und sollen
zukunftig naturnah entwickelt werden.
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Der Geltungsbereich B (Gemarkung Wenden, Flur 3, FIst. 152/3) umfasst eine
9.324 m? groRe Flache. Dort soll entlang der Nordostgrenze eine Strauch-Baumhe-
cke aus standortheimischen Geholzen angepflanzt werden. Im Ubrigen Flachenan-
teil ist ein mesophiles Grinland zu entwickeln.

Der Geltungsbereich C (Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Teilflache des Flst. 34/3,) um-
fasst eine Flache von 18.929 m2. Die Flache wird als offene Biotopstruktur mit dem
Zielbiotoptyp ,Trockenrasen® entwickelt. Die Lebensraumanspriiche der Blauflugeli-
gen Odlandschrecke finden hier Bertlicksichtigung.

Der Geltungsbereich D (Gemarkung Waggum, Flur 3, Teilflache des Flst. 475) um-
fasst eine Flache von 15.670 m2. Entlang der Nordostgrenze des Geltungsbereiches
ist eine Strauch-Baumhecke aus standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen. Die Gb-
rigen Flachenanteile sollen zu mesophilem Grinland entwickelt werden.

Der Geltungsbereich E (Gemarkung Runingen, Flur 4, Teilflache des Flst. 90/5) um-
fasst eine Flache von 40.000 m?2. Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und
ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne mineralische Dinger zu bewirt-
schaften. Innerhalb der Ackerflache sind Lebensraume fiir die Feldlerche herzurich-
ten (BlUhstreifen).

4.2 Planerische Vorgaben und deren Beriicksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berticksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben.

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundséatzlichen Anfor-
derungen an die Berlcksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlagigen Fachgesetzen und
Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplanen schla-
gen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf Bundes-, Landes- oder
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind die konkret
fur den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu bertcksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berlcksichtigten Ubergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.

Fir das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor,
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen:

¢ Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

¢ Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014

e Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2

¢ Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 fir die Stadt Braunschweig, 2022

e Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007
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Larmminderungsplan Braunschweig, 2020

Rahmenplanung ,Wenden-West*, Flachennutzungsplan, Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept s. Kap. 2.1.

Zentrenkonzept Einzelhandel fir die Stadt Braunschweig 2022, nach Beschluss
des Rates der Stadt Braunschweig vom 05. Juli 2022

Aktualisiertes Wohnraumversorgungskonzept, Gutachterbiro InWIS, Mai 2023

Darlber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende,
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und
Gutachten erstellt.

Bebauungsplanverfahren ,Wenden West* Braunschweig Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag, LaReG, Braunschweig, 19.10.2021 einschlief3lich Nachkartierung,
August 2022

B-Plan Wenden-West, Oberbodenuntersuchung, Geoburo Gifhorn; 10.05.2021

Baugrunduntersuchung und Baugrundbeurteilung 2786/96, GGU, 12.12.1996
einschlieBlich Nachtrag Baugebiet Wenden-West zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser 12103/2022, GGU, August 2022

Oberbodenuntersuchung, Geoburo Gifhorn, 31.05.2021

Klimadkologisches Fachgutachten zum Bebauungsplan, Braunschweig Wenden-
West, Flache WE 63, GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Hannover, November
2021

Wenden West BA 2 - Anforderungen einer klimaneutralen Warmeversorgung an
den B-Plan, BS|ENERGY, September 2022

Gutachterliche Untersuchung zur Weiterentwicklung der Nahversorgung Wen-
dens mit der Baugebietsentwicklung Wenden-West Il, Dr. Acocella Stadt- und
Regionalentwicklung, Nurnberg, 24. Januar 2023

Erganzende Baugrunduntersuchung / Untersuchung Versickerbarkeit, BGA Inge-
nieurburo fur Baugrund-Grundwasser-Altlasten, Braunschweig, 21. / 26.04.2023

Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem bei der Stadt angewandten
»Osnabricker Modell*, Stadt Braunschweig, September 2023

Verkehrsgutachten mit Mobilitatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsfor-
schung, August 2023

Regenwasserbewirtschaftungskonzept, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E.
Macke mbH (Oktober 2023)

Schalltechnisches Gutachten, AMT Ingenieurgesellschaft mbH, 09.10.2023

Schalltechnisches Fluglarmgutachten tGber die Fluglarmbelastung im Umfeld des
Flughafens BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG; AVIA Consult GmbH, Strausberg,
10. April 2019

Flughafen Braunschweig Verlangerung der Start- und Landebahn Raumord-
nungsverfahren mit integrierter Umweltvertraglichkeitsprifung, Schalltechnisches
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Gutachten Uber die Auswirkungen des Ausbaus auf die Fluglarmbelastung im
Umfeld, Strausberg, AVIA Consult GmbH, April 2003

e Gutachten gemal Art. 13 Seveso-llI-Richtlinie bzw. § 50 BImSchG, Bestimmung
angemessener Sicherheitsabstande fir Betriebsbereiche in Braunschweig (U-
CON GmbH, August 2020)

4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltpriifung und Beurteilung der Informationsgrund-
lagen

Die Umweltprifung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit
erforderlich, auf dessen nahere Umgebung. Gegenstand der Umweltprifung sind
nach MalRgabe des Baugesetzbuches die flr den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwagungserheblichen Umweltbelange.

Die Umweltprifung wird nach folgender Methodik vorgenommen:

e Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben.

e Ortsbegehungen.

e Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 (1) BauGB ermittelten Informa-
tionen.

e Fur die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit
dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist
auf Grundlage des sogenannten Osnabricker Modells. Soweit aus bereits beste-
henden Bebauungsplanen Eingriffsrechte bestehen, werden sie in der Bilanzie-
rung berlcksichtigt. Das Osnabrlcker Modell ist ein anerkanntes und in der Stadt
Braunschweig regelmaBig zur Anwendung kommendes Verfahren zur rechneri-
schen Unterstitzung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen und
Ausgleichsmalinahmen.

¢ Die Untersuchungstiefe der Umweltpriifung orientiert sich gemaf § 2 Abs. 4
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Gepriift wird, wel-
che erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans auf
die Umweltbelange entstehen kénnen und welche Einwirkungen auf die geplan-
ten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken kén-
nen. Hierzu werden vernunftigerweise regelmafig anzunehmende Einwirkungen
geprduft, nicht jedoch aullergewohnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da
konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese Prifung
nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase.

4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Bei dem rund 18,4 ha grof3en Plangebiet (Geltungsbereich A) handelt es sich um
eine aktuell vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flache dstlich des Stadtteils
Wenden, nordlich der Veltenhofer Stral’e und siidlich bzw. westlich des Heideblick.
Durch das nérdliche Drittel zieht sich von Stidwest nach Nordost ein Streifen, in dem
kleingartenahnliche Nutzungen liegen. Am westlichsten und dstlichsten Ende dieses
Streifens bestehen kleinere Gebaude.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



441

4411

-19 -

Bei den ubrigen Geltungsbereichen (B, C, D und E) handelt es sich jeweils um rein
landwirtschaftlich genutzte Ackerflachen.

Mensch und menschliche Gesundheit, Larm, sonstige Emissionen/Immissionen

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kdnnen durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw.
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kénnen
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevolkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgitern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den kénnen, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
gefuhrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht méglich ist, werden die Auswirkungen
im Folgenden aufgefuhrt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Aspekte
Larm sowie sonstige Emissionen und Immissionen.

Larm

Fir das Plangebiet (Geltungsbereich A) liegt ein Schalltechnisches Gutachten der
AMT Ingenieurgesellschaft mbH vor. Die zugrundeliegenden Daten basieren teil-
weise auch auf dem Schalltechnischen Fluglarmgutachten ber die Fluglarmbelas-
tung im Umfeld des Flughafens BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG; AVIA Consult
GmbH, April 2019.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Derzeit wird der Geltungsbereich A hauptséachlich landwirtschaftlich genutzt. Ledig-
lich im nérdlichen Bereich des Geltungsbereichs A befindet sich ein von Ost nach
West reichender Gelandestreifen mit kleingartenahnlichen Nutzungen. Durch die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung kénnen sich fir die kleingartendhnlichen Nut-
zungen im Geltungsbereich A und fur die im Osten und Siden angrenzende Wohn-
bebauung Larmbeeintrachtigungen ergeben, die aufgrund ihrer geringen Haufigkeit
und Intensitat aber als tolerierbar gelten.

Der Geltungsbereich A ist vor allem durch den Stralenverkehr der sudlich vom Gel-
tungsbereich A gelegenen in Ost-West-Richtung verlaufenden Bundesautobahn A 2
und der an der Stdgrenze des Geltungsbereichs A entlangfiihrenden Veltenhofer
StralRe larmvorbelastet; der Verkehr der Stral’e Heideblick hat hingegen aufgrund
der geringen Verkehrsmenge nur einen geringen Einfluss. Ferner ist der Ostliche
Randbereich des Plangebietes vom Schienenverkehrslarm der Trasse und Wende-
schleife der Stadtbahn betroffen. Des Weiteren wirken sich der Wasserverkehr vom
etwa 200 m westlich verlaufenden Mittellandkanal und der Luftverkehr des ca. 2 km
Ostlich gelegenen Flughafens Braunschweig-Wolfsburg larmbeeintrachtigend auf
den Geltungsbereich A aus.

Neben dem nordéstlich vom Geltungsbereich A gelegenen Lessinggymnasium be-
findet sich ein Jugendplatz sowie ein Kinder- und Jugendzentrum. Beides kann sich
larmbeeintrachtigend auf den Geltungsbereich A auswirken.

Auch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflachen der ndheren Umge-
bung wirkt sich larmbeeintrachtigend auf den Geltungsbereich A aus. Des Weiteren
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wird der westlich des Heideblicks liegende Beregnungsbrunnen derzeit mittels Die-
selaggregat betrieben, dessen Gerauschentwicklung sich insbesondere zur Nacht-
zeit nachteilig auf den Geltungsbereich A auswirken kann.

Da es sich bei den vorhandenen Flachen im Geltungsbereich A um keine schutz-
wirdige Nutzung handelt, erweisen sich die Larmbeeintrachtigungen jedoch als
nicht wesentlich.

Bei den Geltungsbereichen B, C, D und E handelt es sich um landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen. Durch deren Bewirtschaftung kénnen in allen Geltungsbereichen
Gerausche auftreten, die sich jedoch aufgrund ihre Lage nicht nachteilig auf schutz-
bedirftige Nutzungen auswirken.

Die Geltungsbereiche B-E werden zudem selbst durch die Bewirtschaftung umlie-
gender landwirtschaftlich genutzter Flachen larmbeaufschlagt. Einige dieser Berei-
che werden erganzend von Larm anderer angrenzender Nutzungen beeintrachtigt
(B und C: Schiffsverkehrslarm, C: Industrie- und Gewerbelarm, E: Stralenverkehrs-
larm der A 39). Immissionsrelevante Konflikte ergeben sich jedoch aufgrund der ak-
tuellen landwirtschaftlichen Nutzung in den Geltungsbereichen nicht.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Alternative Vorhaben oder Planungen sind nach aktuellem Kenntnisstand im Gel-
tungsbereich A nicht zu erwarten.

Ohne Durchfihrung der Planung kann es im Geltungsbereich A, infolge der allge-
meinen Zunahme des StralRenverkehrs und durch die verkehrliche Erschlielfung des
im Suden angrenzenden neuen Baugebiets WE 62, zu einer Erhéhung der Ver-
kehrslarmbelastung kommen.

Ohne Durchfiihrung der Planung sind in den Geltungsbereichen B, C, D und E keine
wesentlichen Veranderungen zu erwarten.

Prognose liber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Im Geltungsbereich A werden die Flachen flir Wohnhauser als Allgemeine Wohnge-
biete (WA) und die Bereiche mit Mischnutzung entlang der Veltenhdéfer Stralde als
Urbane Gebiete (MU) festgesetzt. Auf den Wohnbauflachen ist die Errichtung von
Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhdusern vorgesehen. Insgesamt kénnen im
ndrdlichen Teilbaugebiet ca. 420 Wohneinheiten und im stdlichen ca. 280 Wohnein-
heiten entstehen.

Die ErschlieBung erfolgt im Stden Uber die Veltenhofer Strale auf die Planstralie
B1; diese wird auf Tempo 30 begrenzt und verbindet die beiden durch einen Griin-
zug getrennten Teilbaugebiete. Dazu verlauft sie innerhalb des Geltungsbereichs A
entlang der westlichen Gebietsgrenze und erschlie3t das ndrdliche Teilbaugebiet
von Norden. Dabei ist eine verkehrliche Verbindung auf die Stral3e im Heideblick
nicht vorgesehen. Die Ringstralen C1 und C2 innerhalb der Teilbaugebiete werden
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verkehrsberuhigt ausgefiihrt. Die Veltenhoéfer Stralte wird durch den im Geltungsbe-
reich A entstehenden Verkehr von einer Uberproportionalen Verkehrszunahme be-
troffen sein.

An den Zufahrten im Norden und Stiden werden Quartiersgaragen errichtet, die ne-
ben den Bewohnern auch von Besuchern und Nutzern der Gewerbeeinheiten ge-
nutzt werden kénnen. Bei den nachstgelegenen schutzwiirdigen Nutzungen auler-
halb des Geltungsbereichs A handelt es sich um die 6stlich (Reines Wohngebiet,
WR) und sudlich (Allgemeines Wohngebiet, WA) unmittelbar angrenzenden Wohn-
bebauungen.

Schutzwirdige Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches A sind die schutzbe-
dirftigen Raume im Sinne der DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®, 2018) und die
Aulenwohnbereiche (Terrassen, Loggien, Balkone).

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen wurde im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens zum Bebauungsplan WE 63 eine schalltechnische Untersuchung (AMT, Okt.
2023) durchgefuhrt. Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden
Emissionsquellen auf das Plangebiet, sowie die Auswirkungen der Emissionsquel-
len im Plangebiet auf die Umgebung als auch auf das Plangebiet selbst, nach den
aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beur-
teilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

Die Beurteilung der Gerauschsituation erfolgte auf Grundlage der DIN 18005
(,Schallschutz im Stadtebau®) in Bezug auf die entsprechende Einstufung der ein-
zelnen Wohngebiete mit den maRgeblichen Orientierungswerten (OW) des Beiblat-
tes 1 der DIN 18005 von

Allgemeines Wohngebiet (WA): OW = 55 dB(A) tags und 40 dB(A)/45 dB(A) nachts,
Urbanes Gebiet (MU): OW =60 dB(A) tags und 45 dB(A)/50 dB(A) nachts.

Dabei gilt fir die Nachtzeit der vordere Orientierungswert fir Anlagen- und Gewer-
beldrm und der hintere fur Verkehrslarm.

Erganzend wurden weitere Regelwerke hinzugezogen, die im Rahmen der jeweilig
untersuchten Larmquelle genannt werden.

Fir die Ausbreitungsrechnungen wurden Immissionshéhen von 2,5 m Gber Gelande
fur den Erdgeschossbereich und jeweils 2,8 m fir die weiteren Geschosse ange-
setzt.

Als relevante Gerauschquellen wurden im Gutachten betrachtet:

o Verkehrslarm (StralBenverkehrs-, Schienenverkehrs- (Stadtbahn), Wasserver-
kehrs- und Luftverkehrslarm)

o  Gewerbliche und industrielle Anlagen aus der Umgebung sowie Kleingewerbe-
einheiten im Geltungsbereich A

e Quartiersgaragen innerhalb des Geltungsbereichs A

e Jugendplatz innerhalb und auferhalb des Geltungsbereichs A

e Kinderlarm

e Landwirtschaftliche Bewirtschaftung (Beregnung) auf3erhalb des Geltungsbe-
reichs A
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Weitere Schallquellen, welche immissionsrelevant auf den Geltungsbereich A des
Bebauungsplans Wenden West einwirken bzw. aus dem Geltungsbereich A auf die
umliegende schutzbedirftige Bebauung einwirken, sind nicht bekannt. Die tbrigen
Gerauschquellen in gréerer Entfernung zum Geltungsbereich A sind als nicht im-
missionsrelevant einzustufen.

Die Berechnung der Beurteilungspegel wurde unter Betrachtung der freien Schal-
lausbreitung durchgefuhrt. In einer ergadnzenden Betrachtung ist jedoch zusatzlich
auch der abschirmende Einfluss der geplanten Bebauung, deren Stellung und Um-
fang sich aus dem Nutzungsbeispiel innerhalb der festgesetzten liberbaubaren
Grundstuicksflachen (,Baufenster®) sowie der vorhandenen Gebaude in der Nach-
barschaft ergibt, untersucht worden.

A Emissionen aulRerhalb des Geltungsbereichs A, die sich auf den Geltungsbe-
reich A auswirken

A.a Verkehrslarm

Der Geltungsbereich A wird wesentlich durch den angrenzenden &ffentlichen Stra-
Renverkehr verlarmt. Als mafigebliche Strallenabschnitte werden die Wendeschleife
im Nordosten, der Heideblick im Norden und Westen, die Veltenhofer Stralle sowie
die Bundesautobahn A2 im Siden, die Zufahrt zum Geltungsbereich A sowie die
Zufahrten zu den Quartiersgaragen betrachtet.

Die Berechnung der Gerauschemissionen erfolgte nach den Vorgaben der RLS-19
»Richtlinie fur den Larmschutz an Stralen” auf Grundlage der Verkehrsuntersu-
chung von WVI aus dem Jahr 2023 flr einen Prognosehorizont 2035. Dabei wurden
die Verkehrszahlen fur den Prognose-Planfall 1 der Verkehrsuntersuchung einbezo-
gen, welche die Umsetzung des geplanten 2. Bauabschnitts ohne mdgliche Erweite-
rung berucksichtigt.

Die mal3geblichen Strallenabschnitte wurden in der Gesamtverkehrslarmbetrach-
tung als Linienquellen bertcksichtigt.

Schienenverkehrslarm:

Zur Ermittlung der Gerauschemissionen durch den Schienenverkehrslarm wurde der
Stadtbahnverkehr der Linie 1, welche sich 6stlich des Geltungsbereichs A befindet,
einbezogen.

Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten streng nach den Vorgaben der
Schall03 ,Richtlinie zur Berechnung der Gerdauschimmissionen an Schienenwegen®
fur den Prognosehorizont 2030 unter Berlicksichtigung der jeweiligen Bahnkdrper in
den einzelnen Streckenabschnitten und einer Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Die mal3geblichen Streckenabschnitte des Schienenverkehrslarms wurden in der
Gesamtverkehrslarmbetrachtung als Linienquellen bericksichtigt.

Wasserverkehrslarm:

Westlich in ca. 200 m Entfernung befindet sich der Mittellandkanal, auf welchem
Schifffahrtsverkehr stattfindet, der ebenfalls in die Ermittlungen einfloss. Der Be-
rechnungsansatz wurde dem schalltechnischen Gutachten von AMT zum 1. Bauab-
schnitt des Bebauungsplans entnommen und beruhen auf Schiffsverkehrszahlen
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aus dem Jahr 2018. Es deutet sich flr die Zukunft keine Veranderung der durch-
schnittlichen Schiffsverkehrsmengen an, so dass die Zahlen aus 2018 fir den Prog-
nosehorizont 2030/2035 anwendbar sind.

Die Berechnung des Schallleistungspegels erfolgte nach der ,Anleitung zur Berech-
nung der Luftschallausbreitung an Bundeswasserstrallen — BfG 1250 fir den Prog-
nosehorizont 2030/2035. Dabei wurde fir die Frachtschiffe von einem geschlosse-
nen Maschinenraum ausgegangen. Bertcksichtigt wurde fir die Berufsschifffahrt
eine Geschwindigkeit von 12 km/h und fir die Sportboote von 20 km/h.

Der Wasserverkehrslarm wurde in der Gesamtverkehrslarmbetrachtung als Linien-
quelle in 5 m Hohe bei durchgangiger Einwirkzeit beriicksichtigt.

Luftverkehrslarm:

Ca. 2 km 6stlich des Geltungsbereich A liegt zudem der Flughafen Braunschweig-
Wolfsburg. Die Anfluggrundlinie verlauft entlang der Autobahn A 2 und liegt nur

ca. 500 m von den stidlichen Bereichen des geplanten Wohngebietes entfernt. Auf-
grund der Nahe zur Start-/Landebahn und der in diesem Bereich geringen Flughé-
hen des ab- bzw. anfliegenden Luftverkehrs ist bei jeder Flugbewegung (abhangig
vom Luftfahrzeugtyp, Fluggeschwindigkeit, Wettersituation, Windrichtung u.v.m.) mit
einer Larmbelastung dieses Gebietes durch den Flugverkehr zu rechnen.

Far den Flughafen Braunschweig-Wolfsburg sind nach Prufung durch das Nieder-
sachsische Umweltministerium keine Larmschutzbereiche festzusetzen. Daher sind
auch keine Bauverbotszonen nach § 5 Fluglarmgesetz zu beachten.

Um einen ausreichenden Abstand zwischen neuen Gebieten mit Uberwiegender
Wohnnutzung und bestehenden Flugplatzen sicherstellen, hat die Bund/Lander-Ar-
beitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) im Jahr 2011 Hinweise zum Ermitt-
lung von Planungszonen zur Siedlungsentwicklung an Flugplatzen beschlossen, die
hier herangezogen wurden, um die Vertraglichkeit von Wohnen und Flugplatz zu
prufen und ausreichende SchallschutzmalRnahmen festzusetzen.

Dazu sind die Fluglarmkonturen nach der 1. FlugLSV fir Tag und Nacht zu ermit-
teln. Als Planungszone sollen Gebiete mit LAeq Tag

= 55 dB(A) am Tag und LAeq Nacht

= 50 dB(A) in der Nacht von der Siedlungsentwicklung freigehalten werden.

Als Siedlungsgebiete sind dabei Gebiete mit Giberwiegender Wohnnutzung zu ver-
stehen, in diesem Fall also das Allgemeine Wohngebiet und das Urbane Gebiet.

Die Gerauschbelastung durch den 6stlich des Plangebiets gelegenen Flughafen
Braunschweig- Wolfsburg wurden entsprechend der Ergebnisse des Schallgutach-
tens zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg der AVIA Consult GmbH in die Be-
rechnung einbezogen. Es wurden die Ergebnisse flr den Immissionsort 7 — Wen-
den, Am Wasserwerk fir den Prognosehorizont 2030 herangezogen.

Gemal Fluglarmgutachten ergeben sich Pegel von LAeq = 46,6 dB(A) am Tag und
LAeq = 26,98 dB(A) in der Nacht. Nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm
sind in diesem Bereich demnach keine SchallschutzmalRnahmen notwendig.

Die ermittelten Pegel werden bei der Berechnung des malgeblichen AulRenlarmpe-
gels bericksichtigt, sodass die Gerauschimmissionen bei der Dimensionierung der
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AuRenbauteile einflieRen. Konservativ wird ein Sicherheitszuschlag von 3 dB(A) be-
rucksichtigt. Dementsprechend wird der Fluglarm mit einem Schallleistungspegel
von LAeq = 50 dB(A) am Tag

und LAeq = 30 dB(A) in der Nacht beriicksichtigt.

Gesamtverkehrslarm:

Immissionsschutzrechtlich werden die Berechnungen zum Stralden-, Schienen-,
Wasser- und Luftverkehrslarm energetisch summiert und als Gesamtverkehrslarm
zusammengefasst.

In der Gesamtbetrachtung sind bei freier Schallausbreitung tagsiber aufgrund des
Verkehrslarms in Teilen des Geltungsbereichs A Uberschreitungen des schalltechni-
schen Orientierungswerts um bis zu 6 dB(A) zu erwarten. Nachts ergeben sich rech-
nerisch Gerauschimmissionen in Hohe von bis zu 55 dB(A) innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebiets sowie 57 dB(A) innerhalb des Urbanen Gebiets, sodass der
schalltechnische Orientierungswert nachts um bis zu 10 dB(A) bzw. 7 dB(A) Uber-
schritten wird. Die hdchsten Uberschreitungen treten entlang der Veltenhéfer Strale
bzw. der Planstral3en auf.

Unter Berlcksichtigung der abschirmenden Wirkung der zuklnftigen Bebauung
(entsprechend Nutzungsbeispiel) sind an den stralRenzugewandten Fassaden dem-
entsprechend hohe Gerauschimmissionen zu erwarten. In den rickwartigen Berei-
chen werden unter der abschirmenden Wirkung der Gebaude deutlich geringere Ge-
rauschimmissionen auftreten.

Da bei freier Schallausbreitung bis auf einzelne Bereiche im Urbanen Gebiet sowie
ein geringer Teil im ndrdlichen Bereich der gesamte Geltungsbereich A von einer
Uberschreitung der Orientierungswerte betroffen ist, sind auch Aufenwohnbereiche
wie Balkone und Terrassen, aber auch beispielsweise die Aullenspielflache der
Kitas entsprechend von Verkehrslarm belastet.

Zwar ergeben sich unter der Berlicksichtigung abschirmende Wirkung der Gebaude
(gemal Nutzungsbeispiel) insbesondere im Zentrum des Geltungsbereichs A inner-
halb des Allgemeinen Wohngebiets an den strallenabgewandten Fassaden einige
Bereiche mit Gerauschimmissionen unter 55 dB(A) - insgesamt treten jedoch an ei-
nem Grolf3teil der Fassaden weiterhin Gerauschimmissionen von iber 55 dB(A) auf.
Innerhalb des Urbanen Gebiets liegen die Gerduschimmissionen an den Gebaude-
fassaden entlang der Veltenhdfer StralRe sogar Uber 60 dB(A).

Hinsichtlich der Auenspielflachen der beiden Kitas ist in der exemplarischen Be-
rechnung (gemanR Nutzungsbeispiel) zu erkennen, dass der Beurteilungspegel in
beiden Flachen teilweise unter 55 dB(A) liegt und der Orientierungswert somit ein-
gehalten werden kann.

In der Nacht treten im gesamten Geltungsbereich A Gerauschimmissionen Uber

45 dB(A) durch den Verkehrslarm auf. Selbst unter Bertcksichtigung der Gebaude-
abschirmung innerhalb des Geltungsbereichs A ergeben sich in der Nacht lediglich
an einzelnen Fassaden Gerauschimmissionen von unter 45 dB(A).
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A.b Gewerbelarm

Zu den immissionsrelevanten gewerblichen und industriellen Anlagen im Untersu-
chungsgebiet zahlen die geplanten gewerblichen Nutzungen aus dem 1. Bauab-
schnitt des Bebauungsplans Wenden-West, das Industriegebiet siidlich der Bunde-
sautobahn A 2 sowie weitere Gewerbeeinheiten im Nord- und Stdwesten.

Die Industrie-/Gewerbebetriebe im Untersuchungsraum stidlich des Geltungsbe-
reichs A wurden Uberwiegend bereits im schalltechnischen Gutachten Nr. B0361902
der Gesellschaft fur Technische Akustik mbH vom 28.05.2020 bzw. in der erganzen-
den Stellungnahme vom 10.11.2020 betrachtet. Die darin enthaltenen Emissionsan-
satze wurden dementsprechend gepruft und Gbernommen bzw. an den aktuellen
Bestand angepasst. Zu den Anséatzen zahlen auch die Eingangsdaten zum Ubungs-
betrieb der Feuerwehr.

Darlber hinaus befinden sich westlich und sidlich des Plangebiets einige Gewerbe-
flachen, flr welche schalltechnische Gutachten mit bauleitplanerischen Festsetzun-
gen bezlglich des Immissionsschutzes (Vorgabe von flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel) vorhanden sind. Hier wurden die in den Bebauungsplanen festgesetz-
ten angegebenen flachenbezogenen Schallleistungspegel fur die Berechnung her-
angezogen.

Fir die Ubrigen Betriebe, welche flr die schalltechnische Berechnung relevant sind,
wurden bei der Berechnung typische flachenbezogene Schallleistungspegel zur Be-
ricksichtigung der Gerauschemissionen in Ansatz gebracht. Bei der Vergabe der
Emissionspegel wurde fiir ein Ergebnis auf der sicheren Seite von der Ausschop-
fung der Immissionsrichtwerte der TA Larm an bestehenden schutzbediirftigen Nut-
zungen ausgegangen.

Die Gerauschbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wurde auf Grundlage
der TA Larm (,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm*“) rechnerisch nach
DIN I1SO 9613-2 (,Akustik - Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,

Teil 2%) unter BerUcksichtigung der topografischen Paramater nach dem alternativen
Verfahren fir die Bodendampfung gemaf Nr. 7.3.2 und einer Mittenfrequenz von
500 Hz ermittelt. Die meteorologische Korrektur wurde konservativ nicht in Ansatz
gebracht.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind auch die Immissionsricht-
werte (IRW) der TA Larm einzuhalten:

Allgemeines Wohngebiet (WA):  IRW = 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts,
Urbanes Gebiet (MU): IRW = 63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts.

Damit liegt die Bemessungsgrenze gemaf TA Larm fur ein MU-Gebiet gegentiber
den Orientierungswerten der DIN 18005 (60 dB(A)) tags 3 dB(A) hdher.

Aufgrund des Gewerbelarms ergeben sich demnach im Geltungsbereich A im Allge-
meinen Wohngebiet Gerauschimmissionen von maximal 55 dB(A) am Tag und

40 dB(A) in der Nacht sowie im Urbanen Gebiet 56 dB(A) am Tag und 42 dB(A) in
der Nacht. Sowohl die Orientierungswerte der DIN 18005 als auch die Immissions-
richtwerte der TA Larm werden somit im gesamten Geltungsbereich A eingehalten
bzw. unterschritten.
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Des Weiteren ist bei den hier vorliegenden Abstanden zu den umliegenden Gewer-
bebetrieben nicht von einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte gemaR TA
Larm flr kurzzeitige Gerauschspitzen auszugehen.

Eine Notwendigkeit zur Umsetzung von Schallschutzmal3hahmen gegenuber Ge-
werbelarm ergibt sich somit nicht.

An das Plangebiet grenzen verschiedene Ackerflachen, welche landwirtschaftlich
genutzt werden. In Bezug auf die landwirtschaftliche Urproduktion von Nahrungsmit-
teln existieren keine gesetzlichen Vorgaben zum Schallimmissionsschutz.

Eine Beurteilung nach den Vorgaben der TA Larm erfolgt fir den Betrieb des Brun-
nens dementsprechend nicht.

A.c Freizeitlarm

Nordlich des Plangebiets befindet sich ein Kinder- und Jugendzentrum des Deut-
schen Roten Kreuzes. Neben einer AuRenanlage mit Spielgeraten ist ndrdlich des
Gebaudes eine Skateanlage mit verschiedenen Einrichtungen angeordnet. Bei der
Berechnung wird sowohl die Nutzung der Skateanlage als auch die Kommunikati-
onsgerausche von Kindern bzw. Jugendlichen im AuRenbereich wahrend der Off-
nungszeiten berucksichtigt.

Die Larmquellen zum Freizeitlarm wurden im schalltechnischen Berechnungsmodell
verortet und eine Schallausbreitungsrechnung gemal TA Larm unter Berucksichti-
gung der topografische und bauliche Parameter nach dem allgemeinen Verfahren
fur die Bodendampfung (DIN ISO 9613-2) durchgeflihrt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es innerhalb der Baugrenzen sowie an den geplanten
Gebaudefassaden nicht zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte kommt.

Die lauteste Gerauschspitze ist beim Skateboardfahren mit einem Schallleistungs-
pegel von LwAmax = 116 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert fur ein Allge-
meines Wohngebiet wird am Tag in einem Abstand von 14 m eingehalten. Dieser
Abstand wird hier eingehalten, sodass keine Uberschreitungen der Immissionsricht
werte fUr kurzzeitige Gerauschspitzen zu erwarten sind.

B Emissionen innerhalb des Geltungsbereichs A, die sich auf den Geltungsbe-
reich A selbst und die umliegende schutzbedirftige Nutzung auswirken

In dem Bebauungsplan ist vorwiegend Wohnnutzung geplant. Diesbezuglich kann
man in der Regel davon ausgehen, dass keine weiteren immissionsrelevanten Ge-
rausche im Umfeld vom Plangebiet auftreten. Darlber hinaus sind innerhalb des
Plangebiets jedoch weitere Nutzungen vorgesehen, welche als immissionsrelevant
eingestuft werden und dementsprechend im Folgenden naher betrachtet werden.

Dazu gehdrt das zusatzliche Verkehrsaufkommen auf éffentlichen Straf3en, die
kleingewerblichen Nutzungen innerhalb des Plangebiets, die Nutzung der beiden
Quartiersgaragen, die Nutzung der Spiel- und Jugendplatze sowie die zwei Kinder-
tagesstatten.
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Dabei wird sowohl der Schutzbedarf der geplanten Nutzungen innerhalb des Plan-
gebiets als auch der bestehenden umliegenden Nutzungen bericksichtigt.

Durch das geplante Wohnbaugebiet sowie die Nutzungen innerhalb des Urbanen
Gebiets wird auf den umliegenden Verkehrswegen ein erhdhtes Verkehrsaufkom-
men erzeugt, welches zu héheren Verkehrslarmimmissionen an der umgebenden
Bebauung fuhrt. Die Auswirkung dieses vorhabenbezogenen Verkehrslarms wurden
in Anlehnung an die Regelungen der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
bzw. TA Larm untersucht.

Dazu wurden die Auswirkungen des vorhabenbezogenen Verkehrslarms an den
nachstgelegenen am meisten betroffenen Gebauden ermittelt. Hierbei handelt es
sich um zwei geplante Gebaude aus dem Bebauungsplan WE 62, sudlich der Vel-
tenhofer StralRe, direkt gegenliber der Einmindung in den Geltungsbereich A und
um die Bestandsbebauung Am Wasserwerk 1.

Die gutachterlichen Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich die Beurteilungspe-
gel an den am meisten betroffenen Immissionsorten um maximal 2 dB(A) erhéhen
werden. Organisatorische MalRhahmen zur Verringerung der Auswirkungen sind ge-
maf TA Larm demnach nicht erforderlich. Darliber hinaus liegen die Gerau-
schimmissionen auch im Prognose Planfall unter der Grenze zur Gesundheitsge-
fahrdung von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der Nacht, sodass keine gesund-
heitsgefahrdenden Gerauschimmissionen an den schutzbedurftigen Nutzungen zu
erwarten sind. Eine Notwendigkeit zur Umsetzung von Schallschutzmalinahmen
ergibt sich nicht.

Bezlglich der gewerblichen Nutzungen innerhalb des festgesetzten Urbanen Ge-
biets (Arztpraxen, Kleingewerbe, Nahversorger, etc.) liegen zum Zeitpunkt der
Planaufstellung noch keine genauen Kenntnisse vor. Zur Berticksichtigung der ge-
planten Betriebe wurde bei der gutachterlichen Berechnung des maf3geblichen Au-
Renlarmpegels von der Ausschopfung der Immissionsrichtwerte an den schutzbe-
durftigen Nutzungen ausgegangen. Wesentliche Konflikte sind demnach nicht zu er-
warten, sofern bei der Planung der Gewerbeeinheiten im Zuge des Baugenehmi-
gungsverfahrens durch einen schalltechnischen Nachweis sichergestellt ist, dass
die Immissionsrichtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten eingehalten wer-
den.

Bei den Emissionen von ausschlieBlich privat genutzten Stellplatzen im Bereich von
Wohnhausern gelten in der Regel das Gebot der gegenseitigen Riicksichtnahme,
das Gebot der VerhaltnismaRigkeit und das Prinzip der Ortsublichkeit. Kurzzeitige
Gerauschspitzen, wie sie im Bereich von Pkw-Stellplatzen z.B. durch Tlrenschlagen
auftreten, gehdren auch in Wohngebieten zu Ublichen Alltagserscheinungen, die bei
einer angemessenen Stellplatzanzahl unter ortsiiblichen Umstanden keine unzumut-
baren Stérungen hervorrufen.

Anders ist jedoch die Nutzung der Quartiersgaragen einzustufen. Hier wirken sich
die Gerauschimmissionen durch die Stellplatznutzung des gesamten Quartiers ge-
bindelt an nur zwei Standorten auf wenige Betroffene aus. Des Weiteren ist eine
Nutzung nicht nur durch Anwohner vorgesehen, sondern auch durch Besucher und
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im Fall der Quartiersgarage im sudlichen Teilbaugebiet auch durch Kunden und Ge-
werbetreibende. Die Beurteilung der Gerauschemissionen der Quartiersgaragen er-
folgte daher - abweichend zur Beurteilung einer Stellplatznutzung an Wohnhausern
- in Anlehnung an die Vorgaben der TA Larm. Entsprechend wurden konservativ so-
wohl die Fahrbewegungen aufgrund der Anwohnerstellplatze als auch die gewerb-
lich genutzten Fahrbewegungen in die Berechnung einbezogen.

Far die Quartiersgarage im nérdlichen Teilbaugebiet wurden 440 Stellplatze auf 5
Ebenen mit jeweils 88 Stellplatzen berlcksichtigt. Fur die Garage im sldlichen Teil-
baugebiet 500 Stellplatze auf 6 Ebenen mit jeweils 83 Stellplatzen. Dabei wurden
300 Stellplatze fur Anwohner und 200 Stellplatze fur die gewerblichen Nutzungen
zugrunde gelegt.

Die Fassaden der Quartiersgaragen wurden als teilweise geschlossen angenom-
men, da die Immissionsrichtwerte der TA Larm bei vollstandig offenen Fassaden
nicht eingehalten werden kdnnen. Die Gerauschemissionen aus den Quartiersgara-
gen wurden daher als vertikale Flachenquellen an deren Fassaden bericksichtigt.

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgte nach den Angaben der Park-
platzlarmstudie in Verbindung mit einer Untersuchung zu den Gerauschemissionen
von Parkhdusern aus der Fachzeitschrift ,Larmbekampfung® (2000, Nr. 5, S. 175-
179).

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen durch die Quartiersgaragen wurden die
Gebaudelarmkarten an den geplanten Gebaudefassaden des stadtebaulichen Ent-
wurfes (Nutzungsbeispiel) berechnet.

Die Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass eine Einhaltung der Orientierungs-
werte der DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm unter Bericksichti-
gung von SchallschutzmaRnahmen an den Fassaden der Quartiersgaragen moglich
ist.

Aus der gutachterlichen Berechnung lassen sich die erforderliche Mindestanforde-
rung an die Schallddmmung der jeweiligen Fassaden ableiten, welche erforderlich
sind um gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse in den umliegenden Gebauden si-
cherzustellen. Wesentliche Konflikte sind demnach nicht zu erwarten, sofern bei der
Planung der Quartiersgaragen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens durch ei-
nen schalltechnischen Nachweis sichergestellt ist, dass die Immissionsrichtwerte an
den maldgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Innerhalb des Griinzuges zwischen dem nérdlichen und sudlichen Bereich des Bau-
abschnitts und auf der stdlichen Grunflache ist die Errichtung von Jugendplatzen
mit verschiedenen Sportangeboten (z.B. Bolzplatz, Streetballplatz) zur Nutzung
durch Kinder und Jugendliche aus dem Quartier vorgesehen. Die genaue Ausge-
staltung der jeweiligen Jugendspielflachen wird erst im Rahmen der Ausfihrungs-
planung und nach Jugendbeteiligung festgelegt. Fir die Berechnung auf der sidli-
chen Freiflache wurde zunachst exemplarisch die Nutzung eines Bolzplatzes als
schalltechnisch kritischste Nutzung angenommen. Im Bereich der Grinachse wurde
darlUber hinaus die Nutzung von zwei Streetballplatzen mit 2 Kérben angenommen.

Die Berechnung und Beurteilung der Gerauschemissionen erfolgte nach den Vorga-
ben der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV). Betrachtet wurde dabei
der kritischste Beurteilungszeitrum, sonn- und feiertags innerhalb der Ruhezeiten.
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Damit ist gleichermalen eine durchgangige Nutzung in den Zeitrdumen werktags
von 08.00-22.00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 09.00-22.00 Uhr abgedeckt.

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind auch die Immissionsricht-
werte (IRW) der 18. BImSchV einzuhalten:

Allgemeines Wohngebiet (WA): IRW = 55 dB(A) tags aullerhalb der Ruhezeit,
IRW = 55 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
mittags/abends,
IRW = 50 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
Morgens und
IRW = 40 dB(A) nachts

Urbanes Gebiet (MU): IRW = 63dB(A) tags aulierhalb der Ruhezeit ,
IRW = 63 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
mittags/abends,
IRW = 58 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeit
Morgens und
IRW = 45 dB(A) nachts

Damit liegt die Bemessungsgrenze gemaf 18. BImSchV fur ein MU-Gebiet gegen-
Uber den Orientierungswerten der DIN 18005 (60 dB(A)) tags aufderhalb sowie in-
nerhalb der mitttaglichen und abendlichen Ruhezeit 3 dB(A) héher und innerhalb der
morgendlichen Ruhezeit um 2 dB(A) niedriger.

Die Berechnung des Sportanlagenlarms erfolgte gemaf den Vorgaben der 18. BIm-
SchV auf Grundlage der Berechnungsvorschriften der VDI 2714 (,Schallausbreitung
im Freien®) und VDI 2720/1 (,Schallschutz durch Abschirmung im Freien®) fur eine
Immissionshohe von 5,3 m. Konservativ wurde eine Mitwindwettersituation nach
VDI 2714 und die Bodendampfung nach Nr. 6.3 der VDI 2714 bericksichtigt.

Die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV werden im Umfeld des Bolzplatzes fiir
ein Allgemeines Wohngebiet (WA) etwa ab einem Abstand von 40 m und fir ein Ur-
banes Gebiet etwa ab einem Abstand von 11 m unterschritten.

Vom Streetballplatz zum Allgemeinen Wohngebiet ist ein Abstand von ca. 25 m not-
wendig. Innerhalb dieses Abstand um die exemplarisch betrachteten Standorte, be-
finden sich keine entsprechenden schutzbediirftigen Nutzungen. Uberschreitungen
der Immissionsrichtwerte treten demnach nicht auf. Eine Notwendigkeit zur Umset-
zung von Schallschutzmalinahmen ergibt sich unter diesen Vorrausetzungen nicht.

Bei einer veranderten Standortwahl oder Nutzungsart der Jugendplatze kann dies
hingegen zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte fihren. In diesem Fall sind
im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren SchallschutzmalRhahmen notwen-
dig, deren Mdglichkeit sich aufgrund der Hohe der Wohnbebauung voraussichtlich
auf eine Einschrankung der Nutzungsdauer reduzieren.

B.d Freizeitlarm

In der 6ffentlichen Grunflache in der sudlichsten Spitze des Geltungsbereichs A, di-
rekt an der Veltenhdéfer Stral3e, ist ein Bereich vorgesehen, fur den die Mdglichkeit
einer Nutzung flr temporare Veranstaltungen, wie z. B. Zirkus, Volksfest, Ponyrei-
ten, Kleinmarkte (z. B. Geranienmarkt, Flechtkorbmébelmarkt) angedacht ist.
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Aufgrund der geringen Anzahl an abendlichen/nachtlichen Veranstaltungen, werden
die in diesem Bereich vorgesehenen Veranstaltungen im Rahmen von Sonderge-
nehmigungen als Seltene Ereignisse nach der Freizeitlarm-Richtlinie (Nds.) beurteilt
und durch entsprechende immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen sicher-
gestellt, dass die Immissionsschutzbelange der schutzbedirftigen Nachbarschaft
ausreichend berucksichtigt werden. Entsprechend sind im Rahmen der Planung zu
diesem Bebauungsplan diesbzgl. keine immissionsschutzrechtlichen Vorkehrungen
zu treffen.

Kindertagesstatten, Kinderspielplatze u. a. Einrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1a
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind im Allgemeinen unter dem Aspekt
der ,Sozial-Adaquanz‘ zu bewerten. Da Gerauscheinwirkungen durch Kinder not-
wendigerweise zum menschlichen Zusammenleben gehéren, ist ,Kinderlarm* mehr
als Larm anderer Verursacher zumutbar und i. d. R. hinzunehmen.

Unabhangig davon ist jedoch im Einzelfall sicherzustellen, dass Anwohner nicht
Uber ein annehmbares Mal3 hinaus in Haufigkeit und Starke durch Kinderlarm be-
aufschlagt werden. Dabei darf bei der Beurteilung von Kinderlarm das Maf3 der Er-
heblichkeit explizit nicht an Immissionsricht- oder -grenzwerten festgemacht werden.

In den Grinflachen werden zwischen den Jugendplatzen auch Kinderspielbereiche
angeordnet. Diese sind gemalR § 22 BImSchG Abs. 1a immissionsschutzrechtlich
als sozialadaquat zu beurteilen; entsprechend ist Kinderlarm im Allgemeinen hinzu-
nehmen.

Die genaue Lage im Grunstreifen und die Ausgestaltung der Kinderspielflachen sind
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans WE 63 noch nicht bestimmt. Es
ist vorgesehen die Spielflachen so anzuordnen, dass sie den geringstmdglichen Ein-
fluss auf die nérdlich und sidlich des Grinstreifens vorgesehene Wohnbebauung
ausltben. Dennoch ist nicht auszuschlief3en, dass in der nachstgelegenen
Wohnnachbarschaft Gerausche von den Spielflachen wahrzunehmen sein werden.
Unzumutbare Belastungen durch Kinderlarm sind jedoch nicht zu erwarten.

Durch das Neubaugebiet entsteht ein Bedarf an Kita- und Krippenplatzen, der vor
Ort in den bestehenden Betreuungseinrichtungen nicht gedeckt werden kann. Dem-
zufolge besteht ein Bedarf an zwei max. 5-Gruppen-Kindertagesstatten. Eine Kin-
dertagesstatte wird im Westen des nérdlichen Teilbaubereichs und die andere im
Osten des sudlichen Teilbaubereichs jeweils direkt am Griinzug angeordnet, der die
beiden Baubereiche trennt. Die Uberbaubaren Flachen sind dabei auf den Kita-
Grundstuicken so angeordnet, dass sie moglichst nah an die Siedlungskérper heran-
reichen. Somit wird zum einen die Plan- und Bestandswohnbebauung vom Kinder-
larm abgeschirmt und zum anderen werden die Auf3enspielbereiche in Richtung des
attraktiven Grunzugs ausgerichtet.

Somit sind derzeit fir die geplanten Kindertagesstatten keine besonderen Griinde
erkennbar, dass das auch hier geltende Toleranzgebot des BImSchG in Bezug auf
die geplante Wohnbebauung in unzumutbarer Weise Uberschritten wird.
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C Larmpegelbereiche/MalRnahmen zum Schallschutz

Um die Gerauschimmissionsbelastung im Geltungsbereich A kenntlich zu machen
und den Schutzanforderungen der im Geltungsbereich A geplanten schutzwirdigen
Nutzungen (Wohnen) Rechnung zu tragen, wurden im Schallgutachten allgemein-
gultige Anforderungen an den baulichen Schallschutz in Form von Larmpegelberei-
chen (LPB) gemaf DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau‘) ermittelt. Dazu wurden fur
den Geltungsbereich A die maRgeblichen Aufienlarmpegel fur die kritische Ge-
schosshdhe (1. OG) bei freier Schallausbreitung ohne bauliche Anlagen sowie fur
das jeweils am starksten betroffene Geschoss fassadengenau gemaR stadtebauli-
chen Entwurf (Nutzungsbeispiel) schalltechnisch berechnet.

Da im Plangebiet die Gerauschbelastung von mehreren Larmquellen herrihrt, ist die
Uberlagerung dieser verschiedenen Schallimmissionen zu beriicksichtigen. Entspre-
chend berechnen sich gemafl DIN 4109 (2018) die resultierenden AuRenlarmpegel
aus den einzelnen malfgeblichen Aul3enlarmpegeln, hier von Verkehr (Strale,
Schiene, Wasser, Luft) und Gewerbe.

Grundséatzlich gilt der Fluglarm als Bestandteil des Verkehrslarms und flief3t somit
gemal DIN 4109 in die Berechnung des mafdgeblichen AuRenlarmpegels und dem-
zufolge in die Dimensionierung des baulichen Schallschutzes ein.

Dies vorangestellt errechnen sich innerhalb des Geltungsbereichs A die mal3gebli-
chen Aulenlarmpegel. Die daraus resultierenden Larmpegelbereiche (LPB) erge-
ben sich im vorliegenden Fall entsprechend der Norm zu LPB Ill bis V. Der Stralten-
verkehrslarm erweist sich dabei sidlich und entlang der Planstra3en und der Schie-
nenverkehrslarm entlang der Stadtbahntrasse als pegelbestimmend. Entsprechend
verringern sich die Pegel mit groRer werdendem Abstand zu den Verkehrswegen.
Dementsprechend liegt entlang der Veltenhofer Stral3e der Larmpegelbereich V

(71 bis 75 dB(A)), im Bereich der Planstral3en sowie der Stadtbahn der Ldrmpegel-
bereich IV (66 bis 70 dB(A)) und in den Ubrigen Bereichen der Larmpegelbereich I
(61 bis 65 dB(A)) vor. Die Larmpegelbereiche ergeben sich aus den berechneten
Aulenlarmpegeln, welche innerhalb der Baugrenzen zwischen 61 und 71 dB(A) lie-
gen.

C.b  MaRnahmen zum Schallschutz

Die Ermittlung der Gerauschbelastung im Geltungsbereich A zeigt, dass zum Teil
Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 durch
den Verkehrslarm zu erwarten sind. Auch die Grenze fir gesunde Schlafverhalt-
nisse bei gekipptem Fenster wird im Plangebiet Uberschritten. Die Auswirkungen
des Verkehrslarms in Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind als wesentlich einzu-
stufen.

Aufgrund des Gewerbelarms aus dem umliegenden Gewerbegebieten treten im
Plangebiet keine Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm auf. MaR-
nahmen sind nicht erforderlich.

Sofern die folgenden Empfehlungen beztiglich der vom Plangebiet ausgehenden
Gerauschquellen (Gewerbe, Quartiersgaragen, Jugendplatze) beachtet werden,
sind diesbezlglich ebenfalls keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut zu
erwarten.
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e Bei der Planung der Gewerbeeinheiten ist im Zuge des Baugenehmigungsver-
fahrens durch einen schalltechnischen Nachweis sicherzustellen, dass die Im-
missionsrichtwerte an den maf3geblichen Immissionsorten eingehalten werden.

e An den Fassaden der Quartiersgaragen sind Schallschutzmalinahmen erforder-
lich, um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte sicherzustellen. Der Nachweis
erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.

e Hinsichtlich der Jugendspielflachen sind Mindestabstande zu den schutzbedrf-
tigen Nutzungen einzuhalten. Bei abweichenden Standorten und/oder Nutzungs-
arten werden Schallschutzwande oder eine verkirzte Nutzungsdauer notwendig
sein.

Gdf. ist im Zuge der Genehmigungsplanung eine erneute Betrachtung der jeweiligen
Gerauschquellen notwendig.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der schalltechnischen Untersuchung sind zur Ge-
wahrleistung der zu berucksichtigenden Schutzanspriiche MaRnahmen zum Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu prufen und werden nach planerischer Abwagung im erforderlichen Umfang
festgesetzt. (s. Kap. 5.7).

D Bauphase

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu
betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen (hier Larmemissionen) verhindert
werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der
Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmafl be-
schrankt werden.

Beim Betrieb der Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und einschlief3lich
des Baustellenverkehrs, sind bezliglich Larm die Immissionsrichtwerte der AVV-
Baularm ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm® zu beach-
ten. Ein gerauschintensiver Betrieb der Baustelle ist gemafy AVV-Baularm nur werk-
tags (Montag bis Samstag) im Zeitraum zwischen 7 und 20 Uhr (Tagzeit) zulassig.
Sollten aus technologischen Griinden Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen

20 und 7 Uhr notwendig werden — z. B. typischerweise Betonagen -, so sind diese
rechtzeitig bei der Unteren Immissionsschutzbehdrde der Stadt Braunschweig zu
beantragen.

Bei der Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichsmal3-
nahmen ist nicht mit zusatzlichen Belastungen zu rechnen.

Bauphase

Bauarbeiten sind hier nicht geplant. Bei einer weiterhin ordnungsgemafen landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichs-

maflnahmen sind keine weiteren Larmbeeintrachtigungen innerhalb und aul3erhalb
der Geltungsbereiche zu erwarten.
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4.4.1.2 Sonstige Emissionen/Immissionen

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Norden und im Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flachen an den Gel-
tungsbereich A. Deren Bewirtschaftung kann im Geltungsbereich saisonal zu
Staub-, Geruchs- und Lichtbeeintrachtigungen fiihren. Im Nahbereich der Stadt-
bahntrasse sind Erschitterungen mdglich. Da der Geltungsbereich A selbst zurzeit
hauptsachlich landwirtschaftlich genutzt wird und lediglich in einem schmalen Strei-
fen im nordlichen Bereich eine kleingartenahnliche Nutzung besteht, ergeben sich
daraus keine nachteiligen Auswirkungen.

Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung im Geltungsbereich A selbst kann jedoch die
Ostlich angrenzende schutzwiirdige Wohnbebauung und die im Siden festgesetzten
neue Wohnbebauung Bebauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 beeintrachti-
gen. Landwirtschaftliche Nutzungen gelten grundsatzlich als privilegiert und sind als
ortsuiblich zu bewerten, so dass bei ordnungsgemalfer Bewirtschaftung auftretende
Beeintrachtigungen im Allgemeinen hinzunehmen sind.

DarUber hinaus sind keine weiteren sonstigen Emissionen bzw. Immissionen be-
kannt, die sich auf den Geltungsbereich A oder die umliegenden Nutzungen nachtei-
lig auswirken.

Durch die eigene Bewirtschaftung und die Bewirtschaftung der umliegenden land-
wirtschaftlich genutzten Flachen sind die Geltungsbereiche B-F sowie deren nahere
Umgebung neben den o. g. Gerduschimmissionen saisonal von weiteren Immissio-
nen wie Staub-, Geruchs-, und Lichtimmissionen betroffen. Immissionsrelevante
Konflikte mit schutzbedurftigen Nutzungen ergeben sich daraus jedoch nicht.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind keine Anderungen zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Durch die Bewirtschaftung der an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlich
genutzten Flachen kdnnen auch weiterhin saisonal Staub-, Geruchs-, und
Lichtimmissionen auftreten; eine erhebliche Beeintrachtigung auf die geplante
Wohnnutzung ist dabei nicht zu erwarten. Landwirtschaftliche Nutzungen gelten
grundsatzlich als privilegiert und sind als ortstblich zu bewerten, so dass bei ord-
nungsgemaler Bewirtschaftung auftretende Beeintrachtigungen im Allgemeinen
hinzunehmen sind.

Im Nahbereich der Stadtbahntrasse sind Erschutterungen mdglich, die sich jedoch
aufgrund des vorgesehenen baulichen Abstands nicht nachteilig auf die geplante
Bebauung auswirken.
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Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung im Geltungsbereich A ist nicht davon aus-
zugehen, dass andere Emissionen (Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Ge-
riche oder Erschitterungen) aus dem Geltungsbereich heraus an den umliegenden
Nutzungen (Bestandsbebauung und Bauabschnitt 1) zu nachteiligen Beeintrachti-
gungen fuhren.

Bei der Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichsmal3-
nahmen ist nicht mit zusatzlichen Belastungen zu rechnen.

Bauphase

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu
betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen, hier Staub-, Geruchs-, Licht- und
Erschitterungsemissionen, verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmal beschrankt werden.

Im Rahmen von GrolRbaustellen kann es grundsatzlich zu Erschiitterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind jedoch keine Spundwénde oder Pfahl-
grindungen in der Bauphase notwendig, so dass aulder Baustellenverkehr keine
nennenswerten Erschitterungen zu erwarten sind. Ist im Rahmen der Bauphase wi-
dererwarten mit relevanten Erschitterungen zu rechnen, sind die entstehenden Er-
schutterungen durch die Baumaschinen und/oder den Bauverkehr insbesondere an
den umliegenden Wohnhausern im Vorfeld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vor-
gaben der DIN 4150 (,Erschitterungen im Bauwesen') sind hierbei zu beachten. Ein
Nachweis des Nichtentstehens von Gebdudeschaden durch Beweissicherung ist im
Einzelfall empfehlenswert.

Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der GrofRbaustelle zu erheblichen
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in
der Nachbarschaft fihren, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung
der nach dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Gerate auf ein
Mindestmal} zu beschranken.

Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der GroRbaustelle zu erheblichen
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit
diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft fuhren, sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung
nicht moéglich ist.

Bauarbeiten sind hier nicht geplant. Bei einer weiterhin ordnungsgemafen landwirt-
schaftlichen Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Ausgleichs-
maflinahmen sind keine weiteren Beeintrachtigungen innerhalb und auf3erhalb der
Geltungsbereiche zu erwarten.
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442 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Fur den Geltungsbereich A liegt ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag des Blros
LaReG, Braunschweig, 19.10.2021 inklusive Nachkartierung (Stand 19.08.2022)
vor. Fur die Geltungsbereiche B, C, D und E wurde keine gesonderte Untersuchung
zum Artenschutz durchgefihrt. Durch die bislang intensive landwirtschaftliche Nut-
zung ist nach Einschatzung der Unteren Naturschutzbehérde nur mit den fir solche
Flachen Ublichen Arten der offenen Feldflur zu rechnen. Deren Vorkommen wird von
den hier geplanten AusgleichsmafRnahmen nicht betroffen. Ein Erfordernis fir eine
gesonderte Untersuchung besteht somit aus naturschutzfachlicher Sicht nicht.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Schutzgebiete und —objekte:

Im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wurde im Jahr
2020 eine Biotoptypenkartierung vorgenommen (LaReg, Stand 19.10.2021).

Der Grolteil des Plangebiets (Geltungsbereich A) besteht aus Ackerland. Daneben
kommen Ruderalfluren und Kleingartenanlagen vor. Zudem befinden sich innerhalb
des Geltungsbereiches nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotopflachen (Trockenra-
sen). Die betroffenen Bereiche wurden im Jahr 2022 noch einmal nachkartiert, um
eine flachenscharfe Abgrenzung zu erreichen. Sonstige flachen- oder objektbezo-
gene Schutzanspriiche nach Naturschutzrecht liegen im Plangeltungsbereich und
angrenzend nicht vor, d. h. es sind keine Naturdenkmaler, Natura 2000-Gebiete o-
der Natur- und Landschaftsschutzgebiete betroffen.

Artenschutz:

Auf den im Jahr 2020 vorgenommenen Erfassungen zu Flora und Fauna basierend
wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt (LaReg, Stand 19.10.2021).
Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Betroffenheit der Artengrup-
pen Voégel und Fledermause vorliegt.

Als Brutvogellebensraum kommt dem Vorhabengebiet eine mittlere Bedeutung
(Wertstufe Ill) zu. Hervorzuheben ist das Vorkommen von vier Feldlerchenrevieren
mit Brutverdacht auf den Offenlandflachen innerhalb des Geltungsbereiches.

Als Fledermauslebensraum kommt dem Untersuchungsgebiet eine geringe Bedeu-
tung (Wertstufe 1V) zu. Quartiere wurden nicht nachgewiesen. Insgesamt wurden
Uber Ortungsrufe drei Fledermausarten im Untersuchungsgebiet detektiert. Dabei
war die Zwergfledermaus die mit Abstand haufigste Art. Daneben wurden der Grol3e
Abendsegler sowie die Breitfliigelfledermaus festgestellt.

Bei der Uberpriifung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten fiir Végel und Fleder-
mause wurden sieben potenziell geeignete Habitatbdume mit entsprechenden
Strukturen (Astlécher, Stammspalten, abstehende Rinde) identifiziert.

Daruber hinaus wurde im Jahr 2022 ein Vorkommen der besonders geschutzten
Blaufliigeligen Odlandschrecke (Oedipoda caerulescens) festgestellt.
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Bei der Flache in der Gemarkung Wenden handelt es sich um landwirtschaftlich ge-
nutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fir Tiere und Pflanzen.

Bei dem Geltungsbereich in der Gemarkung Veltenhof handelt es sich um eine Fla-
che, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den stadtischen Pool als Acker genutzt
wurde mit den spezifischen Lebensraumen fiur Tiere und Pflanzen. Derzeit liegt die
Flache brach.

Bei dem Uberplanten Bereichen in der Gemarkung Waggum handelt es sich um
landwirtschaftlich genutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fr
Tiere und Pflanzen.

Bei dem Uberplanten Bereich in der Gemarkung Riningen handelt es sich um land-
wirtschaftlich genutzte Ackerflache mit den spezifischen Lebensraumen fir Tiere
und Pflanzen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind bezogen auf den aktuellen Zustand keine we-
sentlichen Anderungen hinsichtlich des Arteninventars zu erwarten. Dies betrifft so-

wohl Geltungsbereich A als auch die externen Geltungsbereiche B-E. Die bisherigen
Nutzungen wirden voraussichtlich fortgefuhrt werden.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Im Geltungsbereich A werden Lebensrdume von Tieren und Pflanzen der Agrarland-
schaft, Ruderalfluren und Trockenrasenbiotopen Uberplant. Bislang unversiegelte
Flachen sollen bebaut werden, was mit einer Veranderung bzw. dem Verlust von
Habitaten und der Vegetation einhergeht.

Schutzgebiete und —objekte:

Bei Umsetzung der Planung kommt es infolge der Bebauung zum Verlust von nach
§ 30 BNatSchG geschitzten Biotopen (Trockenrasen). Auch in den Teilbereichen,
die als Grunflache festgesetzt sind, muss davon ausgegangen werden, dass sich
die Flachen infolge der zu erwartenden intensiven Freizeitnutzung nicht als Trocken-
rasen erhalten lassen. Der geschitzte Trockenrasen wird vollumfanglich durch die
Anlage eines gleichartigen Biotops im Geltungsbereich C ausgeglichen.

Artenschutz:

Im Geltungsbereich A werden Lebensrdume von Tieren und Pflanzen der Agrarland-
schaft, Ruderalfluren und Trockenrasenbiotopen lberplant. Bislang unversiegelte
Flachen sollen bebaut werden, was mit einer Veranderung bzw. dem Verlust von
Habitaten und der Vegetation einhergeht.
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Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag stellt eine Betroffenheit der Artengruppen Vé-
gel und Fledermause fest. Ein Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1
BNatSchG ist durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaflinahmen zu vermeiden. Erfor-
derlich sind Bauzeitenregelungen, fachkundige Besatzkontrollen und Schaffung von
Ersatznisthilfen fur Végel und Ersatzquartiere fur Fledermause. Fur den Habitatver-
lust der gefahrdeten Feldlerche sind externe AusgleichsmalRnahmen erforderlich
(BlUhstreifen).

Weiterhin wurde das Vorhandensein der besonders geschiitzten Blaufliigeligen Od-
landschrecke festgestellt. Die Lebensraumanspriche dieser Art finden im Zuge des
Ausgleiches fir die Trockenrasenbestande im Kompensationskonzept Berlcksichti-
gung. Im Rahmen der Erschlielung sind mogliche weitere Schutzmaflinahmen mit
der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen.

Mit Umsetzung der Planung wird es im Geltungsbereich A zu einem dauerhaften di-
rekten Flachenentzug durch Uberbauung bzw. Versiegelung und Veranderungen
der bisher vorhandenen Habitatstrukturen kommen. Mit Umsetzung der Vermei-
dungs- und externen AusgleichmalRnahmen verbleiben keine als erheblich und
nachteilig zu wertenden umweltrelevanten Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt.

In den Geltungsbereichen B, C, D und E wirken sich die geplanten externen Aus-
gleichsmalinahmen positiv auf die Schutzgiter Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt aus. Die Agrarlandschaft wird durch Umwandlung von Acker in Grinland exten-
siviert und durch Gehdlzpflanzungen naturschutzfachlich aufgewertet. Fir die Feld-
lerche werden mit der Anlage von Bliihstreifen und fiir die Blaufliigelige Odland-
schrecke mit der Entwicklung von Trockenrasen artspezifische Mallnahmen umge-
setzt.

4.4.3 Flache

Das Schutzgut Flache stellt eine bedeutsame begrenzte natirliche Ressource dar
und ist als eigenstandiges Schutzgut neben dem Schutzgut Boden zu betrachten-
den. Planungsrechtliche Inanspruchnahme von Flache ist mit der Zunahme von
Siedlungs- und Verkehrsflache gleichzusetzen, was zumeist mit irreversiblem Ver-
lust der ursprunglichen Funktion einhergeht und sich negativ auf viele verschiedene
Schutzglter auswirkt.

Bis spatestens 2030 soll in Niedersachsen die Neuversiegelung von Béden auf 3
Hektar pro Tag eingeschrankt werden. Die Bedeutung dieser Einschrankung wird
nicht nur angesichts der klimatischen Entwicklung immer drangender. Landwirt-
schaftliche Flachen sollten weiter zur Nahrungsmittelproduktion, unversiegelte Fla-
chen allgemein in ihrer Funktion fir den Wasserhaushalt, die Biodiversitat etc. erhal-
ten werden.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Als bisher weitestgehend unbebaute und zum gréten Teil landwirtschaftlich ge-
nutzte Flache kommt dem Plangebiet (Geltungsbereich A) innerhalb des Stadtgebie-
tes von Braunschweig eine allgemeine Bedeutung zu, zumal in der Stadt bzw. im
Ballungsgebiet Braunschweig Ackerflachen fir die Landwirtschaft besonders knapp
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sind. Die natlrliche Bodenfruchtbarkeit (ackerbauliches Ertragspotenzial) der FIa-
chen ist als ,mittel“ einzustufen.

Bei dem uberplanten Bereichen handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte
Ackerflachen, wobei die Ackerflache im Geltungsbereich C derzeit brach liegt.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Die vorliegenden Verhaltnisse bleiben unverandert. Aufgrund der bestehenden pla-
nungsrechtlichen Situation ist eine Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsflache
nicht zu erwarten. Die Flachen bleiben in ihrer Funktion fir den Wasserhaushalt, die
Biodiversitat etc. erhalten. Die Ackerflachen kénnen weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzt werden.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Mit der Umsetzung der Planung werden die derzeitig vorwiegend landwirtschaftlich
genutzten Flachen in Wohnbauflachen, Verkehrsflachen und Flachen fir Freiraum-
nutzungen umgewandelt. Mit der Inanspruchnahme der Ackerflachen fir die Sied-
lungserweiterung wird der Landwirtschaft in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs- und
Rohstoffproduktion Grund und Boden entzogen. Dieser Flachenentzug ist aus land-
wirtschaftlicher Sicht kritisch zu sehen, da aktuell keine alternativen Flachen als Er-
satzland zur Verfligung stehen.

Die Realisierung von neuen Verkehrs- und Bauflachen fuhrt zudem zum Verlust der
nattrlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebauung. Weiter Folgewirkun-
gen des Flachenverbrauchs sind Zersiedelung, Verlust von Lebensraumen flr Flora,
Fauna, Beeintrachtigung des Landschaftsbildes, Reduktion der Wasserversicke-
rungsfahigkeit sowie ein verandertes Kleinklima.

Auf der geplanten éffentlichen Grinflache kann die nattrlichen Bodenfunktionen
grundsatzlich erhalten und in Verbindung mit den geplanten Malinahmen in ihrer
Funktion moglicherweise sogar gestarkt werden.

Die Auswirkung auf das Schutzgut Flache sind als wesentlich einzustufen. Maf3nah-
men zum Ruickbau an anderer Stelle stehen im Stadtgebiet aktuell nicht zur Verfu-

gung.

Die Ausweisung als Flache fir Ausgleichsmalinahmen zur Kompensation von Ein-
griffen ermdglicht im Geltungsbereich A den gesetzlich vorgeschriebenen sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden. Flachenverbrauch durch Versiegelungen sind
in den Geltungsbereichen B, C, D und E nicht vorgesehen. Durch die naturnahe Be-
wirtschaftung entstehen neue Lebensraume fur Flora und Fauna.

Gleichwohl werden die Grundstlicke durch AusgleichsmalRnahmen der intensiven
Landwirtschaftsnutzung entzogen und gehen in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs-
und Rohstoffproduktion verloren. Ersatzflachen stehen nicht zur Verfligung. Aus-
gleichsflachen werden daher nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen.
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444 Boden

Fur den Geltungsbereich A liegen ein bautechnisches Bodengutachten des Ingeni-
eurblros GGU (12.12.1996) einschliellich eines Nachtrags zur Versickerung von
Niederschlagswasser (August 2022) sowie eine umwelttechnische Oberbodenunter-
suchung des Geobiiros Gifhorn (31.05.2021) vor. Zur Uberpriifung und Planung der
Versickerbarkeit von Niederschlagwasser wurden erganzende Untersuchungen des
im Plangebiet anstehenden Baugrundes erforderlich. Daher wurde durch das Biro
BGA Ingenieurburo fur Baugrund-Grundwasser-Altlasten noch eine erganzende
Obenbodenuntersuchung erstellt (04.07.2023).

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Bereich der Ackerflachen liegt Oberboden in Starken von ca. 0,3 m bis 0,4 m vor.
Es handelt sich dabei im slidwestlichen Drittel des Plangebietes um Mittlere Podsol-
Braunerdebdden, im Uberwiegenden Teil des Plangebietes um Mittlere Gley-Pod-
sole. Der Naturlichkeitsgrad sowie die Ertragspotentiale der Flachen sind nach der
Bodenfunktionskarte als mittel zu bewerten. Auch die natirliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als mittel zu bewerten. Besonders schutzwirdige Boden
sind nicht vorhanden.

Die Oberbdden des Streifens mit kleingartenahnliche Nutzungen und den kleineren
Gebauden sind wahrscheinlich z. T. stark anthropogen tberpragt. Der Natirlich-
keitsgrad dieser Boden ist insofern als gering zu bewerten.

Unter dem Oberboden liegen die naturlich anstehenden Sande und Kiese der Nie-
derterrasse vor. Ab etwa 5 m Tiefe steht Geschiebelehm, nach Norden und zur
Tiefe auch Ton der Oberkreide-Formation an.

Die Sande und Kiese bilden einen Porengrundwasserleiter mit zusammenhangen-
dem freiem Grundwasserspiegel. Der Grundwasserspiegel ist nach den Ergebnis-
sen der Baugrunderkundung zwischen ca. 2 m und 3 m unter Gelandeoberkante zu
erwarten. Die hdchsten Grundwasserspiegel werden nochmal rd. 1 m héher vorlie-
gen.

Eine planmalige technische Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund
der hydrogeologischen Verhaltnisse (Grundwasserstand, Baugrundaufbau) maoglich.

Die im Untergrund unter dem Mutterboden anstehenden Sande weisen liberwie-
gend eine maRige vertikale Durchlassigkeit von 3 - 10 bis 7 - 10° m/s auf. Die
obere Sandschicht weist lediglich lokal mit 2 - 104 m/s eine héhere Durchlassigkeit
auf. Grundsatzlich weisen die anstehenden Sande eine ausreichende Durchlassig-
keit fur die Versickerung von nicht schadlich belastetem Niederschlagswasser auf.
Eine Versickerung von Niederschlagsabflissen Gber Mulden ist gemal DWA-A 138
bei einem Durchlassigkeitsbeiwert von mind. kf 2 5 - 10 m/s moglich.

Zwischen der Infiltrationsebene von Versickerungsanlagen und den "mittleren
héchsten Grundwasserstanden” ist gemal DWA-A 138 ein Mindestabstand von 1 m
einzuhalten. Dies ist bei den hier zu erwartenden "mittleren hdchsten Grundwasser-
standen" vollstandig maoglich.
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Im Rahmen der umwelttechnischen Untersuchungen des Geoburos Gifhorn
(31.05.2021) wurden daruber hinaus auf drei Teilflachen Oberflachenmischproben
in Tiefen von 0,0 m bis 0,3 m und von 0,3 m bis 0,6 m enthommen und auf Schad-
stoffparameter gemal} BBodSchV untersucht. Die Prifwerte flr den Wirkungspfad
Boden — Mensch flr eine Nutzung als Wohngebiet werden von den gemessenen
Konzentrationen eingehalten und sind somit im Hinblick auf die geplante Nutzung
des Plangebietes unkritisch. Auch die strengeren Vorsorgewerte der BBodSchV
werden eingehalten. Altlastverdachtige Flachen liegen in dem Plangebiet nicht vor.
An den sudwestlichen Rand des Plangebietes grenzt die Altablagerung E8/5 an.

Die Baugrundverhaltnisse sind als glnstig einzustufen. Insgesamt liegt eine ausrei-
chende Tragfahigkeit fur Gebaude, Kanale und Strallen vor. Fur Erdarbeiten mit
grolieren Aushubtiefen sind Grundwasserhaltungsmaflnahmen zur Absenkung des
Grundwasserspiegels erforderlich.

Im Planbereich bzw. direkt angrenzend befinden sich Grundwassermessstellen.

Bei dem uberplanten Bereich handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Acker-
flachen. Bei den Bdden handelt sich dabei um Mittlere Gley-Podsole.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten, die
Ertragspotentiale der Flachen als ,gering“. Die naturliche Funktionserfullung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel“ zu bewerten.

In dem Geltungsbereich B liegen keine bekannten Altlasten vor.

Bei dem Uberplanten Bereich handelt es sich um eine aktuell brachliegende vormals
landwirtschaftlich genutzte Flache. Bei den Béden handelt sich dabei um Mittlere
Gley-Braunerde.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache als ,gering®. Die natlrliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel” zu bewerten.

In dem Geltungsbereich C liegen keine bekannten Altlasten vor.

Bei dem Uberplanten Bereich handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Acker-
flachen. Bei den Bdden handelt sich dabei um Tieferen Gley sowie Mittlere Gley-
Braunerde.

Der Natirlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache als ,gering®. Die natlrliche Funktionserflllung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel” zu bewerten.

In dem Geltungsbereich D liegen keine bekannten Altlasten vor.
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Bei dem Uberplanten Bereich (Geltungsbereich E) handelt es sich um landwirt-
schaftlich genutzte Ackerflachen. Bei den Béden handelt sich dabei iberwiegend
um Braunerde, im nordostlichsten Teilbereich um Pararendzina.

Der Naturlichkeitsgrad ist nach der Bodenfunktionskarte als ,mittel“ zu bewerten,
das Ertragspotential der Flache Uberwiegend als ,sehr gering bis gering®, im nord-
Ostlichsten Teilbereich dagegen als ,sehr hoch®. Die natlrliche Funktionserfillung
des Bodens ist insgesamt als ,mittel“, im nordostlichsten Teilbereich als hoch zu be-
werten.

In dem Geltungsbereich E liegen keine bekannten Altlasten vor.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung sind bezogen auf den aktuellen Zustand keine An-
derungen zu erwarten. Im Bereich der Acker- und Grunflachen bleiben die vorhan-
denen naturlichen Bodenfunktionen und Flachen zur landwirtschaftlichen Nutzung
erhalten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Bei Durchflhrung der Planung gehen in grolen Bereichen des Plangebietes der
Oberboden und die natirlichen Bodenfunktionen sowie das Ertragspotenzial der
Flachen verloren. Zudem werden grof3e Flachen durch die geplanten Gebaude und
Stralden versiegelt. Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der Oberbdden ist
dariber hinaus mit einer negativen Beeinflussung der verbleibenden Béden durch
die Bautatigkeiten zu rechnen.

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist als ,mittel bis gro3* zu bewerten.

Mit der Aufgabe der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung und der Entwicklung
naturnaher und extensiver Biotop- und Nutzungsstrukturen auf den externen, bis-
lang intensiv ackerbaulich genutzten Ausgleichsflachen (Geltungsbereiche B, C, D,
und E) kénnen dort die natlrlichen Bodenfunktionen erhalten und aufgewertet und
die Eingriffsfolgen in das Schutzgut Boden insgesamt verringert werden.

Abfallrecht:

Abfallrechtliche Belange sind von der Planung nicht in besonderer Weise betroffen.
Zum sachgerechten Umgang mit Abfallen werden keine Festsetzungen getroffen.
Die allgemein gultigen Regelungen der abfallrechtlichen Gesetzgebung sind jedoch
zu beachten.

Kampfmittel:
Der Geltungsbereich A ist zu 98 % der Gesamtflache nicht kampfmittelverdachtig.

Eine Ausnahme bildet der studdstliche Bereich an der Veltenhéfer Stralle. Die Fla-
che ist im Rechtsplan entsprechend als Kampfmittelverdachtig gekennzeichnet.
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In den Geltungsbereichen B, C, D und E besteht Kampfmittelverdacht.

Aus Sicherheitsgriinden sind entsprechend der DIN 18323 ,Kampfmittelraumarbei-
ten® fUr diese Bereiche Sondierungen auf Kampfmittel durchzufiihren. Werden Stor-
korper festgestellt, sind diese zu bergen (Aufgrabung der Verdachtspunkte).

445 Wasser

Mit der Zielsetzung die Veranderung des naturlichen Wasserhaushaltes durch Sied-
lungsaktivitdten in mengenmagiger und stofflicher Hinsicht so gering zu halten, wie
es technisch, 6kologisch und wirtschaftlich vertretbar ist, wurde im Rahmen der Pla-
nung ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept (Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing.
E. Macke mbH) erstellt. Demnach ist zur Férderung der lokalen Grundwasserneubil-
dung vorrangig die ortsnahe Versickerung als Alternative zur Ableitung von Nieder-
schlagswasser vorgesehen.

Starkregen:

Starkregen bezeichnet sehr gro3e Regenmengen, die innerhalb kurzer Zeit fallen.
Solche Starkregenereignisse kénnen zu Uberflutungen, nicht nur in der Nahe von
Gewassern, sondern im gesamten Gebiet fihren. Je nach Starke des Ereignisses
besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden.

In den vergangenen Jahren gab es in Braunschweig mehrfach intensivere Starkre-
genereignisse. Durch den Klimawandel ist in Zukunft hdufiger und mit starkeren
Starkregenereignissen zu rechnen.

Mit der Veroéffentlichung der Starkregenanalyse der Stadt Braunschweig fir das
Stadtgebiet beschreibt ,Starkregen” Regenereignisse, bei denen so hohe Wasser-
mengen auftreten, dass die Bemessungsgrenzen bzw. die Leistungsfahigkeit der 6f-
fentlichen Kanalisationen erheblich Uberschritten werden und die Niederschlage da-
her unkontrolliert abflie3en. Die Bezeichnung Starkregen beschreibt demnach einen
Bereich, der auRerhalb der kommunalen Uberflutungsvorsorge liegt.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Wasserwirtschaftlich wird das Plangebiet (Geltungsbereich A) durch die tGberwie-
gende landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Die weiteren Nutzungen sind was-
serwirtschaftlich unerheblich. Das Plangebiet liegt weder in einem Uberschwem-

mungsgebiet noch in einem Wasserschutzgebiet.

Die Grundwasserqualitat wird durch die landwirtschaftliche Nutzung, z. B. durch
Nahrstoffeintrage, beeinflusst. Das Plangebiet ist bisher kaum versiegelt. Daher liegt
eine weitgehend natlrliche Grundwasserneubildung vor. Es sind Grundwasser-
stédnde von teilweise (sidwestlicher Bereich) bzw. vielfach (nordéstlicher Bereich)
kleiner/gleich 2 m unter GOK oder Staunasse zu erwarten.

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflachengewasser.

Aus der Starkregenanalyse ergeben sich im Plangebiet betroffene Flachen.
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Die Flachen des Geltungsbereiches B werden landwirtschaftlich genutzt und sind
bisher unversiegelt. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat
werden durch die landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Die Bereiche sind nur ge-
ringfligig durch Uberflutungen bei Starkregen betroffen.

Geltungsbereich C ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitdt werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist im norddstlichen Teil mafig
durch Uberflutungen bei Starkregen betroffen.

Geltungsbereich D ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist durch Uberflutungen nur ge-
ringfligig betroffen. Auf den umliegenden Flachen sind z. T. erhebliche Uberflutun-
gen zu erwarten und es sind relevante FlieRwege vorhanden.

Geltungsbereich E ist eine landwirtschaftlich genutzte, bisher nicht versiegelte Fla-
che. Die Grundwasserneubildung sowie die Grundwasserqualitat werden durch die
landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst. Der Bereich ist durch Uberflutungen nur ge-
ringfugig betroffen. In Teilen gibt es relevante Fliedwege (Flierichtung West/Nord-
west).

Die Geltungsbereiche B, C, D und E liegen nicht im Wasserschutzgebiet fur das
Wasserwerk Bienroder Weg oder in einem Uberschwemmungsgebiet.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

In den Geltungsbereichen sind keine wasserwirtschaftlichen Veranderungen ohne
Durchflhrung der Planungen anzunehmen.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Veranderungen des Bodens durch Uberbauung und Versiegelung wirken sich nach-
haltig auf den naturlichen Wasserhaushalt und den Wasserkreislauf aus, da Flachen
fur die Ruckhaltung, Verdunstung und Versickerung von Niederschlagswasser verlo-
ren gehen. So wird der Oberflachenabfluss erhéht und die Grund- bzw. Bodenwas-
seranreicherung durch den Entzug von Sickerwasser reduziert. Zudem wird mit der
Uberplanung im Geltungsbereich A eine neue Topografie geschaffen, die zu einer
Verschiebung der im Rahmen der stadtweiten Starkregenanalyse simulierten Uber-
flutungen im Plangebiet fuhren wird. Infolge dessen kann es zu einer Verschlechte-
rung der Grundwasserneubildung sowie zu Schaden infolge von lokalen Starkregen-
ereignissen kommen.

Daher soll einerseits tber die Begrenzung der Grundflachenzahl bzw. der tGberbau-
baren Grundstiicksflache und der Begrenzung der Uberschreitungsméglichkeiten
gemal §19 Abs. 4 BauNVO der Versiegelungsgrad begrenzt werden und die Ein-
griffsfolgen gemindert werden. Zur Minderung der Eingriffsfolgen und Sicherung des
naturlichen Wasserhaushalts sieht das Regenwasserbewirtschaftungskonzept (In-
genieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH) darlber hinaus eine dezentrale
Regenwasserversickerung auf 6ffentlichen wie auch privaten Grundsticken vor. Po-
sitiv auf die Ruckhaltung, Verdunstung und Versickerung des Niederschlagswassers
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wirken sich dabei auch die Festsetzungen zur Dachbegriinung und zur Anlage von
Muldenflachen aus. Die lokale Ruckhaltung und Versicherung von Niederschlags-
wasser dient im Sinne der Klimafolgeanpassungen gleichzeitig zur Minderung der
Risiken sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit sowie durch
Uberflutungen aus Starkregen.

Mit Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzepts verbleiben somit keine
als erheblich und nachteilig zu wertenden umweltrelevanten Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser.

Starkregen
Starkregen bezeichnet sehr groRe Regenmengen, die innerhalb kurzer Zeit fallen,

so dass selbst die im Regenwasserbewirtschaftungskonzept vorgesehenen No-
tiberlaufe (z.B. Anschliisse an die Regenwasserkanalisation oder Uberlaufschwel-
len in den Versickerungsmulden) das abflieRende Niederschlagswasser aufgrund
ihrer hydraulischen Leistungsfahigkeit oder Beeintrachtigung (z.B. Verstopfung mit
Schwemmagut) nicht mehr aufnehmen kénnen. In diesem Fall staut sich das Nieder-
schlagswasser auf der Oberflache oder flieRt dem Gelandegefalle folgend auf der
Oberflache bis zum nachsten Tiefpunkt ab. Solche Starkregenereignisse kdnnen da-
her zu Uberflutungen im Gebiet fiihren. Je nach Stérke des Ereignisses besteht die
Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden.

Da das Gelande im sudlichen Bereich des Geltungsbereichs A von Stden nach Nor-
den in den zentralen Gringurtel um 0,75 bis 1,0 m abfallt, wird das Niederschlags-
wasser bei solchen Starkregenereignissen weitgehend dem Gefalle entsprechend
aus dem Sudteil des Geltungsbereichs A in Richtung Grunflache abflieen (Gelan-
detiefpunkt). Zudem werden die strallenbegleitenden Versickerungsmulden gemaf
dem Regenwasserbewirtschaftungskonzept (Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E.
Macke mbH) alle in Richtung zum zentralen Griinzug ausgerichtet sein, so dass
auch das Gefélle der Strallen und Wege dieser Ausrichtung folgt. Sie werden bei
Starkregenereignissen demnach als FlieRwege dienen und das Niederschlagswas-
ser gezielt in den zentralen Griinzug ableiten.

Im nérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes weist das Gelande Ho-
hen zwischen ca. 69,0 und 69,50 m NHN auf. Das Gefalle ist nicht in Richtung
Grlinzug ausgerichtet, sondern relativ flach und bewegt sich auf einer Gelandehdhe
um ca. 69,25 m NHN, ahnlich wie im angrenzenden Grinzug. In diesem Bereich
des Baugebietes besteht daher aufgrund des relativ ebenen Geldndes das Risiko
eines flachenhaften Einstaues.

Mit dem Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung und einer naturnahen Entwicklung
ist von einer wasserwirtschaftlichen Aufwertung dieser Bereiche auszugehen, da
nachteilige Beeinflussung wegfallen werden.

4.4.6 Klima, Luft

4.4.6.1 Stadtklima, Luft

Eine klimadkologische Ersteinschatzung auf Basis der gesamtstadtischen Klimaana-
lyse Braunschweig (GEO-NET 2017) zeigt, dass das Plangebiet (Geltungsbereich
A) im Bereich einer Kaltluftleitbahn liegt und ihm eine hohe bioklimatische Bedeu-
tung zukommt. Insbesondere die nach Westen und Nordwesten gedffnete Lage mit
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Freiflachen landwirtschaftlicher Nutzung sorgt fiir einen bedeutenden Zustrom von
Kaltluft in die anliegenden Wohn- und Gewerbegebiete.

Daher wurde durch das Biro GEO-NET Umweltconsulting GmbH ein Klimadkologi-
sches Fachgutachtendes erstellt, das die aktuelle klimadkologische Situation im
Plangebiet (Geltungsbereich A) und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf
die umliegenden Gebiete detailliert betrachtet und die Auswirkungen des geplanten
Vorhabens auf die klimadkologischen Funktionen mithilfe von Modellrechnungen un-
tersucht und beurteilt.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Nachts produzieren die grof3en Freiflachen Kaltluft, die Uber Ausgleichsstrémungen
die angrenzenden Siedlungsbereiche erreicht und bis zu 200 m in die Bebauung
eindringt und bei sommerlichen Hochdruckwetterlagen die bioklimatische Situation
verbessert.

Am Tage herrscht im Bereich des Plangebietes eine in Teilen maRige, zumeist aber
starke bis sehr starke Warmebelastung vor. Hier macht sich der Einfluss der gerin-

gen Vegetation auf den vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie der
Einfluss der naheliegenden, stadtischen Bebauung bemerkbar.

Die Flachen nérdlich des Plangebiets liegen im Bereich eines grof¥flachigen, sich in
ndrdlicher Richtung bis an den Stadtrand reichenden Kaltluftentstehungsgebietes,
welches die Luftleitbahn Xl Thune / Wenden initiiert, die durch das Plangebiet (Gel-
tungsbereich A) hindurch Frischluft in die gegenwartige Siedlungsstruktur hinein-
flhrt.

Die Flache liegt nérdlich an den Mittellandkanal angrenzend, im Bereich eines grof3-
flachigen, sich in nérdlicher Richtung bis an den Stadtrand erstreckenden Kaltluf-
tentstehungsgebietes, welches die Luftleitbahn XIII Thune / Wenden initiiert. Fur die
gegenwartige Siedlungsstruktur handelt es sich um einen sehr wichtigen klimadkolo-
gische Ausgleichsraum mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegeniber Nutzungsin-
tensivierung.

Die Flache liegt nérdlich des Mittellandkanals im Bereich der Okeraue mit éstlich an-
grenzendem Gewerbegebiet. Die Flache weist entsprechend des aktuellen Klima-
gutachtens eine hohe bioklimatische Bedeutung auf. Fur die gegenwartige Sied-
lungsstruktur handelt es sich um einen wichtigen klimadkologische Ausgleichsraum
mit einer hohen Empfindlichkeit gegentiber Nutzungsintensivierung.

Die Flache liegt am nérdlichen Stadtrand zwischen Beberbach und Ortslage Wag-
gum. Die Flache weist entsprechend des aktuellen Klimagutachtens eine hohe bi-
oklimatische Bedeutung auf. Fur die gegenwartige Siedlungsstruktur handelt es sich
um einen wichtigen klimatkologische Ausgleichsraum mit einer hohen Empfindlich-
keit gegenuber Nutzungsintensivierung.
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Die klimadkologische Ausgleichsflache liegt westlich von Riningen als Teil eines
Kaltluftentstehungsgebietes, welches die Luftleitbahn IX.b IX.a initiiert. Fir die ge-
genwartige Siedlungsstruktur handelt es sich um einen besonders wichtigen klima-
Okologischen Ausgleichsraum mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegeniber Nut-
zungsintensivierung.

Prognose liber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung bleibt die gegenwartige bioklimatische Situation
bestehen. Die Okosystemleistung der Flachen bleibt erhalten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Bei Durchflihrung der Planung ist eine Veranderung der klimadkologischen Situation
zu erwarten. Die erhéhte Versiegelung durch die geplante Bebauung verursacht ei-
nen Anstieg der Warmebelastung, wahrend die Strémungshindernisse eine Durch-
stromung und somit das Kaltluftprozessgeschehen behindern.

Die Umwandlung der Nutzung von groRtenteils Freiland und landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen zu Siedlungsbebauung verringert die Funktion der Kaltluftproduk-
tion in der Nachtsituation und erhdht die Aufwarmung in der Tagsituation. Dieser Ef-
fekt wirkt sich auch durch eine Verringerung des Zustroms von Kaltluft aus den vor-
mals offenen Freiflachen auf die westlich anliegenden Siedlungsgebiete sowie den
nordlichen Bereich des 1. Bebauungsabschnitts aus.

Positiv hervorzuheben ist die geplante Grinflache bzw. Parkanlage, die den nérdli-
chen und sudlichen Teil des geplanten Bebauungsgebietes von West nach Ost
durchzieht. Hier sind die Erwarmungseffekte besonders tagstber deutlich geringer
ausgepragt und tragen zu einer lokalen Minderung der Warmebelastung bei. In der
Nacht kann durch eine optimierte Gestaltung dieser Parkanlagen die auch die lami-
nare Luftstromung unterstitzt die klimadkologische Funktionalitadt erhdht werden
und somit auch der positive Einfluss auf den umgebenen Siedlungsraum verbessert
werden.

Um die Warmebelastung im Plangebiet tagstiber mdglichst gering zu halten und die
Eingriffe in zu mindern, ist im Wohnquartier zudem die Einbindung von vielen Bau-
men mit ausgepragtem Kronendach Uber Rasenflachen vorgesehen. Eine mdglichst
geringe Versiegelung von Oberflachen im Bereich von Grundsticken, Verkehrsfla-
chen und sonstigen Freiraumen wird dartber hinaus die Erwarmung tagsuber be-
grenzen und einem verbesserten Kaltluftprozessgeschehen nachts beitragen.

Neben dem kuhlenden Effekt durch die Transpiration der Vegetation bieten vor al-
lem auch die bepflanzten Mulden und Retentionsflachen durch die Evaporation eine
Méoglichkeit zur Temperaturregulierung, indem sie Wasser wie in einem Schwamm
speichern und an Hitzetagen zum Kihlen wieder abgegeben. Die mit der Anlage der
geplanten Bebauung einhergehenden lokalklimatischen Beeintrachtigungen — Auf-
heizung durch temperaturspeichernde Bauvolumina, Lufttrockenheit — kbnnen so
gemindert werden.
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Eine Veranderung der klimadkologischen Situation ist bei Realisierung der Planung
grundsatzlich zu erwarten. Mit Umsetzung der geplanten MafRnahmen kann der An-
stieg der Warmebelastung im Quartier gemindert, die Frischluftproduktion erhoht
und so die Auswirkungen auf Gesundheit sowie die Lebens- und Aufenthaltsqualitat
abgemildert werden. Somit verbleiben keine als erheblich und nachteilig zu werten-
den umweltrelevanten Auswirkungen auf das Stadtklima.

Die Flachen bleiben als Ausgleichsflachen in ihrer jetzigen klimadkologischen Funk-
tion dauerhaft erhalten.

Klimaschutz

Die hohen Treibhausgasemissionen, insbesondere der vergangenen Jahrzehnte,
haben dazu geflihrt, dass die weltweiten negativen Folgen des dadurch bedingten
Klimawandels splrbar geworden sind und ohne Gegenmaf3inahmen zu erheblichen
Beeintrachtigungen des menschlichen Lebens sowie des Naturhaushaltes auf der
Erde fuhren werden. Die zu erwartenden Klimaveranderungen sind in erster Linie
auf die anthropogenen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zurtickzufihren.

Neben Effizienz- und Einsparungsmal3nahmen bei der Errichtung von Gebauden
und beim Gebdudebetrieb sowie im Bereich Mobilitat kann die Nutzung klimafreund-
licher beziehungsweise klimaneutraler Energietrager zur Vermeidung von Treib-
hausgas-Emissionen beitragen.

Im Rahmen einer ersten Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen War-
meversorgung, BS|ENERGY, September 2022) sind fur das Baugebiet ,Wenden-
West 2. BA* daher verschiedene Erzeugungskonzepte zur weitestgehend CO--neut-
ralen Warmeversorgung des Quartiers untersucht worden. Die Ergebnisse der Kon-
zeptstudie und die daraus resultierenden Flachenanforderungen werden im Rahmen
des Planverfahrens bericksichtigt, um die spatere Umsetzung des CO2-neutralen
Energiekonzepts grundsatzlich zu erméglichen.

Ein abschlieRendes Ergebnis hinsichtlich der tatsachlichen Umsetzbarkeit des ge-
planten Energiekonzepts wird jedoch erst die nachfolgend zu erstellende Machbar-
keitsstudie liefern kdnnen, die in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger zu-
nachst noch erarbeitet werden soll.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Gegenwartig zeichnet sich das Plangebiet mit seiner ganz Uberwiegend landwirt-
schaftlichen Nutzung und sehr wenigen kleineren Gebauden durch geringfiigige
Treibhausgasemissionen aus.

Die betreffenden Flachen werden aktuell alle landwirtschaftlich bewirtschaftet. THG-
Emissionen werden nur durch die aktive Bewirtschaftung induziert.
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Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung ist keine Anderung des Umweltzustandes zu er-
warten.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Aus Sicht des globalen Klimaschutzes stellen zuséatzliche Gebaude durch den damit
verbundenen Energie- und Ressourcenverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb
grundsatzlich eine Verschlechterung des Zustands dar, da sowohl in der Bau- als
auch in der Nutzungsphase zusatzliche Treibhausgase verursacht werden.

Eine Uberschlagige Abschatzung der mit der Planung verbundenen entstehenden
Treibhausgasemissionen im Betrieb belauft sich auf etwa 600 t CO»eq jahrlich bzw.
30.000 t CO2eq in einem mit 50 Jahren angenommenen Lebenszyklus. (Annahmen:
KfW 55-Standard, Biomasse-KWK-Energieversorgung). Die mit der Entstehung der
Gebaude und den verwendeten Ressourcen verursachten Emissionen sind dabei
noch nicht berticksichtigt. Durch Rohstoffe wie Sand, Kies und Kalk bzw. deren Ge-
winnung kénnen u. U. vergleichsweise grof’e Mengen an CO; freigesetzt werden.

Die mit der Planung verbundenen Treibhausgasemissionen in Bezug auf die Ener-
gie- und Warmeversorgung sind im Wesentlichen von der Umsetzbarkeit des Ener-
giekonzepts abhangig. Diesbezlglich sind die Ergebnisse der anstehenden Mach-
barkeitsstudie abzuwarten.

Die Renaturierung von landwirtschaftlich genutzten Flachen lasst eine Verbesse-
rung des aktuellen Zustandes erwarten.

Anfalligkeit gegeniiber dem Klimawandel

Der globale, menschengemachte Klimawandel hat Folgen. Neben effektiven Mal3-
nahmen zum Klimaschutz, die eine weitere Anheizung des Klimas vermeiden kén-
nen, ist es heute schon notwendig, MalRnahmen zur Anpassung an die veranderten
Klimaverhaltnisse zu eruieren und umzusetzen. Durch den Klimawandel ist mit einer
Zunahme von Extremwetterereignissen zu rechnen, also auf vermehrte Hitzeperio-
den, langere Trockenphasen sowie intensivere Sturm- und Starkregenereignissen
einzugehen.

Je nach Starke des Ereignisses besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und
Sachschaden.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Aus der Starkregenanalyse ergeben sich im den Geltungsbereichen zwar betroffene
Flachen. Die Lage am Siedlungsrand und in einem nur durch geringe bauliche Nut-
zung gepragten Gebiet (Geltungsbereich A) bzw. in der freien Landschaft (Geltungs-
bereiche B, C; D und E) sorgt fir eine geringe Anfalligkeit fir Auswirkungen des Kili-
mawandels, z.B. durch anhaltende Trocken- und Hitzephasen oder durch starke
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Niederschlagsereignisse. Besonders schutzbedurftige Nutzungen oder kritische Inf-
rastruktur sind aktuell nicht vorhanden.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Bei Nichtdurchflihrung der MalRnahmen ergeben sich keine Veranderungen hinsicht-
lich der Anfalligkeit gegenilber den Folgen des Klimawandels.

Prognose Uiber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Die mit den Eingriffen einhergehende Bodenversiegelung wirkt sich ohne gegen-
steuernde MalRnahmen negativ auf die hydrologischen und stadtklimatischen Pro-
zesse aus, da Niederschlagswasser vermehrt oberflachlich abflieRt und versiegelte
Flachen und Gebaudekoérper lokal eine verstarkte Erwarmung hervorrufen, und sie
machen das Plangebiet anfalliger gegenliber den Folgen des Klimawandels.

Mit der Bebauung wird u. a. die Aufheizung und damit verbunden die Hitzebelastung
im Plangebiet zunehmen und auch zu Beeinflussungen des Temperaturregimes des
angrenzenden Siedlungsbereiches fuhren. Durch Freihaltung der Luftleitbahn (Grin-
flache) kann der Luftaustausch mit den angrenzenden Siedlungsflachen jedoch
auch weiterhin gewahrt und so die Gefahr fur Hitzestress im Sinne der Gesundheits-
vorsorge der Bevolkerung und der Stadtvegetation verringert werden.

Als besonders sensible Nutzung in Hinblick auf die Anfalligkeit gegenlber den Fol-
gen des Klimawandels sind die beiden Kindertagesstatten anzusehen. Eine unmit-
telbare VerknUpfung der Standorte mit der ,Frisch- und Kaltluftschneise® ist vorgese-
hen, um die positiven gesundheitlichen Effekte dieses Grinraums (Klimakomfort-
zone) zu nutzen und die besonders klimasensible Bevdlkerungsgruppe (Kleinkinder)
vor gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch Hitzestress zu bewahren.

Daruber hinaus tragt auch das Konzept der Schwammstadt (u. a. naturnahe Spei-
cherung und Versickerung des Niederschlagswassers) zur Regulierung des Tempe-
ratur- und Wasserhaushalts im Geltungsbereich A bei. Die dezentrale Regenwas-
serversickerung wirkt dabei sowohl den Risiken durch Uberflutungen aus Starkre-
gen als auch den Belastungen sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Tro-
ckenheit entgegen.

Mit der Uberplanung wird im Geltungsbereich A eine neue Topografie geschaffen,
die zu einer deutlichen Verschiebung der im Rahmen der stadtweiten Starkre-
genanalyse simulierten Uberflutungen fiihren wird. So werden die straBenbegleiten-
den Muldenflachen im sldlichen Teilbereich des Geltungsbereichs A ein durchge-
hendes Gefalle hin zu der zentralen Grunflache aufweisen, so dass bei Starkregen-
ereignisse grolere Wassermengen moglichst reguliert abgeleitet werden kénnen
und solche Flachen Uberflutet werden, auf denen keine oder nur geringen Schaden
zu befirchten sind (Frei- und Grinflachen).

Im nérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes ist die Topografie aller-
dings relativ flach und bewegt sich auf einer Gelandehdéhe um ca. 69,25 m NHN,
ahnlich wie im angrenzenden Griinzug. In diesem Bereich des Baugebietes besteht
daher bei Starkregenereignissen aufgrund des relativ ebenen Gelandes das Risiko
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eines flachenhaften Einstaues. Ohne gegensteuernde MalRnahmen besteht daher
die Gefahr von Personen- und Sachschaden.

In der Gesamtbetrachtung kénnen die geplanten Malinahmen im Geltungsbereich A
die Auswirkungen extremer Wetterereignisse wie Hitze, Starkregen oder Trocken-
heit abmildern. Eine erhdhte Anfalligkeit gegentber den Folgen des Klimawandels
besteht somit nicht.

Die naturnahe Entwicklung der Flachen lasst eine leichte Verbesserung des aktuel-
len Zustandes erwarten.

4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Bei den Flachen im Landschaftsraum handelt sich grof3tenteils um Ackerflachen, die
im Sutden durch die Veltenhofer Stralie (K25), im Norden durch die Stralle Heide-
blick und im Westen durch einen Feldweg eingefasst werden. Im Osten grenzt der
Geltungsbereich an die Gleisanlagen der Strallenbahnlinie 1 und im Norden an das
Schulgelande des Lessinggymnasiums Braunschweig-Wenden. Der 6stlich angren-
zende Siedlungsrand von Wenden besteht aus verdichteten Einzel- und Reihenhau-
sern mit Hausgarten. Die Flachen des Geltungsbereich A schlieRen somit direkt an
Wenden an und werden entlang der Feldwege u. a. als Erholungsraum genutzt.

Der Geltungsbereich A ist wesentlich durch das Erscheinungsbild der offenen Feld-
flur gepragt. Durch die Siedlungsnahe, die Veltenhdfer StraRe im Stden und die
Stadtbahnlinie im Osten, besteht hinsichtlich des Landschaftsbildes bereits eine ge-
wisse Vorbelastung. Die Feldflur wird durch einen Streifen mit einer strukturreichen
Kleingartenanlage bzw. Privatgrundsticken mit jeweils Gppigen Geholzbestand und
GroRbaumen unterbrochen.

Westlich der Stadtbahntrasse hat sich inmitten halbruderaler Gras- und Staudenfla-
chen ein grofflachiger Bereich mit Magerrasen entwickelt. Geblsche und Gehdlz-
bestande befinden sich im stidéstlichen Bereich als Grundstiickseinfassung der Ver-
sorgungsstation sowie in kleinen Gruppen am Rand der halbruderalen Gras- und
Staudenflur. Die Stralen und Wege im Untersuchungsraum werden zum Grolteil
von halbruderaler Gras- und Staudenflur gesdumt. Im Bereich der Gleisanlagen
und an der Schule sind die Rasenflachen starker gepflegt und zudem befinden sich
hier Anpflanzungen von Baumreihen und Baumgruppen des Siedlungsbereichs. Die
Gleise werden von Rabatten aus Zwerggeholzen gesaumt.

Die Geltungsbereiche B, C, D und E sind durch die landwirtschaftliche Nutzung als
weitgehend ausgeraumte Flur wahrnehmbar.

Prognose iber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Es ist keine Anderung der aktuellen Situation zu erwarten.
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Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Durch die Planung erfolgt keine Inanspruchnahme von Gebieten von besonderer
Bedeutung fir das Landschafts- und Ortsbild. Jedoch wird bei Durchfiihrung der
Planung die ortsnahe freie Feldflur Giberbaut, was mit einer Uberpragung des Land-
schaftsbildes und der Einschrankung der Sichtachse einhergeht. Durch die Schaf-
fung von offentlichen Grinflachen mit abwechslungsreichen Vegetationsstrukturen,
verschiedenen Spiel- und Bewegungsangeboten und einer differenzierten topogra-
phischen Gestaltung wird die Erholungsfunktion der Flache fur die Ortslage Wenden
aufrechterhalten.

Im den Geltungsbereichen werden auch durch die geplanten Ausgleichs- und Er-
satzmalnahmen keine wesentlichen Anderungen des Landschaftsbildes zu erwar-
ten sein. Durch die Aufgabe bzw. Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
wird das Landschaftsbild hinsichtlich Naturnahe und Vielfalt bereichert.

4.4.8 Kulturgiter und sonstige Sachguter

Das Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz beinhaltet
in den Geltungsbereichen A, B, C, D und E keine Eintrage.

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Flr das Schutzgut ist aufgrund des Fehlens entsprechender schutzwirdiger Objekte
keine Bedeutung festzustellen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Wesentliche Veranderungen sind nicht zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund des Fehlens entsprechender schutz-
wurdiger Objekte keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Ein Auftreten archdologischer Fundstellen im Zuge von Bau- und Erdarbeiten ist je-
doch potenziell méglich und kann daher vorab nicht ganzlich ausgeschlossen wer-

den. Eine besondere Bedeutung lasst sich somit vorab nicht vollstandig ausschlie-

Ren.

4.49 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmafig Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Schutzgitern und Umweltmedien. Die nachweisbaren
und/oder messbaren Veranderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgitern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefligen der Schutzguter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar
ist. Demzufolge kénnen hier exemplarisch nur einige der wichtigsten auftretenden
moglichen Wechselwirkungen aufgefuhrt werden:
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Mit der Umsetzung der Planung erfolgt eine Ausdehnung der Siedlungsbebauung in
dem Sinne, dass bisher unbebaute bzw. in geringem Male bebaute Flachen zu
Wohnbauzwecken in Anspruch genommen werden.

Das Schutzgut Mensch steht dabei in vielfacher Beziehung zu den Ubrigen Schutz-
gutern. Mit der Inanspruchnahme der Ackerflachen fur die Siedlungserweiterung
wird der Landwirtschaft in ihrer Bedeutung fur die Nahrungs- und Rohstoffproduktion
dauerhaft Grund und Boden entzogen (Flachenverlust). Die Flacheninanspruch-
nahme wirkt sich negativ auf die Schutzgtter Luft, Klima, Boden und Wasser und
damit auch auf die Lebensgrundlage fir Menschen in Hinblick auf Nahrungsgewin-
nung, das Trinkwasser sowie die Frischluft bzw. die Veranderung des Klimas aus.

Bei Realisierung des Baugebiets ist darlber hinaus sowohl im Rahmen der Bauta-
tigkeiten als auch im Rahmen der Nutzungen mit negativen Auswirkungen auf den
Klimawandel, insbesondere in Hinblick auf Treibhausgasemissionen zu rechnen.
Diese lassen sich nicht vollstandig vermeiden, sollten jedoch u. a. durch die Umset-
zung eines moglichst klimaneutralen Energiekonzepts abgemildert werden.

Staub, Larm und andere Emissionen kénnen in der Wechselwirkung Mensch/Ge-
sundheit ohne gegensteuernde Malinahmen zudem zu gesundheitlichen Schaden
fuhren. Im Plangebiet sind daher Schallschutzmaflinahmen erforderlich.

Die Eingriffe im Geltungsbereich A fiihren auRerdem zur einer Beeintrachtigung der
naturlichen Bodenfunktionen und des lokalen Wasserhaushaltes (Grundwasserneu-
bildung). Die Schutzguter Boden und Wasser stehen dabei in enger wechselseitiger
Beziehung zueinander, da sich das Puffer- und Speichervermdgen sowie die Durch-
I&ssigkeit des Bodens fir Flissigkeiten direkt auf den Grundwasserhaushalt auswir-
ken. So verandert die mit Umsetzung der Planung einhergehende Versiegelung des
Bodens nicht nur den Boden selbst, sondern hat zur Folge, dass die Abfluss- und
Grundwasserneubildungsfunktion in diesem Bereich eingeschrankt wird. Nieder-
schlagswasser kann zum Beispiel bei einem durch Bauten versiegelten Boden nicht
versickern.

Dies hat zudem auch direkte Auswirkungen auf die mikroklimatischen Bedingungen
vor Ort, zum Beispiel durch Veranderung der Verdunstung, Versickerung und des
Abflusses von Niederschlagen und kann zu einer hdheren Anfalligkeit gegenliber
den Folgen des Klimawandels (z.B. Uberwarmung, Uberflutung) fiihren. Durch ge-
gensteuernde MalRnahmen soll das Niederschlagswasser im Plangebiet daher mog-
lichst dem naturlichen Wasserhaushalt zurtickgeflhrt werden.

Auch die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt stehen in verschiede-
nen Beziehungen mit den Schutzgltern Boden, Wasser und Landschaft. Wasser
und Boden stellen dabei sowohl Lebensraum als auch Lebensgrundlage dar, so
dass die geplanten Eingriffe in die Landschaft zum Beispiel Auswirkungen auf das
Nahrungsangebot, die Grof3e des Lebensraumes sowie den Boden- und Wasser-
haushalt und damit Auswirkungen auf das Artenvorkommen (Betroffenheit der Ar-
tengruppen Vogel und Fledermause sowie der besonders geschitzten Blaufligeli-
gen Odlandschrecke) haben.

Mit Umsetzung der Planung wird es im Geltungsbereich A zu einem dauerhaften di-
rekten Flachenentzug und Veranderungen der bisher vorhandenen Habitatstruktu-
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ren kommen. Sie wirkt sich dartiber hinaus auf das Schutzgut Landschaft aus, in-
dem es das Landschaftsbild und die Lebensraumstrukturen anders gestaltet und u.
a. mit dem Verlust eines nach § 30 BNatSchG geschitzten Biotops (Trockenrasen)
einhergeht. Mit Umsetzung der Vermeidungs- und externen Ausgleichmaf3nahmen
verbleiben jedoch keine als erheblich und nachteilig zu wertenden umweltrelevanten
Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Diese beispielhaften Verflechtungen der Schutzglter zeigen, dass sich die umwelt-
bezogene Bewertung nicht nur auf einzelne Umweltmedien erstreckt, sondern auch
die Wechselwirkungen innerhalb der Schutzguter sowie die Auswirkungen auf die
Umwelt als Ganzes einschlieft.

Die naturnahe Entwicklung der Flachen entzieht der intensiven Landwirtschaft Fla-
chen, um diese wiederum 6kologisch aufzuwerten mit positiven Auswirkungen auf
Flora und Fauna.

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

Die Auswirkungen des aktuell in Realisierung befindlichen 1. Bauabschnitts auf die
Umweltgiter sind in die vorstehende Betrachtung bereits eingeflossen. In der rele-
vanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich A dieses Bebauungsplans bestehen
derzeit keine weiteren Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltglter zu
erwarten waren. Eine zusatzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung moéglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet.

4.5 MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der

nachteiligen Auswirkungen

4.51

Zur Vermeidung und Verminderung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen
wurden planerische und technische Vorkehrungen getroffen, die Planung wurde un-
ter Umweltgesichtspunkten angepasst und im Bebauungsplan werden u. a. Mal3-
nahmen zum Schutz und zur Férderung von Natur, Arten und Biotopen festgesetzt.

Diesbeztiglich wird auch auf die jeweiligen Kapitel im Umweltbericht (Kap. 4.4) und
in der Begriindung der Festsetzungen (Kap. 5) verwiesen.

MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachtei-
liger Umweltauswirkungen

Eingriffe in die Schutzglter kénnen bei der Planung von neuen Wohnbauflachen
grundsatzlich nicht vermieden werden.

Zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen sind die im folgenden genannten MaRnahmen relevant, die im Gel-

tungsbereich A durchgeflihrt werden. Es wird auf die jeweiligen Kapitel im Umwelt-
bericht (Kap. 4.4) und in der Begriindung der Festsetzungen (Kap. 5) verwiesen.

¢ Die hohe bauliche Dichte (Wohndichte) sowie die Nutzung vorhandener Infra-
struktur es Stadtteils Wenden (insbesondere Stadtbahnanschluss) tragen zum
sparsamen Umgang mit Grund und Boden bei.
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Die hohe bauliche Dichte (Kompaktheit der Gebaude) kann zudem den Warme-
energiebedarf der Gebaude und die daraus resultierenden Treibhausgasemissi-
onen begrenzen.

Das Mobilitatskonzept mit Quartiersgaragen zielt darauf ab, die bendtigte Flache
fur den Motorisierten Individualverkehr zu bindeln und tragt damit zum sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden bei.

Durch die Priorisierung alternativer Mobilitdtsformern u. a. Anbindung an das
Stadtbahnnetz sowie eine gute Durchlassigkeit fur Fuligéanger und Radfahrer
sollen zudem indirekt auch die negativen Auswirkungen des Motorisierten Indivi-
dualverkehrs auf die Schutzglter Mensch (insbesondere Larm) und Klima (Ins-
besondere Treibhausgase) reduziert werden.

Die Ausrichtung des Griinzugs und die entsprechende Orientierung der Baukor-
per wird die Zufuhr von Kaltluft in das Plangebiet und in den Bestand des Stadt-
teils Wenden sichergestellt. Verringert werden so negativen Wirkungen der Be-
bauung auf die Kaltluftstrdomung.

Die Festsetzung 6ffentlicher Grinflachen sowie umfangreicher Begrinungsmalf}-
nahmen (Dach- und Fassadenbegriinung, bepflanzte Mulden etc.) sowohl im 6f-
fentlichen als auch im privaten Raum verbessern das Ortsbild, begrenzen die
Eingriffsfolgen von Versiegelung und Bebauung fur alle Schutzguter des Natur-
haushaltes und minimieren die kleinklimatischer Belastungen.

Die Verwendung von hauptsachlich einheimischen und standorttypischen Pflan-
zen auf den offentlichen Freiflachen sollen dabei die Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild minimieren.

Durch die Begrenzung der Grundflachenzahl bzw. der Gberbaubaren Grund-
stiicksflache und der Begrenzung der Uberschreitungsmoglichkeiten geman §19
Abs. 4 BauNVO soll der Versiegelungsgrad auf ein vertragliches Mal3 begrenzt
werden. Dies dient gleichzeitig zur Minderung der Risiken durch Uberflutungen
aus Starkregen sowie sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Trockenheit.

Die notwendigen Eingriffe in die Schutzguter Klima, Boden und Grundwasser
werden daruber hinaus auch durch Festsetzungen zur Dachbegriinung, und zur
Anlage von Muldenflachen, von Grinflachen sowie der Pflicht zur Versickerung
von Niederschlagswasser gemindert.

Begrinungsmaflinahmen und Retentionsflachen tragen darlber nicht nur zu ei-
nem kleinklimatischen Ausgleich im Nahbereich der Wohngeb&ude bei, sie star-
ken auch die Resilienz gegeniber den Folgen des Klimawandels.

Die Bertcksichtigung der Flachenanspriche flr Energiezentrale und Erdwarme-
sonden ermdglichen die Umsetzung einer moglichst treibhausgasneutralen
Energieversorgung und sollen die negativen Auswirkungen auf die Schutzgiter
Mensch, Klima und Luft begrenzen.

Durch Festsetzung zum Schallschutz kénnen gesunde Wohnverhaltnisse gesi-
chert werden.

Die genannten MalRnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesun-
den Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Ar-
beitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus.
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4.5.2 Malnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, An-
wendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

Das geplante Vorhaben stellt gemaR § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch
MafRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen — Aus-
gleichsmaflinahmen — oder zu ersetzen — ErsatzmalRnahmen. Als kompensiert gilt
eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den.

Gemal § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplanen Gber
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. GemaR § 1 a BauGB werden die Aspekte ,Ausgleich®
und ,Ersatz“ zusammenfassend als ,Ausgleich“ bezeichnet.

In Kap. 4.5.1 sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmaflnahmen beschrieben. Die trotz der beschriebenen und
im Bebauungsplan im Geltungsbereich A beriicksichtigten Vermeidungs-, Verhinde-
rungs- und Verringerungsmafnahmen verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen
werden durch AusgleichsmalRinahmen wie folgt kompensiert:

Die im Geltungsbereich A festgesetzte Installation von Nisthilfen fir gebaudebri-
tende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauerseg-
ler) und Fledermausarten (Zwerg-, Micken-, Bart-, Fransen-, Breitflligelfledermaus)
kann den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten in Folge der Realisierung
des Baugebietes kompensieren.

Das verbliebene Kompensationsdefizit macht zusatzliche Ausgleichsmallnahmen
auferhalb des vom Eingriff betroffenen Plangebietes (Geltungsbereich A) erforder-
lich. Fur die Bewaltigung der Eingriffsfolgen wurden vier im Stadtgebiet liegende
Flachen gewahlt, die zugleich den Anforderungen des artenschutzrechtlichen Aus-
gleichsbedarfs geniigen missen:

e Geltungsbereich B, Gem. Wenden, Flur 3, Fistk 152/3, insg. 9.324 m?: Aus-
gangsbiotop ist Sandacker. Zielbiotope mesophile Grunlander sowie 3-reihige
Strauch-Baumhecke mit Krautsaum

o Geltungsbereich C, Gem. Veltenhof, Flur 7, Flurstiick 34/3 (Teilflache,

18.930 m?) Ausgangsbiotop Sandacker, Zielbiotope Trockenrasen. Ausgleich fir
Uberplanung von nach § 30 BNatSchG geschiitzten Biotopen (Trockenrasen)

e Geltungsbereich D, Gem. Waggum, Flur 3, Flurstick 475, (Teilflache,

15.670 m?) Ausgangsbiotop Sandacker, Zielbiotope mesophile Griinlander so-
wie 3-reihige Strauch-Baumhecke mit Krautsaum

e Geltungsbereich E, Gem. Runingen, Flur 4, Teilflache des Flurstlicks 90/5,
40.000 m2. Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und ohne synthetische
Pflanzenschutzmittel und ohne mineralische Diinger zu bewirtschaften. Inner-
halb der Ackerflache sind in Ost-West-Richtung drei Streifen mit einer Regel-
breite von 15 m als Lebensraum fir die Feldlerche wie folgt herzurichten. Aus-
gleich fur Uberplanung von Feldlerchenrevieren. Ausgangsbiotop Sandacker,
Zielbiotope Blihstreifen mit einer Regelbreite von 15 m sowie basenreicher
Lehmacker (Bewirtschaftung ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne
mineralische DUngung).

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



- 56 -

Damit kann im Sinne des BNatschG der nicht vermeidbare Eingriff im Geltungsbe-
reich A entsprechend ausgeglichen werden.

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Be-
bauungsplan zuldssigen Vorhaben fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu erwarten
sind

Durch Storfalle oder Umweltkatastrophen kénnen besondere Risiken fir Baugebiete
bestehen. Gemal § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsa-
men Planungen Flachen fiir sensible Nutzungen (wie Wohnen) daher so anzuord-
nen, dass Auswirkungen von schweren Unfallen in Betrieben nach der Storfallver-
ordnung so weit wie moglich vermieden werden. Die Vorgaben des § 50 BImSchG
bzw. des Artikels 13 der Seveso-llI-Richtlinie sind zu beachten.

Fir das Stadtgebiet liegt ein Gutachten gemaf Art. 13 Seveso-llI-Richtlinie bzw.
§ 50 BImSchG zur Bestimmung angemessener Sicherheitsabstande fur Betriebsbe-
reiche in Braunschweig (U-CON GmbH, August 2020) vor.

Risiken flir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z. B.
durch schwere Unfalle oder Katastrophen sind aufgrund der Art der Festsetzung des
Plangebietes bzw. der hierin zulassigen Nutzungen nicht zu erwarten.

Die im Plangebiet A befindlichen schutzbedirftigen Gebiete liegen gemaf dem von
der Kommission fur Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium fur Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit erstellten Leitfaden ,Empfehlung flr Abstande
zwischen Betriebsbereichen nach der Stérfallverordnung und schutzbedirftigen Ge-
bieten im Rahmen der Bauleitplanung — Umsetzung des § 50 BImSchG* (KAS-18)
innerhalb der Achtungsabstande von insgesamt funf Storfallbetrieben. Die abstrakte
Betrachtung der Achtungsabstande dient einer ersten Abschatzung des Gefahr-
dungspotentials, bericksichtigt jedoch regelmafig noch nicht die Besonderheiten
des jeweiligen Betriebsbereiches und seiner Umgebung.

Fir die genauere Ermittlung des Gefahrdungspotentials wurde vor diesem Hinter-
grund daher eine gutachterliche Untersuchung (U-CON GmbH, August 2020) heran-
gezogen. Darin wurde anhand von Detailkenntnissen gemaf Kap. 3.2 des Leitfa-
dens KAS-18 unter Berlcksichtigung der konkreten Verhaltnisse der jeweiligen Be-
triebsbereiche die jeweiligen angemessenen Sicherheitsabstande gemaf Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe a Seveso-llI-Richtlinie ermittelt. Auf Grundlage dieser Ermitt-
lung Iasst sich feststellen, dass die schutzbedurftigen Gebiete (Geltungsbereich A)
komplett auRerhalb der von dem Sachverstandigenbiro ermittelten angemessenen
Sicherheitsabstande die jeweiligen Betriebsbereiche der funf Storfallbetriebe liegen.
Da sich das Plangebiet nicht im Gefahrenbereich befindet, sind keine besonderen
Schutzmalinahmen erforderlich.

Weiter Gefahrenquellen, von denen erhebliche Risiken fir schwere Unfélle oder Ka-
tastrophen zu erwarten sind, sind derzeit nicht bekannt. MaRnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung oder Verringerung von eventuellen erheblichen nachteiligen
Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie die Regelung von Einzelhei-
ten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekampfungsmalnahmen fir
solche Krisenfalle sind deshalb nicht erforderlich. Im Baugebiet selbst sind derartige
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Nutzungen nicht zulassig, insofern kann sich keinerlei Gefahrdung fir die Umge-
bung ergeben.

Auch die Befiirchtung, dass die in Thune vorhandenen strahlenschutzrechtlich rele-
vanten Betriebe eine Gefahrdung darstellen, konnte durch das Niedersachsischen
Ministerium fur Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz widerlegt werden. Die flr
den Strahlenschutz zustandige Behorde aulerte diesbezlglich keine Bedenken.
Den potenziellen Gefahren durch die in Thune ansassigen Betriebe bzw. der damit
verbundenen Geféahrdung der Bevolkerung wird durch die strahlenschutzrechtlichen
Regelungen insbesondere die StrSchVO Rechnung getragen. Abstandsregelungen
zur Wohnbebauung oder zu anderen Betrieben, die mit radioaktiven Stoffen umge-
hen, sind im StrISchG und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen demnach nicht enthalten. Im Strahlenschutzrecht missen Grenzwerte im
bestimmungsgemalien Betrieb und bei Storfallen bereits in unmittelbarer Nahe des
Betriebsgelandes eingehalten werden. Beim Vorliegen von mehreren zu betrachten-
den genehmigungs- oder anzeigebedurftigen Tatigkeiten hat gemaR § 80 Absatz 4
StriSchG die fir den Strahlenschutz zustandige Behdrde darauf hinzuwirken, dass
die in § 80 Absatz 1 und 2 StrlISchG genannten Grenzwerte fir Einzelpersonen der
Bevolkerung insgesamt eingehalten werden.

Im den Geltungsbereichen B, C, D und E sind weder Storfallbetriebe noch schutzbe-
dirftige Nutzungen zuldssig, insofern kann sich keinerlei Gefahrdung ergeben.

4.7 MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

Gemal § 4c BauGB Uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchfuihrung von Bauleitplanen eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage
zu sein, geeignete Mallnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Dabei sind alle Behérden verpflichtet, die Gemeinde Uber erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.

Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden seitens
der Fachbehdrden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehal-
ten und standig aktualisiert. Mit diesen genannten Instrumentarien lassen sich die
umweltbezogenen Handlungserfordernisse fir das Plangebiet erkennen.

Die Uberwachung insbesondere der festgesetzten Ausgleichs- und Artenschutz-
mafRnahmen erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Planung durch die jeweils zu-
standige Behorde.

Im Geltungsbereich E, zuzlglich eines Puffers von 200 m, ist ein Monitoring der
Feldvogelfauna durchzufiihren. Das Monitoring umfasst zwei Revierkartierungen der
Avifauna mit jeweils 5 Begehungen von Marz-Juni. Die erste Revierkartierung ist
vor Umsetzung der MaRnahmen durchzuflihren und die zweite Revierkartierung 3
Jahre danach.

Besondere UberwachungsmaRnahmen, die dariiber hinausgehen, sind fir diesen
Bebauungsplan nicht erforderlich.
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4.8 Ergebnis der Priifung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

In der gesamtstadtischen Perspektive ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher
Flachen fir Wohnbauzwecke aufgrund des aktuellen Wohnraumbedarfs notwendig,
wenngleich dieser Flachenentzug aus landwirtschaftlicher Sicht sehr kritisch zu se-
hen ist. Aufgrund guten infrastrukturellen ErschlieRung des Plangebiets sowie der
ungebrochenen Nachfrage nach bezahlbarem, gut erschlossenem Wohnraum ist
der unmittelbar an den Ortsteil Wenden und die Stadtbahnlinie grenzende Geltungs-
bereich A fur die angestrebte Wohnnutzung geradezu pradestiniert.

Sowohl das Rahmenkonzept Wenden-West als auch das ISEK und der Flachennut-
zungsplan sehen den Bereich des Bebauungsplans ,Wenden-West 2. BA“ daher be-
reits eine Siedlungsentwicklung vor. Gewerbeflachen sind hingegen auf den starker
belasteten Flachen entlang der BAB A2 vorgesehen. Ein Gewerbestandort ware im
Plangebiet aber auch wegen der Nahe zur Bestandswohnbebauung nicht zielflih-
rend.

Da im Stadtteil Wenden ansonsten keine vergleichbaren Flachen fur die dringend

bendtigte Wohnbauentwicklung zur Verfligung stehen, wurden alternative Nutzungs-
konzepte im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens nicht mehr gepruft.

49 Zusammenfassung

Ein groRerer Teil der Flachen im Geltungsbereich A wurde bisher landwirtschaftlich
genutzt. Ziel ist nun die Bereitstellung von Bauland fir ca. 700 Wohneinheiten in un-
terschiedlichen Wohnformen. Der Geltungsbereich A grenzt an den Ortsteil Wenden
und die bestehende Stadtbahntrasse, so dass Synergieeffekte hinsichtlich Erschlie-
Rung und Infrastruktur genutzt werden kdnnen. Aufgrund der Lage ist das Vorhaben
gut geeignet, um der starken Wohnungsnachfrage im Stadtgebiet gerecht zu wer-
den. Die Erschlielung des Gebiets kann Uber die Veltenhofer Stral3e erfolgen.

Im Plangebiet sind groRe 6ffentliche Grinflachen geplant. Diese sollen neben ihrer
klimaodkologisch bedeutsamen Funktion als Frisch- oder Kaltluftschneise auch als
eigenstandige raumliche Anlagen mit breiter Nutzungspalette (Naherholung, Frei-
zeit, Sport und Spiel) genutzt werden kénnen.

Die Auswirkungen auf die Umwelt stellen sich folgendermalfen dar:

e Bei Durchfiihrung der Planung gehen in gro3en Bereichen des Plangebietes der
Oberboden und die nattrlichen Bodenfunktionen verloren, da grolte Flachen
durch die geplanten Gebaude und Strallen versiegelt werden.

¢ Die landwirtschaftliche Flache mit den spezifischen Lebensraumen fir Tiere und
Pflanzen geht verloren. Fur besonders schitzenswerte Arten und Flachen (Feld-
lerche, Odlandschrecke) werden Ersatzlebensrdume geschaffen.

e Das bisherige Orts- und Landschaftsbild wird durch das Baugebiet verandert.

e Aufgrund der guten Bodenverhaltnisse ist die Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers im Plangebiet vorgesehen, was negative Auswirkungen auf
den natlrlichen Wasserhaushalt verringern kann.

o Bei Realisierung des Baugebiets ist mit negativen Auswirkungen auf das Klima,
den Klimaschutz und im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels zu rechnen.
Die Festsetzungen von offentlichen Grinflachen sowie umfangreicher Begri-
nungsmafnahmen, MalRnahmen zur Versickerung sowie zur Nutzung erneuerba-
rer Energien werden die Auswirkungen teilweise verringern konnen.
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e Der Aspekt ,Mensch und menschliche Gesundheit® ist im Wesentlichen durch
den Faktor StralRenlarm betroffen. Im Hinblick auf diesen Aspekt werden daher
Festsetzungen Schallschutz getroffen.

e Kultur- und sonstige Sachguiter sind nicht betroffen.

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4
BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind insbesondere der
Verlust landwirtschaftlicher Flache und die Veranderung von Lebensraumen fir
Tiere und Pflanzen, der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiege-
lung sowie die zusatzlichen Treibhausgasemissionen aus Errichtung und Betrieb
(graue Emission, Verkehr usw.) zu nennen.

In den Geltungsbereichen B, C, D und E sind Ausgleichsflachen zur Kompensation
der durch das Baugebiet verursachten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft vor-
gesehen. Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Mallhahmen
zur Grunordnung sowie der MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft auf den internen und externen Flachen sind
die durch den Bebauungsplan zulassigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung
als ausgeglichen einzustufen.
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Begriindung der Festsetzungen

5.1

Die Planung (Geltungsbereich A) umfasst die im Flachennutzungsplan als Wohn-
bauflachen dargestellten und unmittelbar an den heutigen Ortsrand angrenzenden
Flachen entlang der Stadtbahnlinie zwischen Veltenhéfer Stral’e und Heideblick.

Da die Flachenreserven fir die Wohnraumentwicklung in der gesamtstadtischen
Perspektive knapp sind und die dafir erforderliche Infrastruktur fir das Gemeinwe-
sen bezahlbar bleiben muss, sollen die bestehenden Potenzialflachen genutzt wer-
den, um die Vielfalt und Qualitédt des Wohnungsangebotes in Braunschweig zu er-
weitern und der Schaffung von dringend benétigten Wohnbauflachen Rechnung zu
tragen. Aufgrund der Lagegunst sind hier vergleichsweise hohe Wohndichten ver-
tretbar, so dass die Realisierung von schatzungsweise ca. 700 Wohneinheiten er-
madglicht werden kann.

Der stadtebauliche Entwurf ist im Nutzungsbeispiel zum Bebauungsplan dargestellt
und bildet die Grundlage fir die getroffenen Festsetzungen. Im Rahmen der Fest-
setzungsmoglichkeiten werden insbesondere auch Standards fir eine klimagerechte
Siedlungsentwicklung berucksichtigt.

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die geplanten Wohnbauflachen
Uberwiegend als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Dadurch wird es ermoglicht,
dass hier Bereiche entstehen, die zwar ,vorwiegend dem Wohnen* dienen, in denen
jedoch auch andere mit einer Wohnnutzung vereinbare und vertragliche Nutzungen
untergebracht werden kénnen.

In den Allgemeinen Wohngebieten werden die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Laden ausgeschlossen, um wesentliche Auswirkungen gegen die Funktionsviel-
falt des zentralen Versorgungsbereiches City sowie der Stadtteil- und Nahversor-
gungszentren durch die Ansiedlung von Einzelhandelsagglomerationen im Plange-
biet zu verhindern. Um das Nahversorgungszentrum in Wenden zu schutzen sollen
Nahversorgungsrelevante Nutzungen im Plangebiet nur im begrenzten Umfang und
nur im Urbanen Gebiet MU 2 ausnahmsweise zulassig sein

Gartenbaubetriebe und Tankstellen

Gartenbaubetriebe und Tankstellen stellen flachenbeanspruchende Nutzungen dar,
die dem Planungsziel eines kompakten Wohnquartieres widersprechen und sich in
das stadtebauliche Konzept nicht einfligen. Insbesondere kénnen sich Tankstellen
auch aufgrund ihrer verkehrserzeugenden Funktion negativ auf die Wohnqualitat
des ,autoarmen” Quartieres auswirken. Innerhalb des Stadtgebietes gibt es an an-
derer Stelle flr Gartenbaubetriebe und Tankstellen geeignetere Standorte. Sie wer-
den im Plangebiet daher ausgeschlossen. Der Ausschluss von Tankstellen umfasst
grundsatzlich nicht die Errichtung 6ffentlicher E-Ladesaulen.

5.1.2 Urbanes Gebiet

Unmittelbar nérdlich der Veltenhéfer Stralle werden an dem verkehrstechnisch gut
angebundenen und o&ffentlich gepragten Randbereich Urbane Gebiete (MU) geman

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-61-

§ 6a BauNVO ausgewiesen, um am westlichen Ortseingang von Wenden die Wohn-
nutzung sowie die Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen
und anderen Einrichtungen zu kombinieren und eine der Lage entsprechende hdhe-
ren Nutzungsdichte und -mischung zu erméglichen. Auch im sidlich angrenzenden
1. Bauabschnitt ist mit Festsetzung eines Urbanen Gebiets bereits eine entspre-
chende Nutzungsmischung vorgesehen.

Stadtebauliches Ziel der Ausweisung der Urbanen Gebiete ist es daher dem Bedarf
nach einem adaquaten Angebot an gebietsbezogener Versorgungs- und Dienstleis-
tungseinrichtungen sowie allgemeinen stadtebaulichen Ziele wie der ,Stadt der kur-
zen Wege*“, der Vermeidung von Verkehr, der Sicherung der Grundversorgung und
der Schaffung von Arbeitsplatzen im naheren Wohnumfeld nachzukommen.

So wurde im Bereich um Wenden aufgrund der geringen Flachenverfugbarkeit zu-
letzt ein Bedarf an kleinteiligen siedlungsnahen bzw. integrierten Gewerbeflachen
bspw. von Einzelhandelsbetrieben und kleineren Dienstleistungsunternehmen sowie
Arztpraxen o. a. festgestellt, der ohne die Ausweisung neuer Bauflachen zu einer
Unterversorgung am Standort fihren wirde. Damit verbunden waren langere An-
fahrtswege. Im Sinne der 15-Minuten-Stadt soll dieser Entwicklung daher entgegen-
gewirkt werden. Zudem soll auch Raumlichkeiten fir die Realisierung eines Dorfge-
meinschaftshauses in diesem Bereich ermdéglicht werden.

Aufgrund der exponierten Lage werden Wohnnutzungen im Erdgeschoss zur Vel-
tenhofer Stralle auf der Grundlage von § 6a Abs.4 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen,
Dies geschieht mit dem Ziel die Erdgeschossflachen fiir vorwiegend auf Offentlich-
keit und Besucherverkehr angewiesene Nutzungen zu sichern. Das Vorhandensein
von Offentlichkeitswirksamen Nutzungen im Erdgeschossbereich ist nicht zuletzt fur
die urbane Qualitat von erheblicher Bedeutung und soll daher im Rahmen der Bau-
leitplanung gestarkt werden.

Von den Festsetzungsmoglichkeiten zur Steuerung des Wohnanteils wird hingegen
kein Gebrauch gemacht, da an diesem Standort Entwicklungsszenarien auch in mit-
tel- bis langfristiger Sicht mit unterschiedlich gepragten Anteilen gemaf dem Nut-
zungskatalog fur Urbane Gebiete gut vertretbar sind. Die in der Baunutzungsverord-
nung fir Urbane Gebiete allgemein oder ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen
werden mit einigen Ausnahmen zugelassen.

Einzelhandel

Um die Versorgung der Bevolkerung, besonders fur die weniger mobilen Bewohner-
gruppen, mit Gutern des taglichen Bedarfs, insbesondere des Lebensmitteleinzel-
handels, in Wohnortnahe sicherzustellen, erscheint die Ansiedlung eines zusatzli-
chen Nahversorgers in Wenden vernunftigerweise geboten. Allerdings sollte der be-
stehende Nahversorger im Stadtteilzentrum durch eine Neuansiedlung im Plange-
biet nicht beeintrachtigt werden.

Mit dem stadtebaulichen Ziel wesentliche Auswirkungen gegen die Funktionsvielfalt
des zentralen Versorgungsbereiches City sowie der Stadtteil- und Nahversorgungs-
zentren insbesondere auch dem Stadtteilzentrum Wenden, Hauptstral3e auszu-
schlie3en, werden im Urbanen Gebiet daher Einschrankungen hinsichtlich Ansied-
lung von Einzelhandelsnutzungen getroffen. Dies erfolgt unter Beachtung der Ziele
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sowie Vorgaben der Landes- und Regionalplanung und auf Grundlage des Zentren-
konzepts der Stadt Braunschweig, das Leitlinien fir Einzelhandelsansiedlungen im
gesamten Stadtgebiet enthalt.

So werden in den Urbanen Gebieten Einzelhandelsbetriebe weitestgehend ausge-
schlossen. Sie kdnnen im Erdgeschoss des Urbanen Gebietes MU 2 jedoch aus-
nahmsweise zugelassen werden, wenn sie hauptsachlich der wohnortnahen Versor-
gung dienen. Diese Festsetzung berucksichtigt die Ergebnisse der gutachterlichen
Untersuchung zur Weiterentwicklung der Nahversorgung Wendens mit der Bauge-
bietsentwicklung Wenden-West |l des Blros Dr. Acocella Stadt- und Regionalent-
wicklung.

Im Rahmen des Gutachtens ist mit der oben genannten Zielstellung zunachst eine
Erweiterung bzw. Verlagerung des bestehenden Supermarkts innerhalb des Stadt-
teilzentrums geprtft worden. Dies Iasst sich jedoch nicht umsetzen, da innerhalb der
Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereichs sowie in dessen unmittelbarer
Nachbarschaft mit Uberwiegend kleinteiligen baulichen Strukturen keine geeigneten
Flachenpotenziale vorhanden sind. Standortalternativen fur eine entsprechende Er-
weiterung bzw. Verlagerung des vorhandenen Nahversorgers stehen im Stadtteil-
zentrum insofern nicht zur Verfugung.

Darlber hinaus ist zu berticksichtigen, dass fir einen Grofteil des geplanten Wohn-
gebiets Wenden-West die fuldlaufige Erreichbarkeit der Nahversorgungseinrichtun-
gen (nach Mdglichkeit nicht mehr als 700 m Entfernung) durch die bestehenden Be-
triebe im Stadtteilzentrum nicht gegeben ist. Die derzeit sehr gute raumliche Nah-
versorgungssituation in Wenden kann nach Realisierung der beiden ersten Bauab-
schnitte von Wenden-West insofern nur gehalten werden, wenn in deren Umfeld ein
zusatzlicher Lebensmittelbetrieb angesiedelt wird.

Allerdings muss die Einzelhandelsnutzung nach gutachterlicher Aussage auf die
Gebietsversorgung beschrankt bleiben, um die bestehenden Versorgungsstrukturen
nicht zu gefahrden. Zur Gewahrung der Ausnahme ist daher im Baugenehmigungs-
verfahren ein entsprechendes Betriebskonzept vorzulegen. Uber einem Vertraglich-
keitsnachweis ist plausibel nachzuweisen, dass es sich um einen Betrieb der woh-
nortbezogenen Nahversorgung gemal den Vorgaben des LROP handelt. Dient ein
Planvorhaben mit periodischen Kernsortimenten der wohnortbezogenen Nahversor-
gung, wirken diese Betriebe ausschlie3lich kleinraumig und erlangen deshalb keine
Raumbedeutsamkeit. Deshalb kann ihre Verkaufsflache auch mehr als 800 m? be-
tragen. Zwingend einzuhaltende Voraussetzungen dieser Betriebe sind, dass ihr
Sortiment zu mindestens 90 % aus periodischen Sortimenten (Lebensmittel und
Drogeriewaren) besteht und mehr als 50 % ihres Umsatzes von Kunden aus einem
fuBlaufigen Einzugsbereich stammen. Wegen ihrer fehlenden Raumbedeutsamkeit
sind Betriebe bis zu 800 m? VKF und Vorhaben der wohnortbezogenen Nahversor-
gung nicht an die Vorgaben des LROP gebunden. Sie werden allein Uber das Stad-
tebaurecht gesteuert.

Die Beschrankung der Ausnahme auf die Gebietsversorgung erfolgt insofern vor
dem Hintergrund, dass unter Beriicksichtigung der zusatzlichen Einwohner durch
das geplante Baugebiet im Ortsteil Wenden ein Anstieg der Kaufkraft zu erwarten
ist, der nach gutachterlicher Aussage von den ansassigen Betrieben in den nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten (Nahrungs-/Genussmittel, Drogerie/Parfimerie)
nicht abgedeckt werden kann. Die Kaufkraftabflisse in die umliegenden Ortschaften
wirden sich vor allem im Sortiment Nahrungs-/Genussmittel ohne Ausbau des Nah-
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versorgungsangebots deutlich erhdhen. Dies ware auch hinsichtlich der damit zu er-
wartenden Verkehrsbelastung mit den Zielen des neuen ,autoarmen® Quartiers nicht
vereinbar.

Raumlich wird die Ansiedlung auf das Urbane Gebiet MU2, westlich der Quartiers-
garage begrenzt, so dass die ErschlieBung des angedachten Standorts Uber die Ve-
Itenhéfer Stralde sichergestellt ist ohne zusatzlichen Verkehr in das Quartier hinein-
zufthren. Erforderliche Stellplatze kénnen in der angrenzenden Quartiersgarage un-
tergebracht werden. Eine OPNV-Anbindung ist mittels des Stadtbahnhaltepunkts
Veltenhofer StralRe in geringer Entfernung vorhanden. Eine gute Ful3- und Radweg-
anbindungen in den 1. und 2. Bauabschnitt sowie in das Ortszentrum sind gegeben.
Da Bewohner des Quartiers bei guter Nahversorgungsqualitat in der Regel zwar
haufiger einkaufen, aber wesentlich seltener mit dem Pkw unterwegs sind, kann die
Ansiedlung eines gebietsversorgenden Marktes insbesondere auch positiven Ein-
fluss auf die Mobilitatskette und Lebendigkeit im Quartier haben und somit auch das
Konzept des ,autoarmen® Quartiers unterstitzen.

Hinsichtlich der LadengréRe unterliegt die Ansiedlung eines Betriebes oder einer
Agglomeration oberhalb der Schwelle der Grof¥flachigkeit von 800 m? Verkaufsfla-
che bzw. 1.200 m? Geschossflache grundsatzlich der Regelvermutung, die sich aus
§ 11 Abs. 3 BauNVO ergibt. Grol¥flachige Einzelhandelsbetriebe sind in einem Ur-
banen Gebiet demnach nicht zulassig.

Obwohl dieser Standort nicht in einem Einzelhandelszentrum liegt, kann vor dem
Hintergrund der gemeinsamen Planung von Wohnbaugebiet und Nahversorgungs-
standort das Kriterium eines stadtebaulich integrierten Standorts dennoch als erfillt
betrachtet werden. Die gutachterliche Untersuchung des Bliros Dr. Acocella zeigt
auf, dass nach aktuellen Rahmenbedingungen ein Lebensmittelbetrieb mit maxima-
ler Gesamtverkaufsflache von rd. 1.220 m? - davon rd. 1.020 m? im Sortiment Nah-
rungs-/ Genussmittel — sowie rd. 25 m? Verkaufsflache fur Backereihandwerk/
Backshop unter folgenden Voraussetzungen die rechtlichen Anforderungen an die
Vertraglichkeit erfiillen wirde:

o flr den fuBlaufigen Einzugsbereich (maximale Gehzeit von 10 Minuten) wird eine
Realdistanz (nicht Radius) von 700 m zugrunde gelegt

¢ es handelt sich um wohnortbezogene Nahversorgung, sie dient also vorwiegend
der Versorgung der Bevélkerung im fuBlaufigen Einzugsbereich (vgl. Kennzahlen
der folgenden Tabelle)

e eine stadtebauliche Atypik im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO kann fur den Plan-
standort angenommen werden (die Regelvermutung zur Schwelle der Grol¥fla-
chigkeit trifft nicht zu), sodass sie auch in einem Urbanen Gebiet zulassig sein
kénnen

e nach der Arbeitshilfe zum LROP handelt es sich daher auch um eine nicht-raum-
bedeutsame Nahversorgung

e vor dem Hintergrund einer standortgerechten Dimensionierung nach dem aktuali-
sierten Zentrenkonzept Einzelhandel bzw. einer Nicht-Raumbedeutsamkeit nach
der Arbeitshilfe zum LROP sowie

¢ einer Nicht-Beeintrachtigung des Bestands vor dem Hintergrund der 10%-Umver-
teilungsschwelle

e es handelt sich gemal Zentrenkonzept Einzelhandel der Stadt Braunschweig um
eine standortgerechte Dimensionierung: der Einzelhandelsbestand im Umfeld
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wirde vor dem Hintergrund der Ublichen 10%-Umverteilungsschwelle nicht be-
eintrachtigt

Demnach ware zwar eine entsprechend grof3e Verkaufsflache stadtebaulich noch
vertretbar, allerdings wird im Rahmen der Festsetzung kein konkretes Baurecht flr
Einzelhandelsflachen in dieser GréRenordnung geschaffen. Sie kann bei Erfillung
der o. g. Voraussetzungen ggf. nachgelagert erreicht werden (Nachweis Utber ein
entsprechendes Einzelhandelsgutachten erforderlich). Die ausnahmsweise Zulas-
sigkeit von Einzelhandelsvorhaben im Urbanen Gebiet MU 2 und der Ausschluss im
Urbanen Gebiet MU1 dienen insbesondere dazu, die Nahversorgung im Stadtteil-
zentrum zu sichern.

Die Ansiedelung mehrerer nicht grof3flachiger Betriebe im Urbanen Gebiet MU 2 ist
ebenfalls moéglich, allerdings werden Einzelhandelsnutzungen durch die getroffenen
Festsetzungen in einem Mal3e beschrankt, dass selbst unter gemeinsamer Betrach-
tung mit dem angrenzenden Urbanen Gebiet im 1. Bauabschnitt — in dem nur sehr
kleinteilige Verkaufsflachen zuldssig sind - eine sehr begrenzte Gesamtverkaufsfla-
che realisierbar ist zumal Grundstlickszuschnitte und Baustruktur erfahrungsgeman
den Anforderungen solcher Betriebe an wirtschaftlich nutzbare Verkaufsflachen
nicht gerecht werden. Die Flachenumsatze sind bei flir solche Lagen typischen
kleinflachigen Betrieben in aller Regel geringer als in einem Lebensmittelbetrieb. In
den angrenzenden Allgemeinen Wohngebieten werden, die der Versorgung des Ge-
biets dienenden Laden zudem ganzlich ausgeschlossen.

Falls sich doch in enger Nachbarschaft weitere — kleinflachige — Betriebe ansiedeln
sollten, wird der Einzelhandelsstandort als Agglomeration eingestuft. Die 0.g. maxi-
male Gesamtverkaufsflache stellt auch die Obergrenze fir eine evtl. Agglomeration
- beispielsweise mit Laden aus der MU-Zeile des 1. Bauabschnitts stdlich der Vel-
tenhofer StralRe - dar. Im Baugenehmigungsverfahren — besonders fiir einen Le-
bensmittelbetrieb — ist dann gutachterlich nachzuweisen, dass die Agglomeration
insgesamt die Vorgaben aus § 11 Abs. 3 BauNVO und LROP einhalt.

Eine Agglomeration mit erheblichen raumordnerischen Wirkungen ist mit Blick auf
die restriktiven Festsetzungen zur Einzelhandelsnutzung allerdings kaum zu erwar-
ten. Das Planungsergebnis steht grundsatzlich im Einklang mit dem raumordneri-
schen Zielvorgaben.

Tankstellen

Tankstellen generieren zusatzliche Fahrverkehre, die sich negativ auf die Wohnqua-
litdt des Quartieres auswirken. Sie fugen sich aufgrund ihrer verkehrserzeugenden
Funktion und ihrem Flachenbedarf stadtebaulich nicht in das Stadtebauliche Kon-
zept ein, zumal ein autoarmes Quartier projektiert ist. Aus diesem Grund sind Tank-
stellen im Urbanen Gebieten generell ausgeschlossen. Innerhalb des Stadtgebietes
gibt es flr Tankstellen aus verkehrlicher und stadtebaulicher Sicht geeignetere
Standorte. Zudem ist in Nahe des Plangebiets an der Hauptstrale Wenden bereits
eine Tankstelle vorhanden. Das Verbot von Tankstellen umfasst grundsatzlich nicht
die Errichtung offentlicher E-Ladesaulen.

Unter Berlcksichtigung des ,Steuerungskonzeptes Vergnugungsstatten®, das am
20. November 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen worden ist, wer-
den Vergnigungsstatten ausgeschlossen. Des Weiteren werden auch Bordelle und
bordellartige Nutzungen ausgeschlossen.
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Von diesen Nutzungen kdnnen speziell in den Abend- und Nachstunden nachteilige
Auswirkungen auf sensible Nutzungen ausgehen. Entsprechend sensible Nutzun-
gen in den Teilflachen des urbanen Gebiets sowie in der Nachbarschaft sind die zu-
lassigen Wohnnutzungen.

Weiterhin ist zu beflirchten, dass es durch eine Ansiedlung von Vergnlgungsstat-
ten, Bordellen und bordelldhnlichen Betrieben sowie Wohnungsprostitution zu einem
Tradingdown-Effekt kommen kann, der sich nachteilig auf das gesamte Quartier
auswirkt. Dies steht im Widerspruch zu dem angestrebten Ziel ein qualitatsvolles
Wohn- und Arbeitsumfeld zu schaffen.

Grundsatzlich ist Werbung fiir eine gute Kundenbeziehung und flir eine entspre-
chende Darstellung der ortsansassigen Einrichtungen und Betriebe nach Auf3en
sinnvoll und notwendig. Werbeanlagen kénnen einen erheblichen Einfluss auf die
Qualitat des Stadtbildes austiben, insbesondere eine Massierung von Werbeanla-
gen im Ortseingangsbereich von Wenden birgt daher die Gefahr das angestrebte
Stadtbild erheblich zu stéren. Werbeanlagen werden daher auf die Statte der Leis-
tung beschrankt.

Fremdwerbung aus rein wirtschaftlichen Interessen ist hingegen nicht mit den stad-
tebaulichen Zielen und dem vorgesehenen Charakter des Gebietes in Einklang zu
bringen. Insbesondere da im Strallenraum entlang der Veltenhéfer Stral3e bisher
eine recht einheitlichen stadtebaulichen Pragung vorliegt, so dass den schutzwirdi-
gen Belang der Gemeinschaft an dieser Stelle ein Vorrang vor den privaten Wer-
beinteressen eingeraumt wird.

5.1.3 Flachen fir Gemeinbedarf

Zur Deckung des aus dem Gebiet entstehenden Bedarfs sind an der zentral gelege-
nen Grinflache zwei Flachen fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kinderta-
gesstatte vorgesehen. Die beiden Kitastandorte sind sowohl innerhalb des Neubau-
gebietes fulllaufig gut vernetzt als auch von den Quartiersgaragen gut zu erreichen.

Eine unmittelbare Verknupfung der Standorte mit der ,Frisch- und Kaltluftschneise*
erfolgt, um die positiven gesundheitlichen Effekte dieses Griinraums (,Klimakomfort-
zone®) zu nutzen und die besonders klimasensible Bevdlkerungsgruppe (Kleinkin-
der) vor gesundheitlichen Beeintrachtigungen durch Folgen des Klimawandels zu
bewahren. Die Aulienspielbereiche sind daher Richtung Griinzug orientiert.

Die Anordnung einer Versickerungsmulde auf den AuRenspielbereichen ist aus Si-
cherheitsgriinden in der Regel nicht méglich. Gemall Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzept kann das Niederschlagswasser direkt in den angrenzenden Griinzug
zur Versickerung eingeleitet werden.

5.1.4 Sondergebiet Quartiersgarage

Das Quartier Wenden-West ist als ,autoarmes® Quartier geplant. Teil des Konzepts
ist der Bau von zwei Quartiersgaragen, die den ruhenden Verkehr der Bewohnen-
den sowie der weiteren geplanten Nutzungen aufnehmen, wahrend der 6ffentliche
und private Raum ansonsten weitestgehend von Stellplatzen fur PKW freigehalten
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wird. Idealerweise werden die Quartiersgaragen in ein Mobilitats- und Parkraumkon-
zept eingebunden, welches konkrete Mobilitatsldsungen in einer Gesamtstrategie
verfolgt.

Stadtebauliche Ziel ist es, die Grundstlicke weitgehend vom platzraubenden "ruhen-
den Verkehr" zu befreien, die Versiegelung zu begrenzen und zusatzlichen Verkehr
auf stadt- und umweltvertragliche Verkehrsmittel zu lenken. Die Bundelung der Stell-
platze in den Quartiersgaragen schafft nicht zuletzt Freiheiten im 6ffentlichen Raum
und zugleich ein attraktives Wohnumfeld in verkehrsberuhigten Zonen. Dort wo
keine Stellplatze oder Tiefgaragen geplant sind, kdnnen auf den Bauflachen bei-
spielweise Baume gepflanzt und Regenwasser lokal versickert werden. Ein weiterer
Vorteil ist, dass die mitunter sehr hohen Kosten fir den Bau von einzelnen Tiefgara-
gen auf den jeweiligen Grundstiicken wegfallen.

Die Standorte der beiden Quartiersgaragen sind grundsatzlich so gewahlt, dass sie
durch sichere FuRwege schnell zu erreichen sind. Die Gehwegentfernung zu den
Mehrfamilienwohnhausern liegt im sudlichen Bereich des Plangebiets bei maximal
250 m und im nordlichen Bereich bei maximal 300 m. Dies bedeutet, dass bei einer
langsamen Gehgeschwindigkeit von 3-5 km/h die Quartiersgaragen in ca. 3-6 min
Gehwegentfernung zu den jeweiligen Gebauden liegen. Transportmittel wie Karren,
(Elektro-)Lastenrader, Fahrradanhanger usw. sollen die Wege zwischen Wohnung
und Quartiersgarage erleichtern.

Um méglichst wenig Uberschneidungspunkte mit dem internen Ful3- und Radver-
kehr im Quartier zu erzeugen, befindet sich die Zufahrt zu der nérdlichen Quartiers-
garage am Heideblick. Die Grofie der Garage ist so dimensioniert, dass sie neben
den Stellplatzen fir Wohnen und Kita auch Besucherstellplatze aufnehmen kann.

Im Suden des Quartiers kann die Zufahrt zur Quartiersgarage direkt Uber die Velten-
hofer StralRe erfolgen, sodass kein zusatzlicher Verkehr in das Wohngebiet hinein-
gezogen wird. Die Garage ist so dimensioniert, dass sie neben den Stellplatzen fir
die Wohnnutzung, die Kita und die gewerblichen Nutzungen samt Beschaftigten-,
Kunden- und Besucherverkehr insbesondere auch die Stellplatze fir den Nahver-
sorger an der Veltenhofer aufnehmen kann. Falls weitere Parkmoglichkeiten bend-
tigt werden, besteht grundsatzlich die Moglichkeit, in der sudlichen Quartiersgarage
auch Stellplatze fur den Park+Ride Verkehr vorzuhalten, da ein kurzer Zugang zur
Stadtbahn mit der sudlich gelegenen Haltestelle ,Veltenhdfer Stralle” besteht. Ein
ausgewiesenes P&R ist im Gebietsumfeld aktuell aber nicht geplant.

Die beiden Sondergebiete dienen demnach in erster Linie der Unterbringung des ru-
henden Verkehrs aus dem Plangebiet. Eine Mehrfachnutzung der Stellplatze sowohl
fur Bewohner und Beschéftigte als auch flr Besucher ist grundsatzlich vorgesehen.

Die Dimensionierung orientiert sich an den Vorgaben der gutachterlichen Untersu-
chung (Verkehrsgutachten mit Mobilitdtskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrs-
forschung,2023). Demnach ist im Norden eine Kapazitat von ca. 400 Stellplatzen
bzw. im Stiden eine Kapazitat von ca. 350 Stellplatzen vorzusehen.

In Sinne des nachhaltigen Mobilitatskonzepts sollen die Quartiersgaragen zudem
auch als Mobilitatsstation mit innovativen, gemeinschaftlich nutzbaren und dem
Quartier zur Verfugung stehenden Mobilitdtsangeboten wie Car- und Bikesharing
einschliellich der dazugehorigen technischen Ausstattung dienen. Ein solcher Ver-
leih kann beispielsweise Uber ein Mobilitdtsmanagement des Quartiers (z. B. Gber
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eine Mobilitatszentrale) oder durch einen externen Betreiber organisiert werden. Zu-
dem soll in den Quartiersgaragen auch Ladeinfrastruktur fir Elektromobilitat instal-
liert werden.

Zulassig sind im Sondergebiet dartber hinaus auch sonstige Gemeinschaftsanlagen
(z. B. Quartierstreff) und nicht wesentlich stérenden Gewerbebetriebe, sofern sie der
Zweckbestimmung ,Quartiersgarage” dienen. Denkbar sind beispielsweise Betriebe
wie ein Fahrradreparaturservice oder eine Paketstation, welche zum einen Syner-
gien zu den allgemein zulassigen Nutzungen herstellen bzw. der Versorgung des
Quartiers dienen. Ein Postdepot mit Packstation kann beispielsweise dazu beitragen
den Lieferverkehr im Quartier zu reduzieren, wahrend sonstige Gemeinschaftsanla-
gen wie ein Quartierstreff den Aspekt der gemeinschaftlichen Nutzung der Quar-
tiersgarage unterstreichen.

Um langfristig die Quartiersgaragen dem Bedarf entsprechend flexibel nutzen zu
koénnen sind ausnahmsweise auch Buronutzung (z. B. Coworking-Spaces) zulassig.

Weiterhin ist es zur Umsetzung des angedachten klimaneutralen Energiekonzepts
erforderlich, die Errichtung einer Energiezentrale im Plangebiet baurechtlich zu er-
madglichen. Daflr ist im stadtebaulichen Entwurf ein Standort neben der nérdlichen
Quartiersgarage im Sondergebiet SO 2 vorgesehen. Da Leitungen von der Energie-
zentrale zur zentralen Grinflache sowie zur nérdlich auRerhalb des Plangebiets vor-
gesehenen Freiflachen-PV-Anlagen erforderlich sind, bietet sich der Standort flr die
angedachte Nutzung besonders an.

Fir die Energiezentrale sind laut Energiekonzept eine Gebaudegrundflache von
rund 18 x 30 m mit direktem Zugang zur Straflde und Parkméglichkeiten fir mind. 2
gréRere Fahrzeuge vorzuhalten. Zudem soll die Moéglichkeit bestehen, einen Spei-
cher mit einer H6he von bis zu 15 m aufzustellen. Hieraus ergibt sich ein erforderli-
cher Grundstucksbedarf von mind. 25 x 35 m. Die Anforderungen kénnen im SO 2
erfullt werden, im Nutzungsbeispiel ist dies entsprechend dargestellt.

Auf eine spezifische Festsetzung eines Baufelds fur eine Energiezentrale wurde hier
jedoch bewusst verzichtet, da die Umsetzung des Energiekonzepts stark von der
noch zu erstellenden Machbarkeitsstudie abhangig ist. Die Kombination von Quar-
tiersgarage und Energiezentrale erscheint in Hinblick auf die Vertraglichkeit der bei-
den Nutzungen sinnvoll. Die gewahlte Festsetzung ermdglicht grundsatzlich die Um-
setzung des angedachten Energiekonzepts und gewahrt im Hinblick auf die Ausfih-
rungsplanung noch ein gewisses Mal} an Flexibilitat. Fur den Fall, dass die Energie-
zentrale in der angedachten Form nicht gebaut werden sollte, kann die Flache je-
doch auch der Unterbringung des ruhenden Verkehres bzw. der im Sondergebiet
zulassigen sonstigen Nutzungen dienen.

Im SO 2 sollen demnach auch selbststandigen Anlagen zur Erzeugung und Versor-
gung von Warme aus erneuerbarer Energien (Energiezentrale) zulassig sein.

5.2 Mal der baulichen Nutzung

Das Malf} der baulichen Nutzung wird im Plangebiet durch die Festsetzung der
Grundflachenzahl (GRZ), der Zahl der zulassigen Vollgeschosse und der maximalen
Gebaudehohe bestimmt.
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Grundflachenzahl

Die zulassige GRZ wird entsprechend der geplanten Bautypen und deren spezifi-
schen Anforderungen unterschiedlich gegliedert. Fir die Allgemeinen Wohngebiete
wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, flr die Bereiche an der Veltenhéfer Straflte (MU)
hingegen eine GRZ von 0,8. Vertretbar ist eine héhere Verdichtung im Ortsein-
gangsbereich. Im Ubergang zu Bestand und in den Randbereichen zum Griinzug ist
auch mit Blick auf die Kaltluftstromung hingegen eine weniger dichte Bebauung vor-
gesehen.

Die Festsetzungen haben im Plangebiet das Ziel, die zulassige tUberbaubare Grund-
stiicksflache (Versiegelung) zu definieren. Die geschieht insbesondere mit dem Ziel
die naturliche Funktion des Bodens (u.a. Versickerungsfahigkeit und Durchlassig-
keit) zu erhalten und eine Umsetzung des Regenwasserbewirtschaftungskonzepts
zu ermoglichen (Versickerung auf den Grundstticken). Vor diesem Hintergrund
schlieRt der Bebauungsplan auch die Méglichkeit zur Uberschreitung der jeweils zu-
I&ssigen Grundflache gemaf § 19 Abs. 4 BauNVO aus.

Die restriktive Regelung ist notwendig, um die Versiegelung der Grundstiicke so zu
begrenzen, dass die Versickerung des Regenwassers auf den jeweiligen Grundstui-
cken grundsatzlich sichergestellt werden kann. Sie dient somit auch dem Schutz vor
Uberflutungen der angrenzenden Grundstiicke. Ausnahmen kénnen nur gewahrt
werden, wenn die Versickerung auf den jeweiligen Grundstiicken trotz héherem Ver-
sieglungsgrad nachweislich sichergestellt werden kann.

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse gliedert das Gebiet in unterschiedliche Bereiche. In den
Urbanen Gebieten bzw. im Ortseingangsbereich der Veltenhofer Stralle ist eine ver-
dichtete, drei- und viergeschossige Bebauung vorgesehen.

In den Allgemeinen Wohngebieten ist in Anlehnung an das Bestandsgebiet eine ma-
ximal dreigeschossige Bauweise und im Bereich der Reihen-, Doppel- und freiste-
hende Einfamilienhauser bzw. im Ubergang zum Landschaftsraum eine zweige-
schossige Bauweise vorgesehen.

5.2.3 Hohen baulicher Anlagen

Im gesamten Baugebiet werden Anspriche an eine harmonische Hohenentwicklung
der raumlich besonders wirksamen Hauptgebaude gestellt. Daher wird die maximal
zulassige Hohe der Gebaude festgesetzt, so dass eine dem stadtebaulichen Grund-
ziel entsprechende verdichtete Bebauung entstehen kann, ohne das Ortsbild der
umliegenden Wohnbereiche durch Ubergro3e Gebaudehdhen zu Uberformen.

Das Plangebiet liegt im Bereich der Bauhdéhenbeschrankungen geman § 13 LuftVG,
mit Angabe der zulassigen Bauhdhe im 6stlichen Planbereich von bis zu 104 m Uber
N.N. und im westlichen Planbereich von bis zu 114 m tber N.N. Die Festsetzungen
des Bebauungsplans stellen die Einhaltung der Bauhéhenbeschrankung sicher.
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5.3 Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise, GrundstiicksgroRen, Zahl der Wohnein-

heiten

5.3.1

Uberbaubare Grundstiicksfliche

Eine Gliederung des Gebietes wird durch die festgesetzten Baufelder erreicht, die
durch Baulinien und Baugrenzen definiert werden. An stadtraumlich pragenden Be-
reichen entlang der Veltenhéfer Stralde sind entsprechend des stadtebaulichen Kon-
zeptes Baulinien vorgesehen.

Die vorgegebenen ,Baufenster sind dabei so grof3zligig dimensioniert, dass sie un-
terschiedliche Varianten zur Realisierung des festgesetzten Nutzungsmales zulas-
sen. Das ermdglicht Spielrdume fur individuelle stadtebaulich-architektonische L6-
sungen.

In den Allgemeinen Wohngebieten und im Urbanen Gebiet durfen die Baugrenzen
und Baulinien zudem durch Eingangsuberdachungen, Hauseingangstreppen, Keller-
aulientreppen, Kellerlichtschachte, sonstige Au3entreppen und Rampen bis zu ei-
ner Tiefe von 1,5 m auf maximal 50 % der jeweiligen Fassadenbreite Uberschritten
werden. Mit dieser Regelung wird die erforderliche Flexibilitdt in der baulichen Aus-
gestaltung erreicht. Gleichzeitig verhindert die Einschrankung in Art und Umfang
eine Beeintrachtigung des Stadtraumes.

5.3.2 Bauweise

Neben Mehrfamilienhdusern sollen Reihen-, Doppel- und freistehende Einfamilien-
hauser das Angebot an Wohnformen erganzen. Aus diesem Grund sind entspre-
chend des Nutzungsbeispiels im WA 2.1, Doppelhduser und Hausgruppen im WA
2.2 und im WA 2.3 Hausgruppen festgesetzt.

Dort wo keine Festsetzungen getroffen werden ist grundsatzlich die offene Bau-
weise vorgesehen, um eine abschirmende Wirkung der der neu zu errichtenden
Baukorper gegentber dem aus dem Grlinzug hineinstrémenden Kaltluftstrom wei-
testgehend zu vermeiden (Barrierewirkung).

In den Sondergebieten und den Urbanen Gebieten ist hingegen eine abweichende
Bauweise festgesetzt, um auch eine Baukdrpergesamtlange von mehr als 50 Me-
tern zuzulassen. Ein seitlicher Mindestabstand ist in diesem Bereich nicht zwingend
erforderlich.

5.3.3 Mindestgrundstiicksgrofien

Die Festsetzung der MindestgrundstiicksgréfRen orientiert sich an dem stadtebauli-
chen Entwurf. Bei einer Gebaudebreite von 8 m ergeben sich demnach im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 2 Grundstlicksgréfien von ca. 200 bis 600 m? je Reihenhaus.
Kleinere Baugrundstucke sind im gesamten Plangebiet nicht vorgesehen.

Mit Blick auf eine sinnvolle Ausnutzbarkeit der Grundstucksflachen und die be-
grenzte Zahl an Stellplatzflachen erscheint eine gréRere Verdichtung durch sehr
kleinteilige Parzellierung insbesondere der Reihenhausgrundsticke nicht sinnvoll
und wirde nicht dem stadtebaulichen Konzept entsprechen.
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Im Zusammenspiel mit der Festsetzung zur erforderlichen Mindestgrundstiicksgré-
Ren je Wohneinheit soll einer zu intensiven baulichen Nutzung in diesem Bereich
entgegengewirkt werden.

5.3.4 Zahl der Wohneinheiten in Wohngebauden

Mit Festsetzung der héchstzulassigen Anzahl von Wohnungen in Wohngebauden
durch eine Verhaltniszahl, wird die Wohndichte des Baugebietes gesteuert. Denn flr
die infrastrukturelle Ausstattung eines Wohngebiets ist nicht nur die insgesamt fur
Wohnzwecke genutzte Geschol¥flache ausschlaggebend, sondern daneben auch,
wie viele Wohnungen auf dieser Flache tatsachlich untergebracht sind.

In den Urbanen Gebieten werden Wohnnutzungen im Erdgeschoss zwar ausge-
schlossen, in den Obergeschossen sind Wohnungen jedoch grundsatzlich zulassig,
so dass auch hier Gebaude mit uberwiegender Wohnnutzung entstehen kénnen.
Unter Annahme der maximal moéglichen Ausnutzung, sind diese in die Gesamtbe-
rechnung eingeflossen.

Stadtebauliches Ziel ist es, dass die Zahl der Wohnungen in dem Rahmen gehalten
wird, der der Entwurfsplanung und der Abwagung zugrunde gelegt worden ist und
die Dimensionierung der Wohnfolgeeinrichtungen und der Stralenrdume mitbe-
stimmt. Die Festsetzung dient daher zur Vermeidung von erhdhten Belastungen
(insbesondere hdheren Verkehrszahlen mit entsprechend erhéhtem Parkraumbe-
darf, héherem Infrastrukturbedarf wie Kita- und Schulplatze usw.) durch die Auftei-
lung des festgesetzten Baurechts in zu viele Wohnungen.

Die Festsetzung ist als Bestandteil des planerischen Gesamtkonzepts anzusehen,
welche im Zusammenspiel mit den festgesetzten Mindestgrundstlicksgréfien und
den Festsetzungen zur Grundflachenzahl eine wirtschaftlich sinnvolle und zugleich
vertragliche Dichte sicherstellen soll.

5.4 Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen

5.4.1

Nebenanlagen

Nebenanlagen gemaf § 14 BauNVO sind im Plangebiet auch auRRerhalb der tber-
baubaren Grundstlicksflachen zulassig, missen aber zu den 6ffentlichen Flachen
einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten. Soweit sie weniger als 3,0 m Ab-
stand zu 6ffentlichen Flachen einhalten, ist die der 6ffentlichen Flache zugewandten
Seite vollstandig einzugrinen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass beispiels-
weise Gartenhauser nicht an die Grenze zu 6ffentlichen Flachen platziert werden
und so unmittelbar in den 6ffentlichen Raum hineinwirken.

Ausgenommen von dieser Abstandsregelung sind Fahrradstander, Einfriedungen,
Werbeanlagen und Briefkastenanlagen, die naturgemaf in der Vorzone von Gebau-
den nahe den Eingangen untergebracht werden.

5.4.2 Stellplatze, Gemeinschafts-Carports und Zufahrten

In Folge der Gesetzesanderung der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) zum
1.7.2024 entfallt unter anderem die Rechtsgrundlage flr den bauordnungs-rechtlichen
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Nachweis von Einstellplatzen und flir die planungsrechtliche Festsetzung eines Stell-
platzschlissels jeweils fir Wohngebaude. Die bislang bestehenden planungsrechtli-
chen Steuerungsmaglichkeiten Gber 6rtliche Bauvorschriften im Bebauungsplan hin-
sichtlich einer nachzuweisenden Mindeststellplatzanzahl flir Wohngebaude sind den
planenden Gemeinden somit entzogen. Private Stellplatze werden im Wohnungsbau
demnach nur noch auf freiwilliger oder privatrechtlicher Basis entstehen.

Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass die zukiinftigen Bauherren auch aus ei-
genen Uberlegungen an der Herstellung von Stellplatzen fiir ihre Wohnungen festhal-
ten werden. Sollten jedoch auf freiwilliger Basis nicht geniigend private Stellplatze er-
richtet werden, besteht stadtebaulicher Sicht die Gefahr, dass die Fahrzeuge stattdes-
sen im offentlichen Raum abgestellt werden, was dann u. a. zu Lasten von zu Ful} Ge-
henden und Radfahrenden sowie der Aufenthaltsqualitat im 6ffentlichen Raum gehen
konnte.

Im Baugebiet ,Wenden-West 2. BA* wird zwar ohnehin von einem eher geringeren Be-
darf an Pkw-Stellplatzen ausgegangen, da die Bewohner von der guten Anbindung des
Baugebietes an das 6ffentliche Wegenetz und der guten Anbindung an das OPNV-
Netz profitieren, zu beachten ist jedoch, dass das Baugebiet als ,autoarmes” Quartier
geplant ist und im Quartier selbst mit wenigen Ausnahmen keine 6ffentlichen Stell-
platze vorgesehen sind. Sollten nicht genug private Stellplatze zur Verfligung stehen,
koénnte daher ein erhdhter Parkdruck auf den 6ffentlichen Flachen insbesondere der
umliegenden Quartiere entstehen.

Die Stadt Braunschweig beabsichtigt daher in Absprache mit der ErschlieBungstragerin
zur Vermeidung negativer Folgen wie Parksuchverkehr, Falschparken usw. einer sol-
chen stadtebaulichen Fehlentwicklung Uber entsprechende verpflichtende Vorgaben im
Rahmen des Grundstlicksverkaufs zu entgegnen und die Bauherrinnen und Bauherren
insbesondere bei grofkeren Wohnbauvorhaben vertraglich zum Nachweis einer Min-
destzahl von Stellplatze bzw. zur anteiligen Kostentibernahme in der Quartiersgarage
zu verpflichten.

Die GroéRe der Quartiersgarage orientiert sich an den Vorgaben der gutachterlichen
Untersuchung (Verkehrsgutachten mit Mobilitatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Ver-
kehrsforschung,2023). Somit ist sichergestellt, der zu erwartenden Bedarf an Stellplat-
zen fur Anwohner, Besucher und Beschéftigte im Quartier gedeckt werden kann.

Im Bebauungsplan wird die Zulassigkeit von Stellplatzen, Carports und Garagen da-
hingehend geregelt, dass sie nur innerhalb der daflir festgesetzten Flachen und in
den Sondergebieten Quartiersgarage zulassig sind. Sie sind ansonsten weder in
den Uberbaubaren noch in den nicht (iberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.

Neben der Begrenzung der Stellplatzflachen auf den Grundstiicken ist es im Plan-
gebiet notwendig gezielt Einfluss auf die Anzahl und Anordnung von Grundstucks-
zufahrten zu nehmen, um die Uberbauung der straRenbegleitenden Muldenflache
auf ein Mindestmal} zu beschranken und den Abfluss des Niederschlagswassers
auch bei langanhaltenden Regenereignissen nicht zu behindern (Schutz vor Uber-
flutungen). Daher ist im Bereich der festgesetzten Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser ein Zufahrtsverbot festgesetzt.

Grundstuckszufahrten sind demnach nur im begrenzten Umfang — d. h. zwischen
den festgesetzten Flachen zur Versickerung von Niederschlagswasser — moglich.
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Die Zufahrtsbereiche sind in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet und
haben eine Breite von maximal 6 m. Zugange Uber die Mulden hinweg (Bricken)
sind im begrenzten Umfang mdglich. Hinsichtlich der Anschlisse der Baugrundsti-
cke an die Verkehrsflachen ist grundsatzlich die Abstimmung mit dem StralRenbau-
lasttréger erforderlich.

Das Quartier Wenden-West ist grundsatzlich als ,autoarmes” Quartier geplant. Teil
des Konzepts ist es daher Stellplatze zu bundeln und die Grundstticke von Stellplat-
zen und Garagen weitestgehend freizuhalten. Die restriktiven Regelungen dienen
u.a. dazu die versiegelten Flachen im Baugebiet auf ein Minimum zu beschranken
und so die Umsetzbarkeit des dezentralen Regenwasserbewirtschaftungskonzepts
sicherzustellen. Denn dort, wo keine zusatzliche Versiegelung flr Stellplatze oder
Tiefgaragen notwendig sind, kénnen Grundstucksflachen stattdessen begrint, Re-
genwasser versickert und so dem naturlichen Wasserkreislauf zugefuhrt werden.

Die GroRRe der festgesetzten Stellplatzflachen bzw. der Gemeinschaftsflachen fir
Carports ermdglichen es in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sowie WA 2 je ei-
nen Stellplatz/Carport pro Gebaude auf dem jeweiligen Grundstlck bzw. in der
Nahe der Wohnhauser auf privaten oberirdischen Gemeinschaftsflachen unterzu-
bringen. Carports sind Uberdachte Stellplatze (z. B. Solarcarports) ohne eigene Sei-
tenwande. Bei der Planung der Carportanlagen auf den Gemeinschaftsflachen soll-
ten Feuerwehrzufahrten und Bewegungsflachen bericksichtigt werden. Die Zuord-
nung der Flachen fir Gemeinschaftscarports zu dem Wohnbauflachen ergibt sich
durch die Textlichen Festsetzungen

Weitere Stellplatze fur Anwohner (z. B. auch fur Zweitwagen ...), Besucher und Be-
schaftigte kdnnen in den Quartiersgaragen untergebracht werden. Trotz der ein-
schrankenden Festsetzungen auf den Grundstlicken ist damit sichergestellt, dass
der zu erwartende Bedarf an Stellplatzen im Quartier gedeckt werden kann.

5.5 ErschlieBung, Verkehrsflachen

Unter dem Begriff Verkehrsflachen werden die festgesetzten Stralenverkehrsfla-
chen und die Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung zusammengefasst.

Die genaue Aufteilung der Verkehrsflachen — wie u. a. Lage und Umfang von Fahr-
bahn, Gehweg, begriinten Bereichen, Baumpflanzungen etc. — bleibt den weiteren
Planungsschritten tberlassen und wird im vorliegenden Bebauungsplan nicht fest-
gesetzt. Hiermit sollen ausreichend Spielraume fiir die weitere Planungskonkretisie-
rung geschaffen werden, die es erlauben, auf derzeit noch nicht absehbare Entwick-
lungen einzugehen.

Festgesetzt ist das in die Verkehrsflachen zu integrierende Muldensystem. Es ist
Bestandteil der Verkehrsflachen und fir die deren Entwasserung zwingend notwen-
dig. Die Breite der Mulden von etwa 4 m kann 6rtlich geringfligig variieren. Ver-
kehrsflachen und Versickerungsanlagen werden bei Starkregenereignissen auch als
FlieRwege dienen und sollen das Wasser méglichst schadlos ableiten. (siehe auch
Malnahmen, die der Vermeidung von Schaden durch Starkregen dienen). Die
Funktionalitat dieses Systems darf insofern nicht behindert werden.

Bei der Dimensionierung der festgesetzten Verkehrsflachen sind auch die erforderli-
chen Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr bereits berlcksichtigt wor-

den. Zusatzliche Aufstell- und Bewegungsflachen auf privaten Flachen sowie die da-
fur erforderlichen Zufahrten sind aufgrund des Entwasserungssystems (Mulden- und
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Versickerungsflachen) im Gberwiegenden Teil des Plangebiets nicht realisierbar. Le-
diglich auf den privaten Gemeinschaftsflachen fur Carports kdnnen zuséatzlich Bewe-
gungsflachen untergebracht werden. Bei Gebauden oder Gebaudeteilen, die tber
50 m von der Verkehrsflache entfernt liegen, ist der zweite Rettungsweg daher bau-
lich sicherzustellen.

Offentlicher Personennahverkehr, OPNV

Das Plangebiet liegt zum Grof3teil im Umkreis von deutlich unter 300 m zu den Hal-
testellen ,Heideblick® und ,Veltenhéfer Stral3e”. Die beiden Haltestellen sind aus
dem Quartier heraus bequem zu Fuld zu erreichen. Die Herrichtung eines zusatzli-
chen Ubergangs Uber das Stadtbahngleis ist vorgesehen, um den FuB3- und Radver-
kehr die Querung und somit auch den Zugang zur Haltestelle zu erleichtern. Die Be-
dienung der Stadtbahnhaltestellen erfolgt mindestens im 15-Minuten-Takt in Rich-
tung Innenstadt. Dartber hinaus gibt es einige Busverbindungen ins Umland von
Braunschweig.

Das attraktive Angebot im OPNV hinsichtlich ErschlieRung, Bedienung und Verbin-
dung mit Bus und Stadtbahn bietet beste Voraussetzungen dafur, dass die Pkw-Nut-
zung im Plangebiet deutlich reduziert werden und letztendlich auch Einfluss auf den
Pkw-Bestand im Quartier genommen werden kann (Verkehrsgutachten mit Mobili-
tatskonzept, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung, 2023).

Im nordlichen Plangebiet wird ein Teilbereich der planfestgestellten Stadtbahnwen-
deschleife als nachrichtliche Ubernahme in den Geltungsbereich aufgenommen.
Eine Neuplanung ist damit nicht verbunden. Die Darstellung wird an die ortlichen
Gegebenheiten angepasst und der Bebauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus
dem Jahr 1975, der in diesem Bereich Gemeinbedarfsflache festsetzt, tritt in den mit
diesem Bebauungsplan Uberplanten Bereichen auler Kraft.

5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV

Das Wohnbaugebiet wird tber die Veltenhéfer Strale erschlossen und an den be-
stehenden Ortskern von Wenden und das Uberdrtliche Verkehrsnetz angebunden.
Im einem Verkehrsgutachten (WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung,2023)
wurde die Leistungsfahigkeit der bestehenden Strallen bestatigt. Das Gutachten
zeigt dabei auf, dass sowohl im Bestand wie auch im Planfall ein stabiler Verkehrs-
ablauf gewahrleistet ist. Die zusatzlich zu erwartenden Verkehre fuhren keine maf3-
gebliche Verschlechterung des Verkehrsablaufes herbei.

Der Querschnitt der Veltenhofer Strafle wurde zur Abwicklung der heutigen und zu-
kinftigen Verkehre bereits weitestgehend ausgebaut. Die Zufahrt zur Quartiersga-
rage kann aus westlicher Richtung allerdings zusatzliche Abbiegebedarfe mit sich
bringen. Der Querschnitt der Veltenhéfer StralRe wird an der nérdlichen Seite zudem
um einen begleitenden Ful3- und Radweg sowie zugehdriges Verkehrsgriin erganzt.
Die Flache wird als StralRenverkehrsflache (Planstral’e A1 und A2) festgesetzt. Der
Ausbau der Veltenhofer Strale liegt im Bereich der Kreisstralle K 25. Nach Ab-
schluss des Verfahrens wird die Anpassung der Ortsdurchfahrtsgrenze vorgenom-
men.

Als Variante wurde im Verkehrsgutachten zunachst auch die zusatzliche Anbindung
des Plangebiets Uber den ndrdlichen Heideblick geprift. Bewusst wurde dann je-
doch entschieden, dass die ErschlieBung flr den motorisierten Individualverkehr
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ganzlich Gber die Veltenhofer Stralde erfolgen soll, um zusatzlichen Verkehr im nérd-
lichen Bereich des Heideblickes entlang der Schulen zu vermeiden. Eine Verbin-
dung zwischen den Planstrallen B1 und B2 ist fir den motorisierten Individualver-
kehr daher zukiinftig nicht vorgesehen. Dies soll durch die Aufstellung von Absperr-
pfosten sichergestellt werden, Die Durchfahrt bleibt fir den Ful- und Radverkehr
offen und soll auch fir Rettungsfahrzeuge sowie den landwirtschaftlichen Verkehr
ermdglicht werden.

Die PlanstralRe B1 als Verbindung zwischen nérdlichen und sidlichen Teilbereich
soll als Tempo 30 Bereich ausgebaut werden. Die Planstralen C1 und C 2 im Pla-
nungsgebiet werden als verkehrsberuhigte Bereiche geplant. Dadurch ergibt sich fur
die Bewohnerinnen und Bewohner eine erhohte Aufenthaltsqualitat im Quartier und
es kann auf den Bau von separaten FuBwegen verzichtet werden. Die zeichnerisch
festgesetzten StralRenverkehrsflachen beriicksichtigen in der Dimensionierung je-
weils die Anforderungen an die Verkehrsflachenbreiten aus der Richtlinie zur Anlage
von Strafl’en (RASt 2019).

Insgesamt wird die ErschlieBungsflache auf das notwendige Mal reduziert und un-
notige Versiegelungen vermieden.

5.5.3 Ful}- und Radverkehr

Eine hohe Durchlassigkeit des Gebiets flr den Ful- und Radverkehr ist ein wichti-
ger Baustein der klimagerechten Planung. In Erganzung zu den Planstral3en gibt es
im Plangebiet daher Geh- und Radwege, die als eigenstandige Verkehrsanlagen un-
abhangig von StralRen gefuhrt werden. Das engmaschige und kleinteilige Geh- und
Radwegenetz weist dem Verkehrsaufkommen angemessene Breiten und Aufstellfla-
chen auf und ermdglich eine komfortable Verknipfung zu den anderen Verkehrstra-
gern des Umweltverbundes. Die Festsetzung als Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung soll die besondere Verkehrsfunktion dieser von Autoverkehr
freien Wege auch in der Planzeichnung deutlich machen.

Die Geh- und Radwege kénnen an der Veltenhéfer Stralle sowie am Heideblick an
die bereits vorhandenen Wegeverbindungen des Ortsteils Wenden anknlpfen. Im
Bereich der NeusalzstraRe/BunzlaustralRe ist die Herrichtung eines zusatzlichen
Ubergangs uber das Stadtbahngleis vorgesehen, um dem Ful- und Radverkehr
zwischen Bestand und Neubaugebiet die sichere Querung zu erleichtern. Im sud-
westlichen Bereich flhrt eine Uberdrtliche Rad- und FulRwegeanbindung Uber die
Veltenhofer Stralde hinaus durch den 1. Bauabschnitt hindurch in Richtung Innen-
stadt. Im Norden verlauft zudem ein Freizeitweg, der als Teilstick der wichtigen
Ubergeordneten Wegeverbindung entlang der Stralle Heideblick tber den Mittel-
landkanal hinweg in Richtung "Waller See’ und in den Landschaftsraum der Schun-
terniederung fihrt.

Veloroutenkorridor

Im Bebauungsplan wird darlber hinaus eine zwischen Heideblick und der Veltenhé-
fer Stralle verlaufende Trasse flr eine potenzielle Veloroute (Alltagsverkehr) geman
den strategischen Zielen des Entwurfs zum Mobilitatsentwicklungsplan bericksich-
tigt. Ein lickenloser Ausbau des Veloroutennetzes (auf3erhalb des Plangebietes) ist
derzeit jedoch noch nicht absehbar.
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5.5.4 Gemeinschaftswohnwege

Alle Reihenhausgrundsticke im WA 2.1 und 2.2 liegen in angemessener Breite an
einer StralRenverkehrsflache bzw. Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung,
so dass die sowohl die verkehrsmaRige als auch die technische ErschlieRung wie
Anschluss des Grundstlicks an die Versorgungsnetzwerke sichergestellt werden
kann. Zuséatzlich werden die Reihen- bzw. Doppelhausgrundsticke jedoch durch
nicht befahrbare private Wohnwege erschlossen. Im WA 2.3 gibt es zwei Baufelder
die nur Uber einen solchen Wohnweg erschlossen werden. Die Bauordnung (§ 4
NBauO) Iasst dies fir Wohngebaude geringer Hohe grundsatzlich zu.

Die Gemeinschaftswohnwege bieten Bewohnern und Besuchern den Komfort einer
kurzen fuRlaufigen Anbindung von der Haustir zu den Gemeinschaftsstellplatzen
bzw. den nahegelegenen Verkehrsflachen. Bei den Reihenmittelhdusern hat die zu-
satzliche gartenseitige ErschlieBung (Mistwege) zudem den Vorteil, dass der Trans-
port von Gartenzubehor und —material durch das Wohnhaus vermieden werden
kann.

Fur die Verortung der Wohnwege, die als private Gemeinschaftsanlage der angren-
zenden Grundstucke erstellt und unterhalten werden sollen, wurde die Festsetzung
als Gemeinschaftswohnwege gewahlt, da die Herstellung eines 6ffentlichen Wegs in
diesen Bereichen nicht erforderlich ist. Sie sollen ausschlie3lich dem Ful- und Rad-
verkehr dienen und grundsatzlich nicht befahren werden. Die die erforderlichen Auf-
stell- und Bewegungsflachen fir Rettungsfahrzeuge sind gemal Strallenausbau-
plan auf den nahegelegenen Verkehrsflachen vorgesehen bzw. kénnen sie auf den
ErschlieBungsflachen zwischen den Gemeinschaftscarports untergebracht werden.

Die Gemeinschaftsflachen flieRen grundsatzlich nicht in die GRZ-Berechnung ein,
zu beachten ist aber, dass bei entsprechender Versiegelung der Flachen auch zwin-
gend die Entwasserung (Versickerung) sichergestellt werden muss, um Uberflutun-
gen der angrenzenden Grundstlcke zu verhindern.

5.6 Grlnordnung, MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

5.6.1 Grinordnung

Zwei Grun- und Freizeitraum sollen als nahturnah und abwechslungsreich gestaltete
Parkanlage flr die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung ausgebaut
werden und zugleich zur ausreichenden Kalt- und Frischluftversorgung der angren-
zenden Wohngebiete beitragen.

Allgemein sind im Plangebiet zudem sehr umfangreiche Begriinungsmaflinahmen
vorgesehen, die zur Gestaltung und Qualitat des Wohnumfeldes beitragen und die
Einbindung des Baugebiets in das Umfeld verbessern sollen. Darlber hinaus dienen
sie auch zur Eingriffsminimierung sowie zur Vermeidung und Verminderung von Be-
eintrachtigungen der Schutzguter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Wasser,
Orts- und Landschaftsbild sowie Mensch und Gesundheit.

Mit der zeitlichen Bindung flir die Umsetzung der Anpflanzungen soll eine zu grol3e
zeitliche Spanne zwischen der Realisierung der Bebauung und dem Erreichen der
gestaltenden und eingriffsmindernden Wirkung der Begruinung verhindert werden.
Fir die zukinftigen Anwohner entsteht mit der zligigen Herstellung zeitnah ein at-
traktives Wohnumfeld.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



5.6.1.1

5.6.1.2

-76 -

Offentliche Griinflichen

Die festgesetzten offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage
mit Freizeitnutzungen® sind fir die Gliederung des Gebietes von besonderer Bedeu-
tung und sollen entsprechend ihrer Lage und Funktion als interner Griinzug bzw.
Siedlungsrandgrun differenziert gestaltet unter Beriicksichtigung der Nutzungsan-
spruche jeweils zu einer naturnahen und abwechslungsreich gestalteten Parkanlage
fur die wohnungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung ausgebaut werden.

Da die Flachen in einer klimadkologisch bedeutsamen Luftleitbahn liegen, ist die
Ausrichtung und Breite der Grunflachen im Wesentlichen durch ihre klimadkologi-
schen Funktionen bedingt. Bei der Dimensionierung werden zudem auch die aus
dem Baugebiet resultierenden Flachenanspriche fir die Kinder-, Jugend- und
Mehrgenerationenspielplatze sowie die erforderlichen Anlagen zur Gebietsentwas-
serung (Retentionsraume) berlicksichtigt.

In der sudlichen Parkanlage (6ffentliche Griinflache 3) wird zudem eine Wiesenfla-
che fur temporare Veranstaltungen wie z. B. Volksfeste vorbehalten. Da es sich bei
solchen Veranstaltungen um gelegentliche, zeitlich begrenzte Nutzungen handelt
und ansonsten der Charakter einer Parkanlage dominiert, wird jedoch auf eine spe-
zifische Festsetzung als ,Festwiese verzichtet. So kénnen im Sinne der Mehrfach-
nutzung neben Volksfesten dem Grunde nach auch andere Nutzungen auf dieser
Wiesenflache stattfinden. Die Wiese wird Uberwiegend als Parkanlage fur die woh-
nungsnahe und wohngebietsbezogene Erholung zur Verfligung stehen. Sie dient
der Deckung des 6rtlichen Bedarfs.

Das Regenwasserbewirtschaftungskonzept sieht vor, dass die zentralen Grinfla-
chen (6ffentliche Grinflachen 1 und 2), bei starkeren Regenereignissen im Sinne
der Uberflutungsvorsorge temporar und gezielt als (Not)Speicherraum genutzt wird
(siehe auch MalRnahmen, die der Vermeidung von Schaden durch Starkregen die-
nen). Dabei ist allerdings zu bericksichtigen, dass es bei starkeren bzw. langanhal-
tenden Regenereignissen temporar zu Einschrankungen in Hinblick auf die Freizeit-
nutzung kommen kann.

Dennoch erscheint es vor den Hintergrund einer wirtschaftlichen und flachensparen-
den Stadtentwicklung grundsatzlich sinnvoll, die Retentionsflachen zugleich auch fir
die Freizeitnutzung nutzbar zu machen. Da bei Versickerungsflachen, die Uber die
meiste Zeit des Jahres ohnehin trocken liegen bzw. eine nur geringe Einstauhdhe
aufweisen, durch grof3zligige Ausmuldung und flache Béschungsneigungen auf eine
Absturzsicherung verzichtet werden kann. Auf Basis der gutachterlichen Berechnun-
gen ergibt sich bei einem Regenereignis mit einem Wiederkehrintervall von 50 Jah-
ren und einer Regendauer von 6 Stunden ein temporar zwischenzuspeicherndes
Regenwasservolumen von ca. 560 m3.

Um ausreichend Spielraume fir die weitere Planungskonkretisierung vorzuhalten,

wird auf eine konkrete Festsetzung der Lage und Ausgestaltung der Retentionsfla-
chen im vorliegenden Bebauungsplan verzichtet.

Grlinordnung private Flachen

Grundsatzlich mussen die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke gemaf

§ 9 Abs. 2 NBauO Grinflachen sein, soweit sie nicht fir eine andere zulassige Nut-
zung erforderlich sind. Die Anlage geschotterter Gartenflachen und von Kunstrasen-
flachen ist daher nicht zulassig.
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Zudem ist eine Ubermalige Versiegelung der privaten Freiflachen im Plangebiet
nicht erwlinscht. U. a. ist daher auch die durch § 19 Abs. 4 BauNVO eingeraumte
Uberschreitung der zuldssigen Grundflache ausgeschlossen. Dies geschieht insbe-
sondere vor dem Hintergrund, da es auf privaten Flachen zwingend erforderlich sein
wird, ausreichend unbefestigte Freiflachen fir die Anlage von Elementen zur de-
zentralen Speicherung und Versickerung von Regenwasser vorzuhalten.

Nach Maoglichkeit sollte die Versickerung des Regenwassers Uber Vegetationsfla-
chen erfolgen, um die nachgewiesene Reinigungswirkung der aktiven Bodenzone
auszunutzen. Ginstigste Bereiche flr die Integration von Speicher- und Versicke-
rungsanlagen in die Gartengestaltung sind natirlich vorhandenen Gelandetief-
punkte. Die zur Niederschlagsversickerung erforderlichen Flachen lassen sich in der
Regel mit einfachen Mitteln und ohne grof3en technischen Aufwand in die Gartenge-
staltung integrieren. Eine naturnahe Gestaltung der erforderlichen technischen Mal}-
nahmen kann zudem den Charakter des Gartens und der Freirdume bereichern, das
Stadtklima verbessern und sich positiv auf das Wohlbefinden der Stadtbewohner
auswirken.

Ist der Platz knapp, bietet es sich daher an, Griinflachen von vornherein als Versi-
ckerungsgrun anzulegen und Funktion und Nutzen zu kombinieren. So kann z. B.
einer Versickerungsanlage zur Erhéhung der Verdunstung auch ein Gartenteich vor-
geschaltet werden. Der Einbau von Rigolen ist grundsatzlich ebenfalls moglich, er-
fordert allerdings entsprechende Flurabstande (Abstand des Gelandes zum mittle-
ren héchsten Grundwasserstand). Die Zwischenspeicherung (Regentonne, Zisterne)
und Nutzung des Regenwassers koénnen als erganzende MalRnahme dienen.

Als Mindestbegrinung von privaten Flachen wird im Plangebiet zudem die Anpflan-
zung von heimischen Laub- bzw. Obstbdumen sowie die Eingriinung von Mullboxen
und Nebenanlagen gegenuber dem 6ffentlichen Raum vorgeschrieben. Dadurch soll
eine gestalterische Einbindung erreicht werden. Die Festsetzungen zur Begrinung
dienen daruber hinaus auch der Eingriffsminimierung.

Begriinung offentlicher Flachen

In die 6ffentlichen Griin- und Verkehrsflachen des Quartiers sind nach dem Prinzip
der Schwammstadt Anlagen zur Speicherung und Versickerung des Niederschlags-
wassers zu integrieren. Ziel ist es, dass ein Grofdteil des Niederschlagswassers tber
die "grinblaue Elemente" verdunstet und vor Ort versickert werden kann. Die Versi-
ckerungsmulden sind als extensiv gepflegte Wiesenflachen mit einer maximalen Bo6-
schungsneigung von 1:2 zu gestalten.

Geplant ist zudem eine relativ dichte Bepflanzung mit Baumen, die zum Teil auch in
Baumgruppen angeordnet werden, da auch ineinanderwachsende Kronen einen be-
sonderen asthetischen Effekt bieten und zu einem abwechslungsreich gestalteten
StralRenraum beitragen. Das hohe Mal an Grunvolumen liefert Gber die Transpirati-
onsleistung und Schattenwurf einen wichtigen Beitrag zum Klimafolgenmanagement
und wirkt dem urbanen Warmeinseleffekt entgegen.

Die Chancen und Risiken einer Kombination von Baumstandorten und Regenwas-
serversickerungsanlagen sind noch nicht abschliel3end erforscht, so dass eine
Langzeitkontrolle tber die Baumentwicklung und gleichzeitiger Gewahrleistung der
Funktionsfahigkeit der Versickerungsanlage erforderlich sein wird.
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Als mittelkroniger Baume werden Baume bezeichnet, die im ausgewachsenen Zu-
stand eine Hohe von ca. 10 — 15 m erreichen. Grof3kronige Baume erreichen i.d.R.
Hohen von dber 15 m.

Dach- und Fassadenbegriinung

Die Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegriinung dienen im Hinblick auf die
flachenhaften Versiegelungen der Grundstlicke und der damit verbundenen Auswir-
kungen als ausgleichende MalRnahme zur Minderung der negativen klimatischen
Wirkungen des Gebiets in Bezug auf die Kaltluftleitbahn, der gestalterischen Einbin-
dung des Quartiers in das Umfeld sowie der Verbesserung des Kleinklimas. Dartber
hinaus leisten Gebaudebegrinungen einen dkologischen Beitrag, da sie Tieren bei-
spielsweise als Brutplatz und Nahrungsquelle dienen.

In Bereichen relativ dichter Bebauung mit wenig Flache zur Anordnung gréRerer
Versickerungsanlagen sind Grundacher zudem eine wichtige Komponente im Zu-
sammenspiel von Retention, Drosselung und Verdunstung von Niederschlagswas-
ser. Je nach Art des verwendeten Systems oder der Substrathéhe kann das Nieder-
schlagswasser unterschiedlich lange in den oberen Schichten gehalten und abzlg-
lich der Verdunstungs- und Transpirationsrate verzogert abgeleitet werden.

In den besonders verdichteten Bereichen empfiehlt es sich die Griindacher mit zu-
satzlicher Retentionsfunktion zur Rickhaltung von Niederschlagswasser auszubil-
den, um auf diesem Wege den Abfluss deutlich zu verzégern und mdégliche Scha-
den durch starkere Regenereignisse entgegenzuwirken.

Den héheren Kosten durch die besondere Bauausfihrung von Grin- bzw. Retenti-
onsdachern ist der anderenfalls anfallende héhere Flachenbedarf fir eine Rickhal-
tung oder Versickerung von Niederschlagswasser auf den nicht tGberbaubaren
Grundstucksflachen gegenlber zu stellen. Griin- bzw. Retentionsdachern tragen da-
her zu einem sparsamen Flachenverbrauch bei.

Hinzu kommen bauphysikalische Vorteile. Im Sommer bieten Grindacher fir darun-
terliegende Raume insgesamt eine wirksame MalRnahme zum Schutz vor sommerli-
cher Hitze. Im Winter kommt es durch die Vegetation und das Dachsubstrat zu einer
Verminderung des Warmedurchganges und somit zu einer erhéhten Warmedam-
mung.

Die Kombination eines griinen Flachdaches bzw. Retentionsdaches mit aufgestan-
derter PV-Anlage ist sinnvoll, da die Betriebsleistung der PV-Anlage durch die Ver-
dunstungskuhle der Vegetation gesteigert wird. Konflikte zwischen den Belangen
der Solarenergienutzung und der mit Dachbegriinung verbundenen Zielsetzung sind
nicht zu erwarten.

5.6.2 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft, Zuordnung

Als Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde unter Berlcksichtigung der
kinftigen Festsetzungen im Geltungsbereich A des vorliegenden Bebauungsplans
ein Ausgleichsdefizit festgestellt, welches durch MalRnahmen auf den externen Aus-
gleichsflachen kompensiert werden kann.
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Fir gebaudebritende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussperling, Star, Mehl-
schwalbe, Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Miicken-, Bart-, Fransen-,
Breitflligelfledermaus) sind Nist- und Ruhestatten an Gebauden durch geeignete
Bauweise in die Konstruktion zu integrieren oder als kunstliche Nisthilfen anzubrin-
gen. Die Einrichtungen sind im Rahmen des Baugenehmigungs- oder Anzeigever-
fahrens im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehdrde nachzuweisen.

(Gemarkung Wenden, Flur 3, Fist. 152/3, 9.324 m?)

Die festgesetzten Mallnahmen dienen der naturschutzfachlichen Aufwertung von
bislang intensiv genutzten Ackerflachen. Sie beinhalten die Entwicklung von arten-
reichem mesophilem Griinland und die Anlage einer Feldhecke um die Strukturviel-
falt zu erhéhen. Das Grinland soll im Weiterem extensiv gepflegt werden. Es soll
max. einmal jahrlich frihestens ab dem 15.06. gemaht und das Mahdgut abgefah-
ren werden. Eine Beweidung ist in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde
zulassig.

(Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Teilflache des Flst. 34/3, 18.929 m?)

Die Flache ist als offene Biotopstruktur mit dem Zielbiotoptyp ,Trockenrasen® zu ent-
wickeln. Hierzu ist der Oberboden in Teilen abzuschieben und zur Modellierung des
Gelandes zu verwenden. Zur Ansalbung der Flachen ist entweder Mahdgut aus vor-
handenen Flachen zu Ubertragen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf der
Flache sind sechs Totholz-/ Steinanhdufungen zur Strukturanreicherung anzulegen.
Nach jahrlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts in den ersten drei Jahren sind die
Flachen im Weiteren durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu halten. Eine Beweidung
ist in Absprache mit der unteren Naturschutzbehdrde zulassig.

Die festgesetzten Mallnahmen dienen als Ausgleich fir den nach § 30 BNatSchG
geschutzten Trockenrasen. Die Flache ist besonders geeignet, da sie sandige Bo-
denverhaltnisse aufweist und sich im Umfeld bereits Magerrasen befindet. Bei der
Entwicklung der Mallnahmen wurden zudem die Lebensraumanspruche der von
dem Eingriff betroffenen Blaufligeligen Odlandschrecke berlicksichtigt.

(Gemarkung Waggum, Flur 3, Teilflache des Flst. 475, 15.670 m?)

Die festgesetzten Mallnahmen dienen der naturschutzfachlichen Aufwertung von
bislang intensiv genutzten Ackerflachen. Sie beinhalten die Entwicklung von meso-
philem Grinland und die Anlage einer Feldhecke, um die Strukturvielfalt zu erho-
hen. Das Grlnland soll im Weiterem extensiv gepflegt werden. Es soll max. einmal
jahrlich frihestens ab dem 15.06. gemaht und das Mahdgut abgefahren werden.
Eine Beweidung ist in Absprache mit der unteren Naturschutzbehorde zulassig.

(Gemarkung Rulningen, Flur 4, Teilflache des Flst. 90/5, 40.000 m?)

Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und ohne synthetische Pflanzenschutzmit-
tel und ohne mineralische Dlnger zu bewirtschaften. Innerhalb der Ackerflache sind
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in Ost-West-Richtung drei Streifen mit einer Regelbreite von 15 m als Lebensraum
fur die Feldlerche herzurichten.

Die festgesetzten Mallnahmen fiihren zu einer naturschutzfachlichen Aufwertung
von Ackerflachen und dienen u.a. als Ausgleichsmalinahme fur den infolge der ge-
planten Bebauung zu erwartenden Verlust von 4 Feldlerchenrevieren. Der erforderli-
che Ausgleich je Revier betragt 0,5 ha, so dass 2 ha Ausgleich erforderlich sind. Der
Geltungsbereich umfasst 4 ha, wovon im Wechsel ca. 2 ha als Bluhstreifen gestaltet
werden.

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergibt, dass nach Umsetzung der Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ein Bilanzierungsdefizit verbleibt. Das Defizit wird den
geplanten Eingriffen aufgrund der Gebietsfestsetzungen zugeordnet und auf den ex-
ternen MalRnahmenflachen insgesamt ausgeglichen.

Die Zuordnungsfestsetzung ist Voraussetzung daflir, dass bei Bedarf gem. § 135a
BauGB die Erhebung von Kostenerstattungsbetragen fir die Kosten der Ausgleichs-
malnahmen von den spateren Eigentimern (=Eingriffsverursachern) erhoben wer-
den kénnen. Als Verteilungsmalistab flir eine spatere Abrechnung wurde die
Schwere der zu erwartenden Eingriffe in Bezug zu der zu erwartenden Versiegelung
zu Grunde gelegt.

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes

Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens ein schalltechnisches Gutachten erstellt (AMT Ingenieurgesellschaft mbH
2023).

Dazu wurden die Gerauscheinwirkungen der umliegenden Emissionsquellen auf das
Plangebiet sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen im Plangebiet auf die Um-
gebung nach den aktuellen und einschlagigen Regelwerken zum Immissionsschutz
erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.

Die gutachterliche Ermittlung der Gerauschbelastung im Plangebiet zeigt, dass zum
Teil Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
durch den Verkehrslarm zu erwarten sind. Auch die Grenze fir gesunde Schlafver-
haltnisse bei gekipptem Fenster wird im Plangebiet Uberschritten. Aufgrund des Ge-
werbeldrms aus dem umliegenden Gewerbegebieten treten hingegen keine Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm auf.

Weiterhin sind im Gutachten Empfehlungen beztglich der vom Plangebiet ausge-
henden Gerauschquellen (Quartiersgaragen und Freizeitlarm) benannt worden. An-
hand der Genehmigungsplanung ist eine erneute Betrachtung der Gerauschquellen
notwendig. Der Nachweis der Bertlicksichtigung der Nachbarschaft ist im Genehmi-
gungsverfahren zu erbringen.

Da im Plangebiet Uberschreitungen der Orientierungswerte sowohl am Tag als auch
in der Nacht durch den Verkehrslarm festgestellt werden, sind MaRnahmen zum
Schutz vor Verkehrslarm erforderlich. Dabei kommen grundséatzlich in Betracht:
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o Aktiver Schallschutz (Larmschutzwéande / -walle)
Planerische MalRnahmen (Freiflachen / Mindestabstande, Grundrissgestaltung)

e Passiver Schallschutz (ausreichende Schallddmmung von Aufenbauteilen der
Gebaude, Einbau von Liftungseinrichtungen)

Aufgrund der bestehenden grof¥flachigen Verlarmung des Geltungsbereichs A durch
Verkehrslarm kann die vollstandige Einhaltung eines hinreichenden Schallschutzes
allein durch Abstande der geplanten Wohnbebauung von den Larmquellen nicht er-
reicht werden. Die Baufelder liegen bereits in den vergleichsweise ruhigen Berei-
chen des Plangebietes. Eine Einhaltung der Orientierungswerte durch Abstandsfla-
chen ist daher nicht mdglich.

Hinsichtlich moéglicher Larmschutzmalinahmen gilt es zudem zu berlcksichtigen,
dass Geltungsbereich A durch den Verkehrslarm aus verschiedenen Himmelsrich-
tungen verlarmt wird. Insbesondere die Stadtbahnstrecke im Osten sowie die Vel-
tenhofer StralRe im Siden tragen relevant zu den Gerauschimmissionen bei. Daher
missten aktive Larmschutzmalnahmen den Geltungsbereich A an der Std- und
Ostgrenze sowie teilweise der West-Grenze umfassen und fir eine wirksame Ab-
schirmung eine Héhe von ca. 9 m aufweisen. Dadurch entstiinde eine die Optik und
Wahrnehmung des Stadtraums erheblich negativ beeinflussende Wirkung. Zudem
missten Licken flr eine Zuwegung vorgesehen werden, welche die Abschirmwir-
kung deutlich mindern.

Aktive (Larmschutzwande/-walle) und planerische SchallschutzmalRnahmen (Freifla-
chen / Mindestabstande) sind grolflachig daher nicht sinnvoll umsetzbar. Allerdings
ist bei der Grundrissgestaltung der geplanten Gebaude grundsatzlich zu empfehlen,
dass schutzbedurftige Rdume (insbesondere Schlafrdume) an den larmabgewand-
ten Fassaden angeordnet werden. Zur Bewaltigung der dennoch auftretenden Im-
missionskonflikte kommen darlber hinaus vorrangig passive Larmschutzmalinah-
men in Betracht.

Schutz von Aufenthaltsrdumen

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse innerhalb von Gebauden wird als Er-
gebnis der planerischen Abwagung die Festsetzung von Larmpegelbereichen mit
den entsprechenden Vorgaben von Mindestschallddmmmalen fir AulRenbauteile
(passiver Schallschutz) gemaf DIN 4109 getroffen.

Der Bebauungsplan setzt die zu berticksichtigenden Larmpegelbereiche zeichne-
risch fest. Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden sind an den Fassaden
von schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen passive SchallschutzmalRnahmen nach
den Bestimmungen fir die im Bebauungsplan festgesetzten Larmpegelbereiche ge-
maf DIN DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ durchzufiihren.

Die Larmpegelbereiche sind im Bebauungsplan fur freie Schallausbreitung darge-
stellt. Das Plangebiet befindet sich demnach in den Larmpegelbereichen Il bis V.

Larmpegelbereich Il - Mafigeblicher Au3enlarmpegel 61 bis 65 dB(A)
Larmpegelbereich IV - Maligeblicher AuRenlarmpegel 66 bis 70 dB(A)
Larmpegelbereich V - MaRgeblicher AuRenlarmpegel 71 bis 75 dB(A)

Durch die Kenntlichmachung der Larmpegelbereiche im Bebauungsplan kénnen
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Larmsituation einstellen und in Anwen-

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-82 -

dung der DIN 4109 fir eine geeignete Schallddmmung der Umfassungsbauteile in-
klusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Liftungseinrichtungen)
sorgen (passive Schallschutzmalinahme) entscheiden. Diese sind regelmafig ge-
eignet, mit einem vertraglichen baulichen und finanziellen Aufwand bei der Errich-
tung der Gebaude den notwendigen Schallschutz zu leisten und werden daher als
hinnehmbar angesehen.

Durch die heute Ubliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestim-
mungen (Gebaudeenergiegesetz GEG) ergeben sich — dadurch, dass diese Anfor-
derungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis
LPB Il in der Regel keine weitergehenden Auflagen an die Au3enbauteile. Abhangig
vom Fensterflachenanteil und dem Fassaden-Grundflachen-Verhaltnis kann dies
auch far LPB |l zutreffen und dort den baulichen und finanziellen Aufwand fir pas-
sive Schallschutzmalinahmen wie schallgeddmmte Luftungen weiter reduzieren. Ab
dem Larmpegelbereich |V sind héhere bauliche Aufwendungen an den Gebauden
erforderlich (massivere Bauweise auch von Wanden und Dachern).

Im Allgemeinen kdnnen planerische/ bauliche SchallschutzmalRnahmen bei der Er-
mittlung des erforderlichen Schallddmmmalies berlcksichtigt werden. So wirken
Gebaude entlang der StralRe in nicht nur geringem Umfang schallreduzierend auf
die rickwertig liegende Bebauung. Ebenso kénnen z. B. durch bauliche MalRnah-
men eine sinnvolle Raumorientierung Raume, die standig zum Schlafen genutzt
werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer), oder auch Aufenthaltsraume an den von der
malfigebenden Schallquelle abgewandten Gebaudeseite angeordnet werden. So
kann durch die Eigenabschirmung eine deutliche Pegelminderung an diesen Fassa-
den erzielt werden.

Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutzmafinah-
men ist unter Berlicksichtigung von Abstéanden, Hindernissen im Schallausbrei-
tungsweg, baulichen Gebdudeanordnungen und der Gebaudegeometrie vorzuneh-
men und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen der Genehmigungsbe-
hoérde vorzulegen. Die Zulassigkeit von Ausnahmeregelungen bei Nachweis im Ein-
zelfall ermoglicht den Bauwilligen flexible Lésungen, solange der Schallschutz ge-
wahrleistet ist.

In der Nacht treten im gesamten Plangebiet Gerauschimmissionen Uber 45 dB(A)
durch den Verkehrslarm auf. Auch unter Berticksichtigung der Gebaudeabschir-
mung innerhalb des Plangebiets ergeben sich lediglich an einzelnen Fassaden Ge-
rauschimmissionen von unter 45 dB(A).

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes bei Schlafrdumen werden
daher planerische bzw. baulich-technische MalRnahmen (fensterunabhangigen Be-
IGftung von Schlafraumen) als textliche Festsetzung aufgenommen, mit denen ein
ausreichender Schutz des Nachtschlafes auch bei teilgedffnetem Fenster sicherge-
stellt werden kann.

Schutz der AuRenwohnbereiche

Die Stadt Braunschweig strebt bei Neubauvorhaben in der Regel die Einhaltung der
Orientierungswerte der DIN 18005 flr die jeweilige Gebietsart im Bereich der Au-
Renwohnbereiche an. Dementsprechend sollten Aulienwohnbereiche nach Méglich-
keit nicht in Bereichen mit Gerauschimmissionen tber 55 dB(A) im WA bzw. 60
dB(A) im MU liegen.
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In der DIN 18005 sind in Bezug auf Au3enwohnbereiche allerdings keine genauen
Regelungen getroffen, sodass eine Notwendigkeit zur Durchfihrung von Schall-
schutzmalnahmen rechtlich nicht schon vorliegt, sobald der Orientierungswert der
DIN 18005 Uberschritten werden. Da Aul3enbereiche Ublicherweise einem voriber-
gehenden Aufenthalt dienen, wurde die Vermeidung schadlicher Gerauschimmissio-
nen und die Sicherstellung einer ausreichenden Sprachverstandlichkeit in der
Rechtsprechung als ausreichendes Schutzziel eingestuft.

Als Kriterium fiir eine akzeptable Aufenthaltsqualitat, das bei einer Uberschreitung
der Orientierungswerte von DIN 18005 im Plangebiet herangezogen werden soll, ist
die Gewabhrleistung einer ungestérten Kommunikation Giber kurze Distanzen (Ubli-
ches Gesprach zwischen zwei Personen) mit normaler, allenfalls leicht angehobener
Sprechlautstarke. In Anlehnung an diese Zielstellung wird im Plangebiet ein Beurtei-
lungspegel jeweils von 58 dB(A) in WA und 63 in MU — d. h. jeweils um 3 dB(A) Uber
den Orientierungswerten der DIN 18005 - als vertretbar angesehen.

Uberschreitungen der angestrebten Zielwerte sind bei freier Schallausbreitung durch
StralRen- und Schienenverkehr im sudlichen Plangebiet entlang der Planstrallen
bzw. im noérdlichen Plangebiet entlang der Stadtbahnwendeschleife gegeben. Fest-
gesetzt wird daher, dass in den betroffenen Bereichen Auflenwohnbereiche nicht
zulassig sind, sofern nicht ein weiterer, der Wohneinheit zugehoériger Aufienwohnbe-
reich an einer der Larmquelle (Planstralen, Wendeschleife) abgewandten Fassade,
im direkten Schallschatten des Gebaudes, angeordnet ist.

Alternativ missen bauliche Schallschutzmallinahmen umgesetzt werden. Dies kann
z.B. durch geschlossene Bristungen, vorgehangte Glasfassaden, Glaselemente o-
der andere bauliche, gleichwertige LarmschutzmalRnahmendurch erreicht werden.
Die Abschirmung muss die Einhaltung des flur die Tagzeit maligeblichen, jeweils um
3 dB(A) modifizierten Orientierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A) fir Allge-
meine Wohngebiete und 63 dB(A) flr Urbane Gebiete in der Mitte des Auldienwohn-
bereichs in 2 m Hohe sicherstellen. Damit bleiben Balkone und Loggien auch auf
der der larmbelasteten Stralle zugewandten Seite grundsatzlich maglich.

Der Nachweis der Einhaltung des Immissionsgrenzwertes ist im Einzelbauvorhaben
zu erbringen. Bei Wohnungen mit mehreren Auenwohnbereichen ist es ausrei-
chend, wenn mindestens einer der Aulenwohnbereiche baulich geschlossen ausge-
fuhrt wird oder an der larmabgewandten Gebaudeseite angeordnet ist.

De facto ergeben sich im Plangebiet durch die spateren Bebauungen ausreichend
geschutzte Bereiche, insbesondere im Schallschatten von Gebauden (Eigenabschir-
mung), so dass im Plangebiet grundsatzlich ein angemessenes Angebot an Aulen-
wohnbereichen in "leisen" Bereichen (ohne Schallschutzmaflinahme) als mégliche
Kompensation fir nutzungseingeschrankte "laute" AuRenwohnbereiche entstehen
kann. Auch im WA4, das bei freier Schallausbreitung fast im gesamten Baufeld Be-
urteilungspegel von Uber 58 dB(A) aufweist, da es sowohl von der Veltenhofer
StralRe als auch von der Stadtbahn verlarmt wird, konnen durch schalltechmisch
glnstige Stellung des Baukorpers z. B. eine U-férmige Baukdrperstellung ruhige von
den larmquellen abgeschirmte Aulienwohnbereiche entstehen.

Gemal der einschlagigen Literatur und der allgemeinen Verwaltungspraxis sind
auch AuBlenbereiche fur Kinder schutzbedurftige Freiflachen. Demzufolge wird im
Stadtgebiet Braunschweigs fir AuRenspielbereiche von Kindertagesstatten die Ein-
haltung des Orientierungswertes von 55 dB(A) am Tag auf mindestens der Halfte
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der AulRenspielbereiche angestrebt. Dies dient unter anderem einer gesunden Spra-
chentwicklung der Kinder.

Die gutachterliche Berechnung lasst erkennen, dass der Beurteilungspegel in bei-
den Kitaflachen teilweise unter 55 dB(A) liegt und die Voraussetzung somit erfullt ist.
Die Festsetzung einer Schallschutzwand ist deshalb nicht erforderlich. Im nachge-
ordneten Baugenehmigungsverfahren kdnnen in Abhangigkeit vom konkreten
Standort und Bebauungskonzept Ma3nahmen zur Einhaltung des angestrebten Be-
urteilungspegels festgelegt werden.

Auf Basies freier Schallausbreitung ist mit einer Uberschreitung des Beurteilungspe-
gels von 55 dB(A) in einem Groliteil des Plangebiets zu rechnen.

Ausnahmen

Im gesamten Plangebiet kdnnen individuelle, meist architektonische Maflnahmen
den Spielraum fir andere, von den Festsetzungen abweichende Schallschutzlésun-
gen ermdglichen. Sollte der erforderliche Schallschutz durch andere MalRnahmen
(z. B. vorgehangte Fassaden usw.) nachweislich erreicht werden kénnen, kann von
den getroffenen Festsetzungen abgewichen werden. Damit wird sichergestellt, dass
keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die geplante Nutzung entstehen
kénnen und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahr-
leistet sind.

Die gutachterlichen Berechnungsergebnisse zeigen auf, dass die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte an der angrenzenden Bebauung fur ein Allgemeines Wohnge-
biets (WA) bzw. ein Urbanes Gebiets (MU) lediglich unter Berlcksichtigung von
Schallschutzmalinahmen an den Fassaden der Quartiersgaragen moglich ist. Zum
Schutz der angrenzenden Bebauung werden daher Schallschutzmalinahmen an
den Fassaden der Quartiersgaragen erforderlich.

Die Fassaden der Quartiersgaragen sind dementsprechend teilweise geschlossen
auszufiihren bzw. mit schallabsorbierenden Decken in den Parkdecks auszustatten.
Alternativ ist es mdglich schallabsorbierende Lamellen an den Fassaden der Quar-
tiersgaragen anzubringen, welche die Gerauschabstrahlung deutlich mindern. Nach
Herstellerangeben sind hier Schalldamm-Male von R'w = 13-20 dB zu erreichen,
sodass die angegebenen Anforderungen erfiillt werden. Da die Beliiftung des Park-
hauses sichergestellt sein muss, stellt dies eine sinnvolle Alternative gegenuber ei-
ner teilweise geschlossenen Ausflihrung der Fassaden dar.

Die konkreten Vorgaben werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt, um Spielraum
fur individuelle, architektonische Losungen zu ermdglichen. Die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte an der angrenzenden Bebauung ist bei der Genehmigungspla-
nung sicherzustellen.

Die Immissionsrichtwerte fir ein Allgemeines Wohngebiet (WA) werden im Umfeld
des exemplarisch im siidwestlichen Bereich angenommenen Bolzplatzes in einem
Abstand von ca. 40 m und fir ein Urbanes Gebiet von ca. 11 m unterschritten. Zu
den im zentralen Grinzug angenommenen Streetballplatz ist im Allgemeinen Wohn-
gebiet ein Abstand von ca. 25 m notwendig. In diesem Abstand rund um die hier be-
trachteten Standorte befinden sich keine entsprechenden schutzbedurftigen Nutzun-
gen. Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte treten demnach nicht auf. Eine
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Notwendigkeit zur Umsetzung von Schallschutzmalinahmen ergibt sich bei entspre-
chender Anordnung nicht.

Bei einer veranderten Standortwahl sind ggf. Schallschutzwande (hier aufgrund der
Hohe der Wohnbebauung voraussichtlich nicht sinnvoll) oder eine verkurzte Nut-
zungsdauer notwendig. Entsprechende MalRnahmen sind im Rahmen der konkreten
Ausplanung zu bestimmen.

5.8 Festsetzungen zur Vermeidung von Schiden durch Starkregen

In den vergangenen Jahren gab es in Braunschweig mehrfach intensivere Starkre-
genereignisse. Starkregen bezeichnet sehr grolde Regenmengen, die innerhalb kur-
zer Zeit fallen, so dass die Leistungsfahigkeit der Entwasserungsanlagen erheblich
Uberschritten wird und selbst die Notliberlaufe das abflieRende Niederschlagswas-
ser aufgrund ihrer hydraulischen Leistungsfahigkeit oder Beeintrachtigung (z.B. Ver-
stopfung mit Schwemmgut) nicht mehr aufnehmen kdnnen.

In diesem Fall staut sich das Niederschlagswasser auf der Oberflache oder flief3t
dem Gelandegefalle folgend auf der Oberflache bis zum nachsten Tiefpunkt ab. Sol-
che Starkregenereignisse kdnnen zu Uberflutungen fiihren. Je nach Starke des Er-
eignisses besteht die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden. Durch
den Klimawandel ist in Zukunft haufiger und mit solchen extremen Regenereignis-
sen zu rechnen.

Zur Verhinderung oder Minimierung von Schaden sollen die geplanten oberirdische
FlieRwege das Niederschlagswasser im Plangebiet nach Moglichkeit in Bereiche mit
geringem Schadenspotential d. h. in die zentrale Grunflache (6ffentliche Grunflache
1 und 2) ableiten. Dies gelingt im sudlichen Plangebiet, da die strallenbegleitenden
Versickerungsmulden in Richtung zum zentralen Grinzug ausgerichtet sind und
auch das Gefalle der Straflen und Wege dieser Ausrichtung folgt.

Bei Extremereignissen bzw. nicht funktionsfahiger Notuberlaufe kénnen die in Rich-
tung Griinzug ausgerichteten Verkehrsflachen als Fliekwege (= Notwasserwegen)
genutzt werden. Der Wasserabfluss ist dauerhaft sicherzustellen, damit sich das an-
fallende Niederschlagswasser nicht staut und das Wasser mdglichst schadlos abge-
leitet werden kann. Zudem sollten die Verkehrsflachen im Vergleich zum umgeben-
den Gelande der Wohnbebauung tiefer liegen.

Im noérdlich des Griinzuges gelegenen Teil des Baugebietes ist das Gelande flach
und bewegt sich auf einer Gelandehéhe um ca. 69,25 mNHN, ahnlich wie im an-
grenzenden Grinzug. In diesem Bereich des Baugebietes kann das Wasser daher
nicht in die Grinflache abgeleitet werden und es besteht aufgrund des relativ ebe-
nen Gelandes das Risiko eines flachenhaften Einstaues. Grundsatzlich ware eine
Gelandeprofilierung mit einer Anhebung im Norden um mindesten 0,50 m erforder-
lich, um analog zum sudlichen Teil des Baugebietes FlieRwege zur oberirdischen
Ableitung von Niederschlagswasser bei Extremereignissen im Bereich der Verkehrs-
anlagen in Richtung Griinzug zu schaffen.

Die Gefahr von erheblichen Personen- und Sachschaden durch Starkregen kann je-
doch auch hier deutlich gemindert werden, sofern Gebaudezugange und Licht-
schachte bei Kellergeschossen nicht gelandegleich angeordnet, sondern durch
Uberhdhung vor Uberflutung geschiitzt werden.
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Es wird daher festgesetzt, dass Gebaudezugange (Haustlren, Terrassentliren und
Treppenabgange) sowie Lichtschachte bei Kellergeschossen im gesamten Plange-
biet mit einem Sicherheitszuschlag von mindestens 40 cm gegenilber den angren-
zenden Verkehrsflachen versehen, hergestellt werden missen. Sollte es infolge ei-
nes Starkregeereignisses zu temporaren Uberflutungen kommen, kann so die Si-
cherheit vor Personen- und Sachschaden deutlich erhéht werden.

Bezugspunkt fur die Festlegung der Erdgeschossfuflbodenhdhe ist die Hohenlage

der nachstgelegenen Verkehrsflache an dem Punkt der Strallenbegrenzungslinie,
der der Mitte der stralRenzugewandten Gebdudeseite am nachsten liegt.

5.9 Soziale Infrastruktur

Bei Realisierung des Baugebietes werden durch die Zunahme der Bevdlkerung
auch zusatzliche Bedarfe an sozialer Infrastruktur. Diese sind im Sinne der allgemei-
nen Vorsorgepflicht der Gemeinde zu prifen und ggf. zusatzliche bedarfsorientierte
Angebote zu schaffen.

Grundschule

Die Grundschule Wenden verfiigt aktuell Gber rdumliche Kapazitaten fir eine maxi-
male Dreizlgigkeit. Die Realisierung von potenziell ca. 700 Wohneinheiten flihrt
dazu, dass die Grundschule an ihre raumliche Kapazitatsgrenze gelangt. Es wird
daher die Notwendigkeit gesehen, die Grundschule Wenden von einer 3-zligigen zu
einer 4-zugiggen Grundschule zu erweitern. Angedacht ist der Ausbau zu einer Ko-
operativen Ganztagsschule.

Der Ausbau der Schulen kann durch Nachverdichtung am bestehenden Standort
unter Ausnutzung des geltenden Planungsrechts erfolgen. Das benachbarte Les-
singgymnasium, das derzeit noch Raume der Grundschule Wenden nutzt, wird aktu-
ell bereits erweitert.

Mit der Realisierung des Baugebietes ergibt sich dariiber hinaus auch ein zusatzli-
cher Bedarf an Krippen- und Kindergartenplatzen, der in vorhandenen Einrichtungen
im Ortsteil Wenden nicht gedeckt werden kann.

Zur Deckung des ortlichen Bedarfs besteht im Plangebiet daher die Notwendigkeit
zur Schaffung von Planungsrecht flr den Bau weiterer Einrichtungen. Aufgrund der
zu erwartenden Anzahl an Gruppen ist eine Aufteilung auf zwei Standorte jeweils
maximal 5 Gruppen erforderlich. Je Standort werden daher rund 4.000 m? Gemein-
bedarfsflachen mit Zweckbestimmung Kindertagesstatte festgesetzt.

Die bestehenden Spielflachen im Spielplatzbezirk werden den aus dem Baugebiet
entstehenden Bedarfe an Kinder- und Jugendspielflachen nicht decken kénnen. Im
Plangebiet sollen daher weitere Spielflachen entstehen bzw. in die festgesetzten 6f-
fentlichen Grunflachen integriert werden.

Der Fehlbedarf von rund 2.700 m? an Jugendspielflache ist aus schalltechnischer
Sicht vorzugsweise in den sudlichen Grinflachen (6ffentliche Grinflachen 3 und 4)
unterzubringen. Weniger larmintensive Jugendspielangebote konnen jedoch auch in
die zentrale Grinflache (6ffentliche Grinflachen 1 und 2) integriert werden. Dartber
hinaus sollen in den Grinflachen (6ffentliche Grinflachen 1 -4) zur Deckung des
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Bedarfs und Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit mehrere Kinderspielflachen in
einer Gesamtgrof3e von insgesamt rund 1.200 m? entstehen. Auf eine konkrete
Festsetzung der Lage wird bewusst verzichtet, um Spielrdume flr die weitere Aus-
gestaltung der Griinflachen vorzuhalten.

Neben Spielangeboten fir Kinder und Jugendliche sind in den &ffentlichen Grinfla-
chen 1-4 zudem auch Spielangeboten fur alle Generationen in einer Gré3e von rund
500 m? sowie Mdblierungen zum Aufenthalt und die Anlage von Freizeitwegen vor-
gesehen. Sie sollen zu einen attraktiven Wohnumfeld beitragen und dafir sorgen,
dass sich alle Bewohner des Quartiers in ihrem Lebensumfeld wohlfthlen.

5.10 Weitere technische Infrastruktur

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Elektrizitat, Ab-
fallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch die jeweiligen Trager auf
Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften. Erforderliche Leitungen werden Uber-
wiegend im Bereich von 6ffentlichen Stralenverkehrs- und Grunflachen vorgese-
hen. Darliber hinaus werden im Plangebiet erforderliche Flachen fir Versorgungs-
anlagen planungsrechtlich gesichert.

5.10.1 Energieversorgung

Fur die elektrische Versorgung des Verteilnetzes ist im nérdlichen und im sidlichen
Bereich jeweils eine Ortsnetzstation festgesetzt.

In Abstimmung mit dem Versorgungstrager ist die weitestgehend klimaneutrale War-
meversorgung Uber ein an eine Energiezentrale angeschlossenes Nahwarmenetz
vorgesehen. Die vorliegende Konzeptstudie (Anforderungen einer klimaneutralen
Warmeversorgung an den B-Plan, BS|IENERGY, September 2022) belegt, dass der
uberwiegende Anteil der Warme vorrausichtlich tber Umweltwarme bereitgestellt
werden kann. Eine abschlieRende Beurteilung der Umsetzbarkeit wird erst im Zuge
der vertieften Machbarkeitsstudie erfolgen.

Fir die Umsetzung des Konzepts ist gemall Konzeptstudie eine Energiezentrale er-
forderlich. Daher ist im Plangebiet ist ein entsprechender Standort im Sondergebiet
SO2 vorgesehen. Die fir die Warmeerzeugung des Gebiets erforderlichen Geother-
mie Sonden (nach erster Abschatzung gemaf Konzeptstudie rund 300 Bohrungen
bzw. mind. rund 2,5 ha unversiegelte Flachen) lassen sich unterirdisch in den bei-
den o6ffentlichen Grunflachen unterbringen. Ein Konflikt mit den angedachten Nut-
zungen (Freizeit, Erholung, Spiel-, Versickerungsflachen etc.) ist nicht zu erwarten.
Da die Anforderungen an Flachennutzungen fir die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie von im Planverfahren berlcksichtigt wurden, stehen die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes der Umsetzung des Energiekonzepts grundsatzlich nicht entgegen.

Zusatzliche Optionen wie die Nutzung des Mittellandkanals, des stadtischen Abwas-
sers oder von Umgebungsluft als Warmequelle sind denkbar. Konkrete Regelungen
im sind im Plangebiet zur Umsetzung nicht erforderlich.

Um daruber hinaus den Strombezug aus dem Netz weitest moglich zu reduzieren
und so die geforderte CO,-Neutralitat zu erreichen ist es weiterhin wichtig, dass eine
grol¥flachige Solaranlage genutzt werden kann. Im Plangebiet stehen hierfir nicht
ausreichend Flachen zur Verfligung. Es muss daher auf Flachen aul3erhalb des
Plangebiets zuriickgegriffen werden, die nach Méglichkeit in raumlicher Nahe zum
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Baugebiet stehen und die wirtschaftlich vertretbar Giber eine eigene Stromleitung an
die Energiezentrale angeschlossen werden kénnten. Die Umsetzung der Freifla-
chen-PV-Anlagen soll aul3erhalb dieses Bebauungsplanverfahrens erfolgen.

5.10.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser

Schmutzwasser

Zum Aspekt der Entsorgung des Niederschlagswassers im Baugebiet wird u. a. auf
das Regenwasserbewirtschaftungskonzept der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing.
E. Macke mbH verwiesen. Vorgesehen ist der weitgehende Verzicht auf die ver-
rohrte Ableitung des Niederschlagswassers. Ziel ist es, die lokale Grundwasserneu-
bildung sowie die Verdunstung dem naturlichen Wasserkreislauf anzugleichen und
positive Effekte der Stadtklimatisierung zu erzielen.

Um den Ansatzen eines naturnahen Wasserhaushaltes moglichst nahe zu kommen
und die mit den Eingriffen einhergehende negativen Auswirkungen zu minimieren,
soll das Niederschlagswasser der ausgewiesenen Baulandflachen daher méglichst
ortsnah versickert bzw. verdunstet werden. Lediglich die Notlberlaufe der Mulden-
/Retentionsflachen werden an Regenwasserkanale angeschlossen. Fir die Notent-
wasserung ist daher der Bau von Regenwasserkanalen mit Anschluss an den be-
reits bestehenden Regenwasserkanal im Heideblick vorgesehen.

Die Ableitung und Versickerung des auf den 6ffentlichen Flachen anfallenden Nie-
derschlagswassers wird im Wesentlichen Uber die strallenbegleitenden Versicke-

rungsmulden erfolgen. Das Muldensystem ist Bestandteil der Verkehrsflachen und
im Rechtsplan entsprechend festgesetzt.

Auch auf privaten Baugrundstiicken ist gemaR § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO die dezent-
rale Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt. Sinnvoll ist es hier Mal3-
nahmen zur Retention (Abflussverzogerung), Nutzung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser miteinander zu kombinieren. Eine wichtige Komponente spielen
dabei die festgesetzten Griindacher. Auf Grundstiicken auf denen nur eine relativ
geringe Flache zur Integration von Versickerungslésungen zur Verfligung steht, wird
die Verwendung von Grindachern mit Retentionsfunktion empfohlen, die auch mit
Photovoltaik-Anlagen kombiniert werden kénnen

Darlber hinaus kann zur Regenwasserbewirtschaftung u. a. auch die Zwischenspei-
cherung von unverschmutztem Regenwasser mit dem Ziel einer Nutzung z.B. zur
Gartenbewasserung gehoren. Die Speicherung und/oder Nutzung von Regenwas-
ser kann die einer Versickerungsanlage oder einem Regenwasserkanal zuflieende
Wassermenge zwar reduzieren, allerdings hat die Zwischenspeicherung von Regen-
wasser keinen Einfluss auf die Dimensionierung von Anlagen z.B. zur Versickerung
oder Ableitung, da diese auch funktionieren missen, wenn die Speicher geflillt sind.

Im Zuge der Bemessung von oberirdischen Anlagen (zum Beispiel Versickerungs-
mulden) ist zudem zu beachten, dass auch abflieRende Starkniederschlage mog-
lichst keine Schaden verursachen.

Die Anwendung jedes Verfahrens zur Regenversickerung bedarf in jedem Fall einer
detaillierten Prifung des Einsatzes anhand der ortlichen Randbedingungen (kf-Wert
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und mittlerer héchster Grundwasserstand) und einer anschlielienden Planung der
Anlage mit wasserrechtlicher Genehmigung. Auf privaten Grundstiicken empfiehlt
es sich daher einen Entwasserungsplaner hinzuzuziehen und im Rahmen eines Bo-
dengutachtens die lokale Durchlassigkeit des Bodens zu ermitteln.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation, ist im Plangebiet nur ausnahmsweise
zulassig, wenn die Durchlassigkeit des Bodens fur eine Versickerung auf dem eige-
nen Grundstlck nachweislich nicht gegeben ist oder um Schaden aus starkeren Re-
genereignissen zu minimieren (Notentwasserung). Das Niederschlagswasser der
unmittelbar an den Griingurtel angrenzenden Bebauung insbesondere der Gemein-
bedarfsflachen, kann in Abstimmung mit der unteren Wasserbehérde auch in die
Muldenflache des zentralen Griinzuges geleitet werden.

Die Mulden- bzw. Retentionsflachen werden auf ein Niederschlagsereignis einer be-
stimmten Jahrlichkeit und Dauer ausgelegt (Bemessungsregen). Eine Uberschrei-
tung des mit dem Bemessungsereignis verbundenen Regenvolumens wahrend der
zugehdrigen Regendauer z.B. bei starkeren Regenereignissen mit hoher Intensitat
kann zu Uberlastung fiihren. Aus diesem Grund sollen die Mulden bzw. Retentions-
rdume uber einen Notlberlauf verfligen, der die nicht aufnehmbaren Wassermen-
gen gezielt und schadlos abfuhrt. Die Abflhrung dieser Wassermengen wird als No-
tentwasserung bezeichnet.

Notluberlaufe sind gemal Regenwasserbewirtschaftungskonzept an folgenden Ent-
wasserungsanlagen zu berucksichtigen:

e Versickerungsanlagen von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausern,
Versickerungsanlagen an den Pkw-Stellplatzanlagen,
Retentions-Grindacher mit und ohne Rigolen an Mehrfamilienhdusern,
straldenbegleitende Versickerungsmulden und
zentraler Grlinzug

Fur den Anschluss dieser Notlberlaufe ist der Bau von Regenwasserkanalen vorge-

sehen:

A. sudlich des zentralen Griinzuges: in der ErschlieRungsringstra3e mit Anschluss
an den RW-Transportkanal aus dem 1. BA in der Stral’e Heideblick und

B. nordlich des zentralen Grinzuges: in der Stra’e Heideblick (nérdliche Bauge-
bietsgrenze) sowie der ErschlieRungsstralle mit Wendehammer mit Anschluss
an den RW-Transportkanal aus dem 1. BA in der Stralle Heideblick

C. Zum Anschluss der NotlUberlaufe von privaten Versickerungsanlagen sollte ge-
pruft werden, ob in den Geh-/Radwegen zusatzliche Regenwasserkanale ange
ordnet werden mussen.

5.10.3 Wertstoffcontainer

Zur Sicherstellung der Wertstoffentsorgung sind im Geltungsbereich A drei Wert-
stoffcontainerstationen vorgesehen: Eine bestehende Sammelstelle Am Heideblick
wird planungsrechtlich gesichert, je eine weite Sammelstelle kommt im nérdlichen
sowie im sudlichen Teilbereich des Gebiets aufgrund des aus dem Neubaugebiet
entstehenden Bedarfs hinzu. Bei der Wahl der Standorte wurden neben betriebli-
chen Ablaufen auch eine mdglichst geringe Beeintrachtigung von Anwohnern be-
rucksichtigt. FUr den sudlichen Standort ist eine Unterflur-Station vorgesehen, was
die Abstandsnotwendigkeiten zur Wohnbebauung deutlich reduziert.
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5.10.4 Telekommunikation

Im Plangebiet wird eine Flache fir Versorgungsanlagen gesichert. Die Festsetzung
nimmt die bestehende Nutzung des Standorts flir Versorgungsanlagen und -einrich-
tungen Telekommunikation auf.

5.11 Solarpflicht

Eine Pflicht zum Einbau von Photovoltaikanlagen fur die Stromerzeugung auf Da-
chern ist bereits in § 32a Niedersachsische Bauordnung (NBauO) verankert. Die An-
derung trat am 6. Juli 2022 in Kraft. Gefordert wird in der NBauO, dass bei der Er-
richtung von Wohngebauden und Gebauden mit einer Dachflache = 50 m? mindes-
tens 50 % der Dachflachen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Im Einzel-
fall kann von dieser Pflicht abgewichen werden. Die Pflicht gilt als erfullt, wenn eine
Solarthermie in der gleichen Gré3enordnung installiert wurde.

Die Pflicht fur die Stromerzeugung wird durch die NBauO jedoch zunéchst schritt-
weise eingefuhrt und gilt fiir Baumalnahmen mit Bauantrag, Antrag auf bauaufsicht-
liche Zustimmung bzw. Mitteilung fur genehmigungsfreie Vorhaben bei Gewerbeim-
mobilien und bei offenen Parkplatzen oder Parkdecks mit > 50 Kfz-Stellplatzen Uber
geeigneter Einstellplatzflache bereits seit dem 01.01.2023. Bei sonstigen Gebauden
(auler Wohngebauden) ab dem 01.01.2024.

Bei Wohngebauden ist ab 01.01.2023 ist zwar die Tragkonstruktion des Gebaudes
so zu bemessen, dass auf allen Dachflachen Photovoltaikanlagen errichtet werden
koénnen, die Pflicht fir die Stromerzeugung tritt gemark NBauO jedoch erst ab
01.01.2025 in Kraft. Die in den Textlichen Festsetzungen getroffenen Regelungen
sollen vor dem Hintergrund der stadtebaulichen Ziele insofern sicherstellen, dass
die Solarpflicht im Plangebiet auch fir Wohngebaude bereits vor Eintritt der in der
NBauO genannten Frist gilt.

Die Festsetzung gem. §9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB dient der Sicherung einer nachhalti-
gen stadtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz und entspricht damit den
Zielen des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzepts. Sie ist ausdricklich als
Mindestanforderung zu verstehen (Solarmindestflache). Dariberhinausgehenden
Forderungen, die sich aus dem Bauordnungsrecht oder anderen &ffentlich-rechtli-
chen Vorgaben ergeben kénnen (z. B. Gebaudeenergiegesetz) bleiben unberihrt.

Das Plangebiet befindet sich im Nahbereich des Flughafens Braunschweig-Wolfs-
burg. Durch geeignete MaRnahmen wie z.B. Antireflexbeschichtungen der Photovol-
taik-Module ist daher sicherzustellen, dass es zu keiner Blendung von Luftverkehrs-
teilnehmern kommt.

5.12 Ortliche Bauvorschriften

Ziel der gestalterischen Vorschriften ist ein ausgewogenes und harmonisches Stadt-
bild, das flir seine Bewohnenden ein lebenswertes und attraktives Wohnumfeld
schafft. Zudem sind in den 6értlichen Bauvorschriften auch ékologische Regelungen
zur Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen. Ferner werden Festsetzun-
gen zum Nachweis der Fahrradstellplatze getroffen.
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5.12.1 Geltungsbereich und Anlass

Die ortliche Bauvorschrift gilt fir den gesamten Geltungsbereich A mit Ausnahme
der nachrichtlich tbernommenen Flachen.

5.12.2 Déacher

Aus stadtebaulichen, baugestalterischen und 6kologischen Griinden werden im ge-
samten Plangebiet Flachdacher und flach geneigte Dacher bis zu 15 Grad Dachnei-
gungen vorgesehen. Durch die Festsetzung entsteht im Hinblick auf die AuRenwir-
kung eine ruhige und zeitgemafRe Dachlandschaft.

Zudem stellen die zu begriindenden Flachdacher eine wichtige Komponente im Zu-
sammenspiel von Retention, Drosselung und Verdunstung von Niederschlagswas-
ser dar. Je nach Substrath6he wird das Niederschlagswasser unterschiedlich lange
gehalten und fliel3t dann abzuglich der Verdunstungs- und Transpirationsrate ab.

Die Kombination eines grinen Flachdachs mit aufgestanderter Solaranlage ist mog-
lich und sie bietet sogar Vorteile: da der Wirkungsgrad von Solarzellen auch tempe-
raturabhangig ist und die sommerliche mittagliche Aufheizung somit die Strompro-
duktion reduziert, kann eine geschickt platzierte PV-Anlage auf einem Griindach
durch Kuhlung einen Mehrertrag liefern.

5.12.3 Werbeanlagen

Grundsatzlich ist Werbung zur Erleichterung der Orientierung und fur eine entspre-
chende Darstellung der értlichen Einrichtungen und Betriebe nach Aul3en sinnvoll
und notwendig. Da jedoch Werbeanlagen erheblichen Einfluss auf die Qualitat des
Stadtbildes austben, werden Art und Umfang im Rahmen der 6rtlichen Bauvor-
schrift begrenzt.

Werbeanlagen sind grundsatzlich nur zur Eigenwerbung und nur innerhalb der tber-
baubaren Grundsticksflache zulassig. Ausnahmsweise kann zur besseren Auffind-
barkeit auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen eine Werbeanlage je
Baugrundstuiick zugelassen werden. Werden Uber eine Zufahrt mehrere Betriebe o-
der Einrichtungen erschlossen, sollen die Hinweise auf die einzelnen Betriebe je-
doch in einer Sammelanlage zusammengefasst werden. Diese Festsetzungen be-
rucksichtigt das Bedurfnis der Firmen auffindbar zu sein und sich in geeigneter
Weise darzustellen, eine zu grof3e Dominanz oder Stérwirkung gegenuber der an-
grenzenden Wohnbebauung soll jedoch vermieden werden.

Da insbesondere von Anlagen mit sich turnusmagig verandernder Werbedarstel-
lung, wie z.B. LED-Bildschirme, Rollbander, Filmwande oder CityLight-Boards, blin-
kende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauflichtbander, Skybeamer und akustische
Werbeanlagen, nachteilige Auswirkungen auf das Wohnumfeld zu erwarten sind
werden sie im Plangebiet generell ausgeschlossen.

5.12.4 Einfriedungen

Einfriedungen insbesondere entlang der Grenzen zum 6ffentlichen Raum haben auf
die Qualitat von Strallen, Wegen und Platzen, aber auch von &éffentlichen Griinanla-
gen grofden Einfluss. Sie werden im Plangebiet daher bis auf eine HOhe von maxi-

mal 1,50 m Uber dem Bezugspunkt und hinsichtlich inrer Materialitdt beschrankt, um
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eine massive und abweisende Barrierewirkung zum 6ffentlichen Raum zu verhin-
dern und ein ruhiges harmonisches Erscheinungsbild sicherzustellen.

Mit dem gewahlten Materialkanon ist ein ausreichender individueller Gestaltungs-
spielraum gewabhrleistet.

5.12.5 Niederschlagswasser

Auf Grundlage des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes ist im gesamten Plan-
gebiet die dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vorgese-
hen. Ziel ist es, die lokale Grundwasserneubildung sowie die Verdunstung dem na-
turlichen Wasserkreislauf anzugleichen und positive Effekte der Stadtklimatisierung
Zu erzielen.

Aus 6kologischen Grinden wird die Versicherung von Niederschlagswasser auf
dem Baugrundstick festgesetzt. Es ist darauf zu achten, dass kein Oberflachenwas-
ser das Grundstiick unkontrolliert verlasst — die Uberflutungssicherheit muss von
den Grundstickseigentiimerinnen hergestellt und gewahrleistet werden. Daraus
ergibt sich fur Eigentimer die Pflicht, die Funktionsfahigkeit der Elemente aufrecht
zu erhalten und gewahrleisten.

Um sicherzustellen, dass das Wasser auf dem jeweiligen Grundstiick auch tatsach-
lich versickern kann, sollte vor Baubeginn nach Moglichkeit eine erweiterte Bau-
grunduntersuchung durchgefihrt werden. Ein Anschluss an die éffentliche Kanalisa-
tion ist nur ausnahmsweise maéglich, wenn die Durchlassigkeit des Bodens flr eine
Versickerung auf dem Grundstiick nachweislich nicht gegeben ist bzw. um Schaden
aus starkeren Regenereignissen zu minimieren (Notentwasserung).

Von der Pflicht zur Versickerung auf dem eigenen Grundstiick ausgenommen sind
die Gemeinbedarfsflachen, da die Anordnung einer Versickerungsmulde auf den
Freiflachen der Kitas in der Regel aus Sicherheitsgriinden nicht mdglich ist. In die-
sem Fall sollte das anfallende Niederschlagswasser direkt in den angrenzenden 6f-
fentlichen Grinflachen zur Versickerung gebracht werden.

5.12.6 Einstellplatze

Am 1.7.2024 ist die Anderung der NBauO in Kraft getreten. Damit entfallt an dieser
Stelle die Rechtsgrundlage fur die Festsetzung eines Stellplatzschlissels fur den
Wohnungsbau. Den Kommunen wird somit die Hoheit entzogen, je nach den 6rtli-
chen Bedurfnissen individuelle Regelungen zu treffen. Dazu gehért auch die Mog-
lichkeit, von Bauherren Mobilitatskonzepte anstelle von PKW-Stellplatzen zu verlan-
gen.

Da eine entsprechende Verpflichtung nicht mehr mittels einer ortlichen Bauvorschrift
herbeigeflhrt werden kann, beabsichtigt die Stadt Braunschweig in Absprache mit
der ErschlieBungstragerin die Bauherrinnen und Bauherren insbesondere bei gréRe-
ren Wohnbauvorhaben vertraglich tber verpflichtende Vorgaben im Rahmen des
Grundstuicksverkaufs zum Nachweis einer Mindestzahl von Stellplatze bzw. zur an-
teiligen Kostenubernahme in der Quartiersgarage zu verpflichten. (siehe auch 5.4.2)
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5.12.7 Fahrradabstellanlagen

Der Fahrradverkehr gewinnt im Rahmen stadtebaulicher, verkehrlicher, umweltbe-
zogener und sozialer Zielsetzungen weiter an Bedeutung, weil er erheblich zur Ver-
meidung von motorisiertem Individualverkehr und der damit verbundenen negativen
Folgen beitragen und stattdessen umweltschonende Mobilitat schaffen kann. Im
Plangebiet sind die Verkehrsflachen grundsatzlich so bemessen, dass gesonderte
Bereiche flr offentliche Fahrradabstellanlagen genutzt werden kénnen.

Daruber hinaus ist es jedoch erforderlich, dass auch auf privaten Flachen eine ent-
sprechende Infrastruktur vorgehalten wird. Mit dem Bauantrag ist darzustellen, wie
die notwendige Zahl an Fahrradern in die Gesamtplanung eingebunden wird. Damit
wird nicht zuletzt dem steigenden Bedarf an Fahrradern Rechnung getragen und der
positive Trend hin zum Rad im Sinne der Mobilitatswende unterstitzt.

Die nachzuweisende Anzahl der Abstellplatze ergibt sich je nach Nutzung aus dem
erwartenden Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern. Ist fr einen konkreten Fall
keine entsprechende Nutzung in den textlichen Festsetzungen aufgefihrt, wird der
Bedarf in Anlehnung an vergleichbare Nutzungen ermittelt.

Jeder einzelne Abstellplatz muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus ebenerdig
oder Uber geeignete Rampen (maximale Neigung von 10%, Mindestbreite von 2 m)
leicht erreichbar und direkt zuganglich sein. Ungeeignet sind beispielsweise Schie-

bespuren an Treppen, Schieberampen mit einer Neigung von mehr als 10 %.

Fahrradstellplatzen fir standige Nutzer (Bewohnende und Beschaftigte) missen
grundsatzlich abschlieBbar, beleuchtet und witterungsgeschiitzt sein (z. B. Fahrrad-
raum/-schuppen).

Fahrradabstellanlagen flr Besucher missen eingangsnah auf dem Freigelande er-
richtet werden und das sichere anschlieRen der Fahrrader ermdglichen. Dazu kon-
nen u. a. Fahrrad-Ordnungssysteme dienen.

Eine Lademdglichkeit flr Pedelecs ist fur 25% der nachzuweisenden Fahrradstell-
platze vorzusehen.
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6 Gesamtabwagung

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte, die im Rahmen der Planung zu be-
rucksichtigen und in die Abwagung einzustellen sind, zusammenfassend beschrie-
ben und bewertet. Nahere Angaben und Bewertungen, die zur Gesamtabwagung-
und Entscheidung geflihrt haben, sind in den betreffenden Kapiteln von Begriindung
und Umweltbericht wiedergegeben. Auf Wiederholungen der teils komplexen Zu-
sammenhange wird deshalb an dieser Stelle ausdriicklich verzichtet.

An der Realisierung des Baugebietes besteht aus folgenden Grinden ein gewichti-
ges offentliches Interesse:

Auf der Basis der Wohnungsprognose der Stadt Braunschweig vom Mai 2023 (In-
Wis Forschung und Beratung GmbH, Bochum) wird je nach Variante der Bevolke-
rungsentwicklung ein weiterer Bedarf an Wohnraum bis 2035 von 8.000 bis 11.800
Wohneinheiten ermittelt. Von diesen Wohneinheiten wird ein Grof3teil (5.700 Woh-
nungen) im Zeitraum bis 2025 bendtigt. Wie unter ,Anlass und Ziel der Planung*
dargestellt, hat die Bereitstellung von Wohnbauflachen eine sehr hohe Prioritat im
Stadtgebiet Braunschweigs. Mit dem Baugebiet ,Wenden-West 2. BA“ soll aufgrund
der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstucken, insbesondere fur den Ge-
schosswohnungsbau mit bezahlbarem Wohnraum, ein fir den Stadtteil angemesse-
nes Angebot an Wohnbauflachen geschaffen werden. Die Nahe zu bestehenden
Wohnquartieren sowie zur Infrastruktur von Wenden und die gute Anbindung an das
offentliche Bus- und StraRenbahnliniennetz beglinstigen die angestrebten Entwick-
lung der Flachen.

Im Hinblick auf den Aspekt Gesundheit und zum Schutz der Bevélkerung werden im
Bebauungsplan als Ergebnis der planerischen Abwagung Malknahmen zum Larm-
schutz festgesetzt.

Beeintrachtigungen im Sinne des Klimaschutzes kdnnen bei der Entwicklung neuer
Baugebiete nicht vollumfanglich ausgeglichen oder vermieden werden. Daher gilt
es, die den Klimaschutz betreffenden Auswirkungen zu minimieren. Die verhaltnis-
maRig gute Versorgungslage und Anbindungen an den OPNV, das engmaschige
FuR- und Radwegenetz und kurze Wege zu Infrastruktureinrichtungen sowie die
Umsetzung des Mobilitatskonzepts, sollen eine mindernde Wirkung auf das zukunf-
tige motorisierte Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Treibhaus-
gasemissionen besitzen. Bei Umsetzung des Energiekonzeptes zur CO- neutralen
Warmeversorgung des Quartiers kdnnen zudem die zu erwartenden Treibhaus-
gasemissionen aus dem Energiesektor gemindert werden.

Die Bebauung und Versiegelung der Flachen im Bereich einer Kaltluftleitbahn wird
darlber hinaus die Bellftung des Plangebietes und der angrenzenden Gebiete er-
schweren und den Anteil warmespeichernder Oberflachen erhdhen, was zu negati-
ven kleinklimatischen Effekten fihren kann. Diese werden jedoch durch festgesetzte
MaRnahmen (Gebaudestellung, Dachbegriinung, Durchgriinung, dezentrale Spei-
cherung und Versickerung des Regenwassers sowie Erhalt der Grinflachen als
Kaltluftleitbahn usw.) vermindert.

Festsetzungen zur Eingrinung und Durchgriinung des Baugebietes dienen allge-
mein zur Eingriffsminimierung wie zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trachtigungen der Schutzguter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Wasser, Orts-
und Landschaftsbild sowie Mensch und Gesundheit. Die Sicherung und der Ausbau
der Grunzige mit Freizeitfunktionen schafft zudem attraktive Freirdume. Die in die
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Grinflachen eingebundene Spielflachen fir Kinder, Jugendliche und alle Generatio-
nen machen das spatere Wohngebiet besonders familienfreundlich und sollen das
Quartier beleben.

Die trotz der beschriebenen und im Bebauungsplan in Geltungsbereich A berlck-
sichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmafnahmen verblei-
benden erheblichen Eingriffsfolgen kénnen durch AusgleichsmalRnahmen in den
Geltungsbereichen B, C, D und E kompensiert werden. Erhebliche Beeintrachtigun-
gen besonderer Schutzgiter von Natur und Landschaft verbleiben somit nach Reali-
sierung aller Malinahmen nicht.

Allerdings geht der Landwirtschaft durch die Inanspruchnahme von Flachen dauer-
haft Ackerland verloren. Ersatzland steht in vertretbarer Nahe des Plangebiets der-
zeit nicht zur Verfiigung. An dieser Stelle wird der Schaffung dringend bendtigter
Wohnbauflachen jedoch ein hdheres Gewicht gegeben als den Belangen der Land-
wirtschaft sowie der alleinigen Vermeidung von Flacheninanspruchnahme. Durch
die Nutzung der infrastrukturell gut angebundenen Lage des Baugebiets kann die
Inanspruchnahme von Flachen in ortsferner Lage oder sogar Nachbargemeinden
vermieden werden.

Unter Berlcksichtigung der zu erwartenden, vergleichsweise geringen, negativen
Auswirkungen auf die Schutzguter allgemein werden diese gegentber der stadte-
baulich wichtigen Funktion der Wohnraumbereitstellung im Ortsteil zuriickgestellt.
Somit ist die vorgesehene Planung in der Gesamtabwagung mit einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschitzenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenuber kinftigen Generationen vereinbar
und gewabhrleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-
dennutzung.

Es ist davon auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse, die Wohnbedurfnisse der Bevolkerung, die sozialen Bedurf-
nisse der Bevolkerung sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der Pla-
nung miteinander gerecht abgewogen worden sind.
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten

7.1 Geltungsbereich A

Nachrichtliche Ubernahme (Stadtbahn) ca. 0,89 ha
Allgemeine Wohngebiete ca. 7,16 ha
Urbane Gebiete ca. 0,80 ha
Sondergebiete ca. 0,84 ha
Flachen fir Gemeinbedarf ca. 0,81 ha
Versorgungsflachen ca. 0,14 ha
Offentliche Griinflachen ca. 3,40 ha
StralRenverkehrsflachen ca. 2,60 ha
Verkehrsflachen ca. 1,75 ha
besonderer Zweckbestimmung

Geltungsbereich A gesamt ca. 18,39 ha

7.2 Ausgleichsflachen

Geltungsbereich B (Wenden) ca. 0,93 ha
Geltungsbereich C (Veltenhof) ca. 1,89 ha
Geltungsbereich D (Waggum) ca. 1,56 ha
Geltungsbereich E (Riningen) ca. 4,01 ha

8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1 MalRnahmen

Als Voraussetzung flr die Realisierung des Baugebietes sind zum einen die Schaf-
fung der technischen ErschlieBungsmalnahmen (Strallenbau sowie Ver- und Ent-
sorgung) zu nennen. Des Weiteren erfolgt die Herrichtung der 6ffentlichen Grinfla-
che inklusive des Ausbaus der Retentionsflachen, die Herrichtung von Kinder- und
Jugendspielflachen sowie die Durchflihrung der Ausgleichsmafinahmen. Diese sind
entsprechend den jeweiligen textlichen Festsetzungen zeitlich an die ErschlieRungs-
arbeiten gekoppelt. Es ist beabsichtigt, dass die Grundstiicksgesellschaft Braun-
schweig mbH (GGB) als ErschlieBungstragerin fir das Baugebiet auftritt.

8.2 Kosten und Finanzierung

8.2.1 Stadtebaulicher Vertrag

Vor dem Satzungsbeschluss wird mit der ErschlieBungstragerin ein stadtebaulicher
Vertrag Uber die Ubernahme der mit diesem Bebauungsplan verbundenen MalRnah-
men und deren Kosten abgeschlossen.

Die Ubernahme von Folgekosten muss i. S. v. § 11 BauGB angemessen sein und in
einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang zur Erschlieung
des Baugebietes stehen.

Im Wesentlichen umfassen die Folgekosten alle MalRhahmen zum Bau von StralRen
einschliellich Mulden sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, die Anlagen von Grun-
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flachen einschlieRlich Retentionsflachen, Kinder-, Jugend- und Generationenspiel-
angebote sowie Malknahmen zum Ausgleich und Ersatz. Dariber hinaus sollen im
Vertrag auch MaRnahmen fir die soziale Infrastruktur, wie auch der soziale Woh-
nungsbau gesichert werden. Auf3erdem wird es eine Regelung zur Anteiligen Finan-
zierung der Ful3- und Radwegequerung uber die Stadtbahngleise geben.

Ausgenommen sind Kosten zur Deckung des Uberdrtlichen Bedarfs, die die Stadt zu
tragen hat. Der von der Stadt zu tragende Anteil an den Kosten fir die Kindertages-
statten (Herstellungskosten und Grundstlcksflache) betragt nach aktuellen Schat-
zungen rund 4.000.000 €. Der von der Stadt zu tragende Anteil an den Kosten fur
die Jugendspielflachen (Herstellungskosten und Grundstiicksflache) betragt rund
150.000 €.

Im stadtebaulichen Vertrag soll zudem vereinbart werden, dass im Plangebiet eine
Quote von mindestens 30 % des Wohnraumes mit Belegungs- und Mietpreisbin-
dung vorzusehen ist.

Des Weiteren sollen Teilbereiche des Baugebiets liber Konzeptvergaben in die Rea-
lisierung gefuhrt werden. Im Rahmen von Konzeptvergaben werden Grundsticke
nicht ausschliel3lich zum Hdchstpreis, sondern im wettbewerblichen Verfahren nach
der Qualitat des von den Bewerbern geforderten Konzeptes vergeben bzw. verau-
Rert werden. Das Konzept kann dabei sowohl einen Nutzungsvorschlag als auch die
hochbauliche Gestaltung oder beides beinhalten. Bewertet werden etwa die Erfiil-
lungsgrade der vorgegeben 6kologischen, sozialen sowie stadtebaulichen und ar-
chitektonischen Kriterien oder auch quantitative oder qualitative Programmvorga-
ben.

8.2.2 Grunderwerb

Die stadtische Grundstiicksgesellschaft Braunschweig mbH, die ErschlieBungstra-
gerin werden soll, hat sich den Zugriff auf nahezu alle Flachen des Geltungsbe-
reichs A gesichert. Wenige Grundstiicke befinden sich im Fremdbesitz.

Die Flachen fur die Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen sowie die CEF-MalRnahmen
im Geltungsbereich B, C, und D befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.
Die Flache fir die Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen im Geltungsbereich E befin-
den sich im Eigentum der Grundstlicksgesellschaft Braunschweig.

Die offentlichen Verkehrs- und Griinflachen sowie die Flachen fir Malnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden
grundsatzlich nach Fertigstellung unentgeltlich und kosten- und lastenfrei an die
Stadt Braunschweig Gbertragen, soweit sie sich nicht bereits im Eigentum der Stadt
befinden.

9 Bodenordnende und sonstige MaBnahmen, fiir die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Bodenordnende MalRnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind fir den Bebauungsplan
nicht erforderlich.

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift \Wenden-West 2. BA*, WE 63 Begriindung, Stand: 01.08.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-08 -

10 AuBer Kraft tretende Bebauungsplane, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Pldne

Der Bebauungsplan ,Das Mittelfeld“, WE 40, aus dem Jahr 1975 tritt in den mit die-
sem Bebauungsplan tberplanten Bereichen auller Kraft.

Der Bebauungsplan ,Wenden-West 1. BA*, WE 62 aus dem Jahr 2021 tritt in den
mit diesem Bebauungsplan Uberplanten Bereichen aul3er Kraft.
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